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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG, CORPORATE GOVERNANCE


Corporate Governance, das Handeln nach den Prinzipien 
verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wertschöpfung 
orientierter Unternehmensführung, ist für die BMW 
Group ein umfassender Anspruch, der alle Bereiche des 
Unternehmens einbezieht. Transparente Berichterstat-
tung und Unternehmenskommunikation, eine an den 
Interessen aller Stakeholder ausgerichtete Unterneh-
mensführung, die vertrauensvolle Zusammenarbeit so-
wohl von Vorstand und Aufsichtsrat als auch der Mit-
arbeiter untereinander sowie die Einhaltung geltenden 
Rechts sind wesentliche Eckpfeiler der Unternehmens-
kultur. Vorstand und Aufsichtsrat berichten in dieser 
Erklärung gemäß § 289 a HGB und Ziffer 3.10 Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) über wichtige 
Aspekte der Unternehmensführung.


Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und ihre 
Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine Aktien-
gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit dem Sitz 
in München. Sie hat drei Organe: Hauptversammlung, 
Aufsichtsrat und Vorstand. Deren Aufgaben und Befug-
nisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz und der Sat-
zung der BMW AG. Die Aktionäre als die Eigentümer 
des Unternehmens üben ihre Rechte in der Haupt-
versammlung aus. Die Hauptversammlung entscheidet 
ins besondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, 
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, die Bestellung des Abschlussprüfers, Sat-
zungsänderungen  sowie bestimmte Kapitalmaßnahmen 
und wählt Ver treter der Aktionäre in den Aufsichtsrat. 
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Ver-
antwortung.  Dabei wird er vom Aufsichtsrat überwacht 
und beraten. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder 
des Vorstands und kann sie – falls ein wichtiger Grund 
vorliegt –  jederzeit abberufen. Der Vorstand informiert 
den Aufsichtsrat und berichtet ihm regelmäßig, zeit-
nah und umfassend entsprechend den Grundsätzen 
 einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft nach 
Maßgabe des Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest-
gelegten Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für 
 bestimmte, wichtige Geschäfte der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, 
Maßnahmen der Geschäftsführung zu ergreifen.


Gemäß den Regelungen des deutschen Mitbestim-
mungsgesetzes für Unternehmen mit in der Regel mehr 
als 20.000 Arbeitnehmern hat der Aufsichtsrat der 
BMW AG jeweils aus zehn von der Hauptversammlung 


gewählten Vertretern der Aktionäre („Aufsichtsrats-
mitglieder der Anteilseigner oder Aktionäre“) und zehn 
Mitgliedern zu bestehen, die nach den Bestimmungen 
des Mitbestimmungsgesetzes von Arbeitnehmern 
 gewählt werden („Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer“). Die zehn Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer setzen sich zusammen aus sieben unterneh-
mensangehörigen Arbeitnehmern, einschließlich eines 
leitenden Angestellten, sowie drei Aufsichtsratsmit-
gliedern, die auf Vorschlag von Gewerkschaften gewählt 
werden.


Das enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch als 
duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) be-
zeichnet.


Entsprechenserklärung und BMW Group Corporate 
Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat einer in Deutschland bör-
sennotierten Gesellschaft sind gesetzlich verpflichtet 
(§ 161 AktG), einmal jährlich zu erklären, ob den amt-
lich veröffentlichten und zum Erklärungszeitpunkt 
maßgeblichen Empfehlungen der Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex entspro-
chen wurde und wird. Die Unternehmen sind außer-
dem verpflichtet, zu erklären, welche Empfehlungen 
des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und 
warum nicht. Diese Entsprechenserklärung ist im Voll-
text mit Erläuterungen auf der nächsten Seite dieses 
 Geschäftsberichts abgedruckt.


Vorstand und Aufsichtsrat haben auf der Basis des 
DCGK bereits in den vergangenen Jahren einen eige-
nen Corporate Governance Kodex für die BMW Group 
verabschiedet, um allen Interessierten ein umfassen-
des und abgeschlossenes Dokument zu der bei der 
BMW Group praktizierten Corporate Governance zur 
Verfügung zu stellen. Ein Koordinator für alle mit 
dem Thema Cor porate Governance zusammenhängen-
den Fragen berichtet direkt und regelmäßig an Vor-
stand und Aufsichtsrat.


Der Corporate Governance Kodex für die BMW Group 
ist zusammen mit der Entsprechenserklärung, der 
 Satzung und weiteren Informationen auf der Internet-
seite der BMW Group unter www.bmwgroup.com/ir 
unter den Menüpunkten „Fakten zur BMW Group“ und 
„Corporate Governance“ abrufbar.
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“:


1.  Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezember 2014 
hat die BMW AG sämtlichen am 30. September 2014 
im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten 
Empfehlungen (Kodexfassung vom 24. Juni 2014) 
entsprochen, wie angekündigt mit Ausnahme der 
 Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6.


2.  Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 12. Juni 
2015 im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten 
Empfehlungen (Kodexfassung vom 05. Mai 2015) ent-
sprechen, mit Ausnahme der Ziffer 4.2.5 Satz 5 und 
Satz 6.


3.  Gemäß Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6 des Kodex sollen 
im Vergütungsbericht bestimmte Informationen zur 
Vorstandsvergütung in vorgegebenen Mustertabellen 
angegeben werden. Von diesen Empfehlungen wurde 
und wird abgewichen, weil neben Unklarheiten in 
der Auslegung auch Zweifel bestehen, ob die zusätz-
liche Verwendung der Mustertabellen die vom Unter-
nehmen unter Beachtung der Anforderungen der 
Rechnungslegung angestrebte Übersichtlichkeit und 
Allgemeinverständlichkeit des Vergütungsberichts 
(vgl. Ziffer 4.2.5 Satz 3 des Kodex) fördert.


München, im Dezember 2015


Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft


Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand


Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h.
Norbert Reithofer
Vorsitzender


Harald Krüger
Vorsitzender







 Harald Krüger (*1965)
 Vorsitzender
 (seit 13. 05. 2015)
  Produktion
 (bis 13. 05. 2015)
 Mandate


   BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender) 
(bis 13. 05. 2015)


   BMW Motoren GmbH (Vorsitzender) 
(bis 15. 05. 2015)


 
 
 Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Norbert Reithofer (*1956)
 Vorsitzender
 (bis 13. 05. 2015)
 Mandate


   Siemens Aktiengesellschaft
  Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)
 
 
 Milagros Caiña Carreiro-Andree (*1962)
 Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin
 
 
 Dr.-Ing. Klaus Draeger (*1956)
 Einkauf und Lieferantennetzwerk
 
 


 Dr. Friedrich Eichiner (*1955)
 Finanzen
 Mandate


  Allianz Deutschland AG
   FESTO Aktiengesellschaft
   BMW Brilliance Automotive Ltd. (stellv. Vorsitzender)
    FESTO Management Aktiengesellschaft
 
 
 Klaus Fröhlich (*1960)
  Entwicklung
 Mandate


  HERE International B.V. (seit 05. 12. 2015)
 
 
 Dr. Ian Robertson (HonDSc) (*1958)
  Vertrieb und Marketing BMW, 


Vertriebskanäle BMW Group
 Mandate


   Dyson James Group Limited (bis 31. 12. 2015)
 
 
 Peter Schwarzenbauer (*1959)
  MINI, Motorrad, Rolls-Royce, 


Aftersales BMW Group
 Mandate


   Rolls-Royce Motor Cars Limited (Vorsitzender)
 
 
 Oliver Zipse (*1964)
  Produktion
 (seit 13. 05. 2015)
 Mandate


   BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender) 
(seit 14. 05. 2015)


   BMW Motoren GmbH (Vorsitzender) 
(seit 15. 05. 2015)


 
 
 
 
 
 
  Chefsyndikus:
 Dr. Jürgen Reul


Mitglieder des Vorstands


  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
    Sonstige Mandate
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 Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Norbert Reithofer (*1956)
 Mitglied und Vorsitzender seit 13. 05. 2015
 ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
 Mandate


   Siemens Aktiengesellschaft
  Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)
 
 
  Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. 


Joachim Milberg (*1943)
 Mitglied von 2002 bis 13. 05. 2015
 Vorsitzender bis 13. 05. 2015
  Vorsitzender des Kuratoriums der 


BMW Stiftung Herbert Quandt
 ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
 Mandate


   Bertelsmann Management SE (stellv. Vorsitzender)
   Bertelsmann SE & Co. KGaA (stellv. Vorsitzender)
  Deere & Company
 
 
 Manfred Schoch1 (*1955)
 Mitglied seit 1988
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender des Euro- und des Gesamtbetriebsrats
 Dipl.-Wirtschaftsingenieur
 
 


 Stefan Quandt (*1966)
 Mitglied seit 1997
 stellv. Vorsitzender
 Unternehmer
 Mandate


  DELTON AG (Vorsitzender)
  AQTON SE (Vorsitzender)
  Entrust Datacard Corp.
 
 
 Stefan Schmid1 (*1965)
 Mitglied seit 2007
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Dingolfing
 
 
 Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951)
 Mitglied seit 2008
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Merck KGaA
 Mandate


   Bertelsmann Management SE
  Bertelsmann SE & Co. KGaA
   Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
    Verizon Communications Inc. (seit 05. 11. 2015)
 
 
 Christiane Benner2 (*1968)
 Mitglied seit 2014
  Zweite Vorsitzende der IG Metall
 Mandate


   Robert Bosch GmbH
 
 


Mitglieder des Aufsichtsrats


  1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind.
  2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
  3 Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind.
  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
    Sonstige Mandate







 Franz Haniel (*1955)
 Mitglied seit 2004
 Unternehmer
 Mandate


  DELTON AG (stellv. Vorsitzender)
  Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
  Heraeus Holding GmbH
  Metro AG (Vorsitzender) (bis 19. 02. 2016)
  TBG Limited
 
 
 Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Reinhard Hüttl (*1957)
 Mitglied seit 2008
  Vorsitzender des Vorstands des Helmholtz-Zentrum 


Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ
 Universitätsprofessor
 
 
  Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h. 


Henning Kagermann (*1947)
 Mitglied seit 2010
  Präsident acatech – Deutsche Akademie der 


 Technikwissenschaften e. V.
 Mandate


  Deutsche Bank AG
  Deutsche Post AG
  Franz Haniel & Cie. GmbH (bis 25. 04. 2015)
   Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


Aktiengesellschaft in München
 
 
 Susanne Klatten (*1962)
 Mitglied seit 1997
 Unternehmerin
 Mandate


  ALTANA AG (stellv. Vorsitzende)
  SGL Carbon SE (Vorsitzende)
  UnternehmerTUM GmbH (Vorsitzende)
 
 


 Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952)
 Mitglied seit 2008
  Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie 


Allensbach Gesellschaft zum Studium der  öffentlichen 
Meinung mbH


 Mandate


  Allianz SE
  Infineon Technologies AG
  Nestlé Deutschland AG
  Robert Bosch GmbH
 
 
 Ulrich Kranz3 (*1958)
 Mitglied seit 2014
  Bereichsleiter Produktlinie BMW i
 
 
 Dr. h. c. Robert W. Lane (*1949)
 Mitglied seit 2009
  ehem. Chairman und Chief Executive Officer der 


Deere & Company
 Mandate


  General Electric Company
  Northern Trust Corporation (bis 21. 04. 2015)
  Verizon Communications Inc. (bis 07. 05. 2015)
 
 
 Horst Lischka2 (*1963)
 Mitglied seit 2009
 1. Bevollmächtigter der IG Metall München
 Mandate


  KraussMaffei Group GmbH
  MAN Truck & Bus AG
  Städtisches Klinikum München GmbH
 
 
 Willibald Löw1 (*1956)
 Mitglied seit 1999
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut
 
 


  1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind.
  2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
  3 Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind.
  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
    Sonstige Mandate
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 Wolfgang Mayrhuber (*1947)
 Mitglied von 2004 bis 13. 05. 2015
 Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
 Mandate


   Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Vorsitzender)
  Infineon Technologies AG (Vorsitzender)
   Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


 Aktiengesellschaft in München
  HEICO Corporation
 
 
 Simone Menne (*1960)
 Mitglied seit 13. 05. 2015
 Mitglied des Vorstands, Ressort Finanzen, der 
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
 Mandate


  Delvag Luftfahrtversicherungs-AG (Vorsitzende)
  Deutsche Post AG
  LSG Lufthansa Service Holding AG (Vorsitzende)
  Lufthansa Cargo AG
  Lufthansa Technik AG
    FWB Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenrat)
    Miles & More GmbH (Beirat, Vorsitzende)
 
 
 Dr. Dominique Mohabeer1 (*1963)
 Mitglied seit 2012
 Mitglied des Betriebsrats Standort München
 
 
 Brigitte Rödig1 (*1963)
 Mitglied seit 2013
 Mitglied des Betriebsrats Standort Dingolfing
 
 
 Jürgen Wechsler2 (*1955)
 Mitglied seit 2011
 Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern
 Mandate


  Schaeffler AG (stellv. Vorsitzender)
  Siemens Healthcare GmbH (seit 29. 06. 2015)
 
 


 Werner Zierer1 (*1959)
 Mitglied seit 2001
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg







Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands 
der BMW AG und seiner Ausschüsse
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verant-
wortung und im Unternehmensinteresse mit dem Ziel 
nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet die Berück-
sichtigung der Belange der Aktionäre, der Arbeitneh-
mer und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen 
Gruppen (Stakeholder).


Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des 
 Unternehmens fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab 
und setzt sie um. Der Vorstand sorgt auch für die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unter-
nehmensinternen Richtlinien. Näheres zur Compliance 
bei der BMW Group findet sich im Kapitel Erklärung 
zur Unternehmensführung, Corporate Governance. Der 
Vorstand trägt auch für ein angemessenes Risikomanage-
ment und Risikocontrolling im Unternehmen Sorge.


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen während 
ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. Sie sind dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet und dürfen bei ihren Entscheidungen keine 
persönlichen Interessen verfolgen, insbesondere nicht 
Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, 
für sich nutzen. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbeson-
dere Aufsichtsratsmandate außerhalb der BMW Group, 
nur mit Zustimmung des Personalausschusses des 
Aufsichtsrats übernehmen. Jedes Vorstandsmitglied der 
BMW AG ist verpflichtet, Interessenkonflikte dem Auf-
sichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen und die 
anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren.


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vorstands-
mitglieds informiert der Corporate-Governance-Be-
auftragte das neue Vorstandsmitglied über wesentliche 
Rahmenbedingungen der Amtsführung, insbesondere 
den BMW Group Corporate Governance Kodex und 
persönliche Mitwirkungspflichten im Fall von Sachver-
halten, die Meldepflichten auslösen oder der Zustim-
mung des Aufsichtsrats unterliegen.


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vorstands 
als Kollegialorgan erfolgt in der Vorstandssitzung, im 
Nachhaltigkeitsboard, im Vorstandsausschuss Opera-
tions sowie im Vorstandsausschuss Führungskräfte. 
 Dabei definiert die Vorstandssitzung den Strategie- und 
Ressourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen 
zur Strategieumsetzung und Themen mit besonderer 
Bedeutung für die BMW Group. Des Weiteren entschei-
det der Gesamtvorstand markenübergreifend über die 
automobile Produktstrategie und alle Produktprojekte 
im Grundsatzstadium. Bedarfsorientiert und themen-
bezogen können der Vorstand und seine Ausschüsse 


weitere beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Die vom Vorstand verabschiedete Geschäftsordnung 
enthält einen Geschäftsverteilungsplan über die 
Ressort aufteilung zwischen den einzelnen Mitgliedern 
des  Vorstands. Ferner ist der Grundsatz der gemein-
samen Verantwortung des Gesamtvorstands und seiner 
Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von besonderer 
 Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im Übrigen 
führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm zugewie-
sene  Ressort eigenverantwortlich, wobei für ressort-
über grei fende Projekte Einzelfallregelungen getroffen 
werden können. Die Vorstandsmitglieder unterrichten 
den Vorstandsvorsitzenden laufend über alle wesent-
lichen Vorgänge und den Gang der Geschäfte in ihren 
Ressorts. Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die 
 ressortbezogenen Vorgänge mit den Gesamtzielen und 
-plänen der Gesellschaft; er schaltet die anderen Vor-
standsmitglieder ein, soweit deren Ressorts betroffen 
sind.


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in üblicherweise 
 wöchentlich stattfindenden Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden des Vorstands einberufen, koordiniert und 
geleitet werden. Auf Anordnung des Vorsitzenden kön-
nen Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen gefasst 
werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wider-
spricht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder rechtzeitig eingeladen sind. Auch abwesende 
Mitglieder können ihre Stimme schriftlich, fernschriftlich 
oder fernmündlich abgeben. Fernmündliche Stimmab-
gaben sind schriftlich zu bestätigen. Über Angelegen-
heiten aus dem Ressort eines nicht anwesenden Mitglieds 
wird – außer in dringenden Fällen – nur mit seiner Zu-
stimmung verhandelt und beschlossen.


Der Vorstand beschließt, soweit nicht durch Gesetz oder 
Satzung andere Mehrheiten vorgeschrieben sind, in 
 Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, außerhalb von Sitzungen mit einfacher Mehr-
heit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
 Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Ein-
stimmigkeit. Eine Sitzung findet nur statt, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.


Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des Vor-
standsvorsitzenden wird dieser durch das für das Finanz-
ressort zuständige Vorstandsmitglied vertreten.


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden 
 unterzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
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sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle 
Mitarbeiter.


Die Regelungen zu Sitzungen und Beschlussfassung des 
Gesamtvorstands gelten für Ausschüsse entsprechend.


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder des 
Vorstands werden durch die Tagesordnung und Sitzungs-
protokolle über die Ausschusssitzungen informiert. In 
der Vorstandssitzung werden Ausschussangelegenhei-
ten behandelt, wenn der Ausschuss es für zweckmäßig 
hält oder ein Vorstandsmitglied dies verlangt.


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangelegenhei-
ten eingerichtet.


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss Operations entscheidet konzernweit über auto-
mobile Produktprojekte auf Basis der von der Vorstands-
sitzung vorgegebenen strategischen Ausrichtung und 
innerhalb des durch die Vorstandssitzung festgelegten 
Entscheidungsrahmens. Mitglieder des Vorstandsaus-
schusses Operations sind das für das Ressort Entwick-
lung zuständige Mitglied des Vorstands, das zugleich den 
Vorsitz innehat, das für Einkauf und Lieferantennetzwerk 
zuständige Mitglied des Vorstands, das für Produktion 
zuständige Mitglied des Vorstands, das für Vertrieb und 
Marketing BMW, Vertriebskanäle BMW Group zustän-
dige Mitglied des Vorstands und das für MINI, Motorrad, 
Rolls-Royce,  Aftersales BMW Group zuständige Mitglied 
des Vorstands. Im Fall der Abwesenheit oder Verhinde-
rung des Vorsitzenden wird dieser durch das für das 
 Ressort Produktion zuständige Mitglied des Vorstands 
vertreten. In den Sitzungen des Vorstandsausschusses 
Operations werden alle Beschlüsse online verabschiedet.


Als Nachhaltigkeitsboard tritt der Gesamtvorstand in 
der Regel zweimal pro Jahr zusammen, um den Stra-
tegie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltigkeit zu 
definieren und Maßnahmen zur Strategieumsetzung 
zu entscheiden. An diesen Sitzungen nehmen beratend 
der Bereichsleiter Konzernkommunikation und die 
Leiterin der Hauptabteilung Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz teil.


Der Vorstandsausschuss Führungskräfte beschäftigt 
sich gesamthaft mit unternehmensweit relevanten 
 Themen, die die Führungskräfte der BMW Group ins-
gesamt oder individuell betreffen (wie etwa mit der 
Führungskräftestruktur, der Potenzialsituation, der Er-
nennung zu oder der Beförderung von Oberen Füh-
rungskräften). Der Vorstandsausschuss Führungskräfte 


hat dabei sowohl eine beratende, vorbereitende Rolle 
(z.B. bei Vorschlägen an die Vorstandssitzung für Beför-
derungen in die beiden Entgeltgruppen unterhalb der 
Vorstandsebene und der Vorbereitung von Entschei-
dungen der Vorstandssitzung zu Grundsätzen der Per-
sonalpolitik mit dem Schwerpunkt Führungskräfte) 
als auch die Funktion eines Entscheidungsgremiums 
(wie z.B. bei Ernennungen zu Oberen Führungskräften 
und Beförderungen in die nächsthöhere Entgeltgruppe 
oder der Ausgestaltung der vom Gesamtvorstand be-
schlossenen Grundsätze der Personalpolitik). Stimm-
berechtigte Mitglieder des Ausschusses sind der Vorsit-
zende des Vorstands, der auch den Ausschussvorsitz 
innehat, und das für Personal- und Sozialwesen zustän-
dige Mitglied des Vorstands. Darüber hinaus nehmen 
an den Sitzungen der Bereichsleiter Personalmanage-
ment und -services sowie die Bereichsleiterin Personal-
wesen Obere Führungskräfte mit beratender Funk-
tion teil. Auf Anordnung des Vorsitzenden können 
Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen durch schrift-
liche, fernschriftliche oder fernmündliche Stimmab-
gabe gefasst werden, wenn das andere stimmberech-
tigte Mitglied nicht unverzüglich widerspricht. Jährlich 
finden bis zu zehn Sitzungen des Vorstandsausschusses 
Führungskräfte statt.


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. Der Auf-
sichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten 
des Vorstands durch Beschluss näher festgelegt. Die ge-
setzlichen Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat 
werden in der Regel in Textform erstattet. Entschei-
dungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig vor der Sitzung 
zugeleitet. Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung 
hat der Aufsichtsrat durch Beschluss Zustimmungs-
vorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. Der 
Vorstandsvorsitzende holt, soweit erforderlich, die Zu-
stimmung des Aufsichtsrats ein und trägt für die Erfül-
lung der Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat 
Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird der Vor-
standsvorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern un-
terstützt. Bei der Berichterstattung an den Aufsichtsrat 
lässt sich der Vorstand von dem Grundgedanken leiten, 
dass der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas-
send über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements und der Compliance sowie auch 
über eventuelle Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von den aufgestellten Plänen und Zielen und die Gründe 
dafür informiert sein soll.







Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
der BMW AG und seiner Ausschüsse
Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus jeweils zehn 
von der Hauptversammlung gewählten Vertretern der 
Aktionäre und zehn nach dem Mitbestimmungsgesetz 
gewählten Vertretern der Arbeitnehmer. Er hat die 
Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung der BMW Group 
regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er wird in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die 
BMW Group eingebunden. Der Aufsichtsrat  bestellt die 
Mitglieder des Vorstands und setzt ihre Vergütung fest. 
Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstands-
mitglied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 


Gemeinsam mit dem Personalausschuss und dem Vor-
stand sorgt der Aufsichtsrat für eine langfristige 
 Nachfolgeplanung. Bei der Sichtung von Kandidaten 
und Kandidatinnen für eine Vorstandsposition stellen 
 deren fachliche Qualifikation für das zu überneh-
mende Ressort, überzeugende Führungsqualitäten, 
 bisherige Leistungen sowie Kenntnisse über das Unter-
nehmen aus Sicht des Aufsichtsrats die grundlegenden 
Eignungskriterien dar. Im Rahmen der Abwägung, 
welche Persönlichkeit den Vorstand als Gremium am 
besten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat auch 
auf Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Entscheidungs-
gesichtspunkt versteht der Aufsichtsrat insbesondere 
unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, 
Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im internationa-
len Bereich, sowie eine angemessene Vertretung beider 
Geschlechter. Als Ziel für den Frauenanteil im Vorstand 
bis zum 31. Dezember 2016 hat der Aufsichtsrat festge-
legt, dass dem Vorstand weiterhin mindestens eine Frau 
angehören soll. Dies entspricht bei einer Besetzung 
des Vorstands mit weiterhin acht Mitgliedern einem An-
teil von mindestens 12,5 %. Der Aufsichtsrat hält es für 
wünschenswert, den Vorstand auch mit einem höheren 
Frauenanteil zu besetzen, und unterstützt deshalb die 
Aktivitäten des Vorstands, dafür den Frauenanteil auch 
auf den höchsten Führungsebenen im Unternehmen 
weiter zu steigern. Über den Anteil und die Entwicklung 
der weiblichen Führungskräfte, insbesondere unter den 
Oberen Führungskräften und auf der ersten Führungs-
ebene, berichtet der Vorstand dem Personalausschuss 
und dem Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen. Mit 
welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstandsposition 
besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichtsrat im 
Unternehmensinteresse und unter  Würdigung aller Um-
stände des Einzelfalls.


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen im 
 Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf Plenar-


sitzungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung pro Jahr 
ist mehrtägig ausgerichtet und dient u.a. einem ver-
tieften Austausch zu strategischen und technischen 
Themen. Die Schwerpunkte der Sitzungen im abgelau-
fenen Geschäftsjahr sind im Bericht des Aufsichtsrats 
zusammengefasst. In der Regel be reiten die Vertreter 
der Aktionäre und die Vertreter der Arbeitnehmer die 
Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils gesondert vor, ggf. 
mit Mitgliedern des Vorstands. Aufsichtsratsmitglieder 
sind gesetzlich insbesondere zur Verschwiegenheit 
über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 
Beratungen verpflichtet.


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im 
Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und leitet sie; 
er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr 
und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber dem  Vorstand.


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, 
an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in 
der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, 
wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der 
Beschlussfassung widerspricht und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind.


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmungen 
bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbesondere 
für Fälle der Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern sowie für die Wahl eines Aufsichtsrats-
vorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvor-
sitzenden. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstim-
mung im Aufsichtsrat, wenn auch sie Stimmengleich-
heit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen.


In der Praxis werden die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse regelmäßig in den Sitzungen ge-
fasst. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine 
Stimme auch schriftlich, per Telefax oder in elektro-
nischer Form durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied 
überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der 
zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Auf-
sichtsratsvorsitzende kann binnen einer von ihm gesetz-
ten Frist auch eine nachträgliche Stimmabgabe für alle 
abwesenden Mitglieder zulassen. Möglich ist in beson-
deren Fällen auch eine Beschlussfassung außerhalb von 
Sitzungen, insbesondere schriftlich, per  Telefax oder 
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mittels elektronischer Medien. Über die Beschlüsse und 
Sitzungen werden Niederschriften angefertigt, die vom 
jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.


Im Anschluss an seine Sitzungen lässt sich der Auf-
sichtsrat meistens im Rahmen einer Kurzpräsentation 
neue Fahrzeugmodelle zeigen und erläutern.


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats informiert 
der Corporate-Governance-Beauftragte das neue Auf-
sichtsratsmitglied über wesentliche Rahmenbedingungen 
der Amtsführung, insbesondere den BMW Group 
 Corporate Governance Kodex und persönliche Mitwir-
kungspflichten im Fall von Sachverhalten, die Melde-
pflichten auslösen oder der Zustimmung des Aufsichts-
rats unterliegen.


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet darauf, 
dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genü-
gend Zeit zur Verfügung steht. Sofern Mitglieder des 
Aufsichtsrats der BMW AG dem Vorstand einer börsen-
notierten Gesellschaft angehören, nehmen sie insge-
samt nicht mehr als drei weitere konzernexterne Auf-
sichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaften 
oder in Aufsichtsgremien mit vergleichbaren Anforde-
rungen wahr.


Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz 
 seiner Tätigkeit. Zu diesem Zweck findet auch eine ge-
meinsame Aussprache im Plenum statt, die anhand 
 eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat erarbeiteten 
Fragebogens vorbereitet wird.


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen 
Entscheidungen weder persönliche Interessen verfol-
gen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zu-
stehen, für sich nutzen.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, In-
teressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund 
einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Liefe-
ranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern 
entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen-
zulegen, damit dieser in seinem Bericht an die Haupt-
versammlung über ihre Behandlung informieren kann. 
Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessen-
konflikte eines Aufsichtsratsmitglieds führen zur Be-
endigung des Mandats.


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insgesamt 


über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Auf-
gaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fach-
lichen Erfahrungen verfügt.


Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benannt (im Abschnitt Besetzungsziele des 
Aufsichtsrats).


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise.


Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenhei-
ten der BMW Group und der Anzahl seiner Mitglieder 
hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein Präsidium und 
vier Ausschüsse gebildet, nämlich einen Personal-, Prü-
fungs-, Nominierungs- und Vermittlungsausschuss 
(vgl. Übersicht Gremien des Aufsichtsrats und ihre Zu-
sammensetzung im Überblick). Diese dienen der Stei-
gerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der 
 Behandlung komplexer Sachverhalte. Die Bildung und 
Funktion eines Vermittlungsausschusses ist gesetzlich 
vorgesehen. Die Ausschussvorsitzenden berichten in 
 jeder Plenarsitzung des Aufsichtsrats ausführlich über 
die Ausschussarbeit.


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäftsord-
nung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, insbe-
sondere unter Berücksichtigung der fachlichen Qualifi-
kation der Mitglieder.


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses.


Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und Ausschüs-
sen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Personal- und 
 Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu mehreren 
Sitzungen jährlich zusammen (zur Zahl der Sitzungen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr siehe Bericht des Aufsichts-
rats).


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse hat 
der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regularien für die 
Tätigkeit des Plenums Regelungen zur Geschäftsord-
nung getroffen. Die Ausschüsse sind nur beschluss-
fähig, wenn alle Mitglieder mitwirken. Beschlüsse der 
Ausschüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
 gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist.







Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben 
nicht durch andere wahrnehmen lassen. Zur Beratung 
über einzelne Gegenstände können Aufsichtsrat, Präsi-
dium und Ausschüsse Sachverständige und Auskunfts-
personen zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Aufsichtsrat, Präsidium und Ausschüsse tagen bei Bedarf 
auch ohne den Vorstand.


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat und 
seine Gremien mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Dazu 
gehört auch die Einrichtung eines zentralen Aufsichts-
ratsbüros zur Unterstützung der Vorsitzenden bei ihren 
Koordinationsaufgaben.


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß der 
Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats und seinen Stellvertretern zusammen. Das Präsi-
dium bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor, soweit die 
Themen nicht in den Aufgabenbereich eines Ausschus-
ses fallen. Dies betrifft z.B. die Vorbereitung der jähr-
lichen Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex sowie der Effizienzprüfung des 
Aufsichtsrats.


Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Bestellung und ggf. Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern vor und sorgt gemeinsam 
mit dem Aufsichtsratsplenum und dem Vorstand für 
eine langfristige Nachfolgeplanung. Darüber hinaus 
bereitet der Personalausschuss die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Vergütung sowie die regelmäßige 
Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand 
vor. Im Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats 
zur Vergütung von  Vorstandsmitgliedern ist der Perso-
nalausschuss beauftragt, Anstellungsverträge mit Mit-
gliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern und 
aufzuheben und ggf. sonstige Verträge mit Mitgliedern 
des Vorstands vorzubereiten und abzuschließen. Fer-
ner ist dem Personalausschuss die Befugnis übertragen, 
in bestimmten Fällen anstelle des Aufsichtsrats über 
die erforderliche Zustimmung zu einem bestimmten 
Geschäft zu entscheiden. Dazu gehören insbesondere 
Fälle der Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichts-
ratsmitglieder, bestimmte Vertragsabschlüsse mit Mit-
gliedern des Aufsichtsrats, jeweils auch unter Berück-
sichtigung nahe stehender Personen/Unternehmen, 
sowie Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, ins-
besondere die Übernahme von Aufsichtsratsmandaten 
außerhalb des Unternehmens.


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der 


Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems, des Revisionssystems und der 
Compliance sowie der Wahrnehmung der Aufgaben des 
Aufsichtsrats in Zusammenhang mit Prüfungen gemäß 
§ 20 WpHG. Ferner überwacht er die Abschlussprüfung, 
die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die vom 
Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Er 
bereitet den Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers 
an die Hauptversammlung vor und gibt dazu eine 
 Empfehlung ab, erteilt den Prüfungsauftrag, vereinbart 
 Prüfungsschwerpunkte sowie das Honorar des Ab-
schlussprüfers. Der Prüfungsausschuss bereitet die Be-
schlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und 
den Konzernabschluss vor und erörtert mit dem Vor-
stand die Zwischenberichte vor ihrer Veröffentlichung. 
Darüber hinaus entscheidet der Prüfungsausschuss 
über die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2014 (§ 4 Ziffer 5 der Sat-
zung) sowie über Änderungen der Satzung, die nur die 
Fassung betreffen.


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex ist der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses unabhängig und kein ehemaliges Vorstands-
mitglied der Gesellschaft; er verfügt über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontroll-
verfahren. Er erfüllt zugleich die Anforderungen an 
 einen unabhängigen Finanzexperten i. S. d. §§ 100 Abs. 5, 
107 Abs. 4 AktG.


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeignete 
Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat als Ver-
treter der Aktionäre zu ermitteln und dem Aufsichtsrat 
für  dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 
vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex ist der Nominierungs-
ausschuss ausschließlich mit Vertretern der Aktionäre 
besetzt.


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz vor-
gesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, 
dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-
mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht hat. Dem 
Vermittlungsausschuss gehören gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je ein von 
den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern der 
Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.
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Wesentliche Aufgaben, Mitglieder  
Grundlage


 


Präsidium  
–  Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den  Aufgabenbereich 


eines Ausschusses fallen
–  Grundlage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer1 (seit 13. 05. 2015)
Joachim Milberg1 (bis 13. 05. 2015)
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


Personalausschuss  
–  Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und ggf. Abberufung von Vorstands-


mitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems 
für den Vorstand


–  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festsetzungen 
des Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern des Vorstands


–  Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstands mitgliedern, insbeson-
dere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, sowie über die 
Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden 
Geschäften (z. B. Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder)


–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grundlage ist 
Geschäftsordnung


Norbert Reithofer1 (seit 13. 05. 2015)
Joachim Milberg1 (bis 13. 05. 2015)
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


Prüfungsausschuss  
–  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontroll-


systems, des Risikomanagementsystems, des Revisionssystems und der Compliance sowie 
Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit Prüfungen gemäß 
§ 20 WpHG


–  Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen


–  Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, 
 Erteilung (Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, Bestimmung von 
 Prüfungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer


–  Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzern-
abschluss 


–  Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung
–  Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014
–  Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 
–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grundlage 


ist Geschäftsordnung


Karl-Ludwig Kley1, 2


Norbert Reithofer (seit 13. 05. 2015)
Joachim Milberg (bis 13. 05. 2015)
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


Nominierungsausschuss  
–  Ermittlung geeigneter Kandidaten (m / w) für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der 


 Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorge-
schlagen werden sollen


–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grundlage 
ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer1 (seit 13. 05. 2015)
Joachim Milberg1 (bis 13. 05. 2015)
Susanne Klatten
Karl-Ludwig Kley
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate 
Governance Kodex ist der  Nominierungsausschuss 
ausschließlich mit Ver tretern der Aktionäre besetzt.)


Vermittlungsausschuss  
–  Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-


mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der  Stimmen der Mitglieder des 
Aufsichtsrats erreicht hat


–  Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


Norbert Reithofer (seit 13. 05. 2015)
Joachim Milberg (bis 13. 05. 2015)
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmun gen gehören 
dem Vermittlungsausschuss der Vorsitzende und 
der stellvertre tende Vorsitzende des Aufsichtsrats 
sowie je ein von den Vertretern der Aktionäre und 
den Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes Mit-
glied an.)


 
1 Vorsitz
2 unabhängiger Finanzexperte i. S. d. §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG


Gremien des Aufsichtsrats und ihre Zusammensetzung im Überblick







Besetzungsziele des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG die 
nachfolgenden konkreten Besetzungsziele verabschiedet, 
die auch die Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex berücksichtigen:
–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst vier 


Mitglieder angehören, die über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten 
außerhalb Deutschlands verfügen.


–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst sieben 
Mitglieder angehören, die über vertiefte Kenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Unternehmen selbst ver-
fügen, jedoch nicht mehr als zwei ehemalige Mitglie-
der des Vorstands.


–  Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der Anteilseigner 
möglichst drei Unternehmer oder Persönlichkeiten 
angehören, die bereits Erfahrung in der Führung 
oder Überwachung eines anderen mittelgroßen oder 
großen Unternehmens erworben haben.


–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Forschung angehören, die Erfahrung in Branchen 
 erworben haben, die für die BMW Group bedeutsam 
sind, wie z. B. Chemie, Energieversorgung, Infor ma-
tions tech no lo gie, oder die über Sachverstand auf für 
die BMW Group zukunftsrelevanten Themenfeldern 
verfügen, wie z. B. Kundenbedürfnisse, Mobilität, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit.


–  Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner 
Gesamt heit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf Vielfalt 
(Diversity) geachtet werden. Bei der Vorbereitung 
von Besetzungsvorschlägen soll im Einzelfall gewür-
digt werden, inwiefern unterschiedliche, sich gegen-
seitig ergänzende fachliche Profile, Berufs- und Le-
benserfahrungen, auch im internationalen Bereich, 
und eine angemessene Vertretung beider Geschlech-
ter im Gremium der Aufsichtsratsarbeit zugutekom-
men. Die Berücksichtigung qualifizierter Frauen 
bei der Besetzung des Aufsichtsrats liegt in der Ver-
antwortung aller Vorschlags- und Wahlberechtigten.


–  Dem zwanzigköpfigen Aufsichtsrat sollen insgesamt 
mindestens zwölf unabhängige Mitglieder im Sinne 
von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex angehören, davon mindestens sechs Aufsichts-
ratsmitglieder der Anteilseigner.


–  Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats sol-
len über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungs-
legung oder Abschlussprüfung verfügen.


–  Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, die 
eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe bei we-
sentlichen Wettbewerbern des Unternehmens ausübt. 
Die Aufsichtsratsmitglieder werden sich unter Be-
achtung des geltenden Rechts darüber hinaus dafür 
einsetzen, dass keine Persönlichkeiten zur Wahl 
vorgeschlagen werden, die aufgrund ihrer sonstigen 
Tätigkeiten und Funktionen außerhalb der BMW 
Group, insbesondere Beratungstätigkeiten oder Or-
ganfunktionen bei Kunden, Lieferanten, Kreditge-
bern oder sonstigen Geschäftspartnern, voraussicht-
lich nicht nur vorübergehend in einen wesentlichen 
Interessenkonflikt geraten werden.


–  Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Regel-
fall eine Altersgrenze von 70 Jahren berücksichtigt 
werden. Einzelfallausnahmen sollen bis zum Ablauf 
der ordentlichen Hauptversammlung nach Vollen-
dung des 73. Lebensjahres zur Erfüllung gesetzlicher 
Erfordernisse oder zur Unterstützung einer geordne-
ten Nachfolgeplanung bei Schlüsselfunktionen oder 
-qualifikationen zulässig sein.


–  Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat im 
Regelfall insgesamt nicht länger angehören als bis zur 
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das 14. Geschäftsjahr nach 
dem Beginn der ersten Amtszeit beschließt. Das Ge-
schäftsjahr, in dem die erste Amtszeit beginnt, wird 
nicht mitgerechnet. Von dieser Regel ausgenommen 
sind natürliche Personen, die direkt oder indirekt an 
der Gesellschaft wesentlich beteiligt sind. Darüber 
 hinaus kann im Unternehmensinteresse von der Re-
gelgrenze abgewichen werden, z. B. um ein anderes 
Besetzungsziel zu fördern, insbesondere Vielfalt der 
Geschlechter, der fachlichen Profile, Berufs- und 
Lebenserfahrungen.


Der Aufsichtsrat hat für die obigen Besetzungsziele einen 
Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2016 zugrunde ge-
legt. Künftige Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung sollen diese Ziele, soweit sie Auf-
sichtsratsmitglieder der Anteilseigner betreffen, in der 
Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung durch ent-
sprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung 
unterstützt wird. Die Hauptversammlung ist jedoch an 
Wahlvorschläge nicht gebunden. Auch die Wahlfrei-
heit der Arbeitnehmer bei der Wahl der Aufsichtsrats-
mitglieder der Arbeitnehmer ist geschützt. Im Verfahren 
nach dem Mitbestimmungsgesetz zur Wahl von Arbeit-
nehmervertretern hat der Aufsichtsrat kein Vorschlags-
recht. Die Besetzungsziele, die sich der Aufsichtsrat 
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gibt, verstehen sich daher nicht als Vorgaben an die 
Wahlberechtigten oder Beschränkungen ihrer Wahl-
freiheit.


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 
2015 (Stichtag) entspricht nach Selbsteinschätzung 
des Aufsichtsrats den o. g. Besetzungszielen. Um einen 
Abgleich mit den Besetzungszielen zu erleichtern, 
sind Kurzlebensläufe der amtierenden Aufsichtsrats-
mitglieder auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.bmwgroup.com verfügbar. Angaben zu den aus-
geübten Berufen und Mandaten in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- 
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-
unternehmen sowie zur Dauer der Zugehörigkeit zum 
Aufsichtsrat sind im Abschnitt Erklärung zur Unter-
nehmensführung, Corporate Governance zu finden. 
Daraus wird ersichtlich, dass der Aufsichtsrat der 
BMW AG sehr vielfältig besetzt ist: Über internationale 
Erfahrung oder besonderen Sachverstand in einem 
oder mehreren für das Unternehmen wichtigen Märk-
ten außerhalb Deutschlands verfügen deutlich mehr als 
die angestrebten vier Mitglieder des Aufsichtsrats. Ver-
tiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unterneh-
men bringen sieben Arbeitnehmervertreter sowie der 
Aufsichtsratsvorsitzende in die Aufsichtsratsarbeit ein. 
Dem Aufsichtsrat gehört lediglich ein früheres Mitglied 
des Vorstands an. Erfahren in der Führung eines ande-
ren Unternehmens sind mindestens vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören auch drei Un-
ternehmer an. Erfahrung in der Überwachung eines 
anderen mittelgroßen oder großen Unternehmens hat 
ein großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, darunter 
auch Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren verfügen 
mehr als drei Mitglieder des Aufsichtsrats über Erfah-
rung und Sachverstand auf einem der vom Aufsichtsrat 
als besonders zukunftsrelevant eingestuften Gebiete 
wie Kundenbedürfnisse, Mobilität, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit sowie Informationstechnologie. Bei der 
Überprüfung der Unabhängigkeit seiner Mitglieder 
orientiert sich der Aufsichtsrat am Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex. Weder ein substanzieller 
Aktien besitz noch die Bestellung als Arbeitnehmerver-
treter noch eine frühere Mitgliedschaft im Vorstand 
schließen nach Einschätzung des Aufsichtsrats für sich 
genommen die Unabhängigkeit eines Aufsichtsrats-
mitglieds aus. Ein wesentlicher und nicht nur vorüber-
gehender Interessenkonflikt im Sinne von Ziffer 5.4.2 
des Deutschen Corporate Governance Kodex liegt bei 
keinem Mitglied des Aufsichtsrats vor. Die Arbeitneh-
mer im Aufsichtsrat sind durch die geltenden Gesetze 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben geschützt. Jeden-
falls alle übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen 


über eine hinreichende wirtschaftliche Unabhängigkeit 
vom Unternehmen. Geschäfte mit Unternehmen, bei 
denen Aufsichtsratsmitglieder eine Funktion bekleiden, 
erfolgen zu Bedingungen wie unter fremden Dritten. 
Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat alle Mitglieder des Auf-
sichtsrats als unabhängig eingestuft. Mindestens drei 
Mitglieder erfüllen die Anforderungen an einen unab-
hängigen Finanzexperten. Zum Stichtag gehören dem 
Aufsichtsrat sechs Frauen an (30 %), darunter drei Ver-
treterinnen der Anteilseigner und drei Vertreterinnen 
der Arbeitnehmer. Dem Aufsichtsrat gehören insge-
samt 14 Männer an (70 %), darunter sieben Vertreter 
der Anteilseigner und sieben Vertreter der Arbeitneh-
mer. Die Gesellschaft erfüllt somit die für sie ab dem 
1. Januar 2016 in Deutschland geltende gesetz liche Ge-
schlechterquote von mindestens 30 %. Derzeit ist kein 
Aufsichtsratsmitglied älter als 70 Jahre. Die vom Auf-
sichtsrat festgelegten Grundsätze für die Zugehörig-
keitsdauer werden bei künftigen Wahlvorschlägen des 
Aufsichtsrats berücksichtigt.


Angaben nach dem Teilhabegesetz – Ziele zu den 
 Frauenanteilen auf den Führungsebenen I und II
In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz zur 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern 
an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst verabschiedet (Teilhabegesetz).


Gemäß den neuen gesetzlichen Regelungen ist der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft verpflichtet, eine Zielgröße 
für den Frauenanteil im Vorstand sowie eine Frist zur Er-
reichung dieses Ziels festzulegen. Ebenso ist der Vor-
stand der Gesellschaft verpflichtet, für den Frauenanteil 
in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
Zielgrößen und Fristen zur Erreichung der Zielgrößen 
festzulegen. Die erste Zielerreichungsfrist darf jeweils 
nicht länger dauern als bis zum 30. Juni 2017. Da das 
Geschäftsjahr der Gesellschaft das Kalenderjahr ist, 
haben Aufsichtsrat und Vorstand jeweils entschieden, 
den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2016 als erste Ziel-
erreichungs fristen festzulegen.


Als Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand bis zum 
31. Dezember 2016 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft 
festgelegt, dass dem Vorstand weiterhin mindestens 
eine Frau angehören soll. Dies entspricht im Fall einer 
Besetzung des Vorstands mit weiterhin acht Mitgliedern 
einem Anteil von mindestens 12,5 %. Der Aufsichtsrat 
hält es für wünschenswert, den Vorstand auch mit einem 
höheren Frauenanteil zu besetzen, und unterstützt die 
Aktivitäten des Vorstands, dafür den Frauenanteil 
auch auf den höchsten Führungsebenen im Unterneh-
men weiter zu steigern.







Für die Führungsebene I hat sich der Vorstand einen 
Zielkorridor von 10 – 12 %, für die Führungsebene II 
 einen Zielkorridor von 6 – 8 %, jeweils bis zum 31. De-
zember 2016, zum Ziel gesetzt. Aufgrund der kurzen 
Zielerreichungsfrist wurden eher moderate Zielsetzun-
gen entschieden.


Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene aus 
und basiert auf einer durchgängigen Systematik der 
Funktionsbewertung nach Mercer.


Zum 31. Dezember 2015 liegt der Anteil weiblicher 
Führungskräfte auf der Führungs-/Funktionsebene I bei 
9,6 %, auf der Führungs-/Funktionsebene II bei 5,5 %.


Der Einsatz unterschiedlicher, sich ergänzender Talente 
in der Belegschaft erhöht sowohl die Leistungsstärke 
eines Unternehmens als auch dessen Kundenorientie-
rung. Vielfalt in der BMW Group leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Förderung einer angemessenen Geschlechterbalance 
ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Ziel des Vorstands 
bleibt es daher, den Anteil von Frauen auf allen Füh-
rungsebenen zu erhöhen.


Im Geschäftsjahr 2015 ist der Frauenanteil sowohl in der 
Gesamtbelegschaft als auch auf Führungspositionen 
weiter gestiegen. Dies wurde von zahlreichen Program-
men, Dialog- und Informationsveranstaltungen beglei-
tet. Nähere Informationen zur gesellschaftlichen Vielfalt 
in der BMW Group finden sich im Abschnitt Personal.


Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, 
die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
 angewandt werden
Grundüberzeugungen
Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Aufsichts-
rat und Mitarbeiter ihr Handeln an zwölf Grundüber-
zeugungen aus, in denen die Basis für den Erfolg der 
BMW Group liegt:


Kundenorientierung
Unsere Kunden entscheiden über den Erfolg unseres 
Unternehmens. Bei all unserem Handeln steht der 
Kunde im Zentrum, und die Ergebnisse unseres Han-
delns müssen unter dem Blickwinkel des Kunden-
nutzens bewertet werden.


Höchstleistung
Unser Ziel ist es, die Besten zu sein. Diesem Anspruch 
muss sich jeder stellen, und dies bedeutet, dass jeder 
Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bereit ist, Höchst-
leistung zu bringen. Wir streben an, zu einer Elite zu 
 gehören, ohne dabei arrogant zu sein. Denn das Unter-
nehmen und seine Produkte stehen im Vordergrund, 
niemand sonst.


Verantwortung
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der BMW 
Group trägt persönliche Verantwortung für den Erfolg 
des Unternehmens. Dies gilt auch im Team, wo jeder 
Einzelne zu seiner Verantwortung stehen muss. Hierbei 
sind wir uns bewusst, dass wir alle gemeinsam an den 
Unternehmenszielen arbeiten. Daher stehen wir auch im 
Interesse des Unternehmens füreinander ein.


Wirksamkeit
Für das Unternehmen zählen nur nachhaltig wirksame 
Ergebnisse. Bei der Beurteilung von Führung zählt die 
Wirksamkeit der Leistung auf die Ergebnisse.


Wandlungsfähigkeit
Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen wir uns schnell 
und flexibel an neue Anforderungen anpassen. Verände-
rung verstehen wir daher als Chance und Veränderungs-
fähigkeit als Voraussetzung, diese Chance zu nutzen.


Dissens
Im Wettstreit um die beste Lösung hat jeder die 
Pflicht, einen Dissens offenzulegen. Die gefundenen 
Lösungen werden von allen Beteiligten konsequent 
umgesetzt.


Respekt, Vertrauen, Fairness
Wir begegnen einander mit Respekt. Führung basiert 
auf gegenseitigem Vertrauen, Vertrauen basiert auf 
 Berechenbarkeit und Fairness.


Mitarbeiter
Unternehmen werden von Menschen gemacht. Mitar-
beiter sind unser stärkster Erfolgsfaktor. Deshalb 
 gehören Personalentscheidungen zu den wichtigsten 
Entscheidungen.


Vorbildfunktion
Jede Führungskraft hat eine Vorbildfunktion.


Anteil weiblicher Führungskräfte auf den Führungs- / 
Funktionsebenen I und II der BMW AG
in %
10  


 8  


 6  


 4  


 2  


 


    Funktionsebene I   Funktionsebene II  


 
   9,6  5,5  
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet für uns einen dauerhaft posi-
tiven Beitrag zum ökonomischen Erfolg des Unter-
nehmens. Sie ist die Basis für die Wahrnehmung der 
ökologischen und sozialen Verantwortung.


Gesellschaft
Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung ge-
hört für uns untrennbar zu unserem unternehmerischen 
Selbstverständnis.


Unabhängigkeit
Die unternehmerische Unabhängigkeit der BMW Group 
gewährleisten wir durch nachhaltiges profitables 
Wachstum.


Die Grundüberzeugungen sind auch unter www.bmw
group.com unter den Menüpunkten „Karriere“ und 
„Arbeiten in der BMW Group“ veröffentlicht.


Soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern 
und in der Lieferkette
Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Unsere Unternehmenskultur verbindet 
 Erfolgsorientierung mit Weltoffenheit, Vertrauen und 
Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen Verant-
wortung bewusst. Als Leitplanken für den sozial nach-
haltigen Umgang mit den Mitarbeitern und die generelle 
Sicherstellung sozialer Standards dienen verschiedene 
international anerkannte Richtlinien. So bekennt sich 
die BMW Group zu den Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) und zu den 
 Inhalten der ICC Business Charter for Sustainable De-
velopment. Die Inhalte dieser Richtlinien und weitere 
Informationen hierzu können unter www.oecd.org und 
www.iccwbo.org abgerufen werden. Mit Unterzeich-
nung des UN Global Compact durch den Vorstand der 
BMW Group im Jahr 2001 und der „Gemeinsamen Er-
klärung über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 
in der BMW Group“, die 2005 durch Vorstand und Ar-
beitnehmervertretungen verabschiedet und 2010 erneut 
bestätigt wurde, haben wir uns ebenfalls zur weltweiten 
Einhaltung der international anerkannten Menschen-
rechte und der Kernarbeitsnormen der International 
Labour Organization (ILO) verpflichtet. Hierzu gehören 
insbesondere die freie Wahl der Beschäftigung, das 
Diskriminierungsverbot, die Versammlungsfreiheit und 
das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Verbot von 
Kinderarbeit, eine angemessene Bezahlung, regelkon-
forme Arbeitszeiten sowie der Arbeits- und Gesund-
heitsschutz. Die Inhalte des UN Global Compact und 


die Vorgaben der ILO sowie weitere Informationen 
zu dem Thema sind unter www.unglobalcompact.org 
und www.ilo.org zu finden. Die „Gemeinsame Erklä-
rung über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 
in der BMW Group“ ist unter www.bmwgroup.com 
 unter dem Menüpunkt „Verantwortung“ und „Liefe-
rantenmanagement“ verfügbar.


Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Durch zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen wurden 
unsere Mitarbeiter deshalb seit 2005 zu dem Thema 
sensibilisiert und auch zu den neuesten Entwicklungen 
in diesem Bereich geschult. Für Anfragen oder Be-
schwerden zu Menschenrechtsthemen stehen unseren 
Mitarbeitern eine spezielle Helpline, der sogenannte 
Human Rights Contact, sowie die BMW Group  SpeakUP 
Line zur Verfügung. Die UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte betrachten wir als wesent-
liche Leitlinie, anhand derer wir die Verankerung von 
Menschenrechtsanforderungen im Unternehmen kri-
tisch reflektieren und kontinuierlich verbessern.


Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung 
 gegenüber Mitarbeitern finden Sie im Kapitel Personal.


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann wirken, 
wenn es die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. Da-
her stellt die BMW Group nicht nur höchste Anforde-
rungen an sich selbst, sondern fordert ökologische und 
soziale Standards auch von ihren Lieferanten und Part-
nern und arbeitet kontinuierlich daran, ihre Prozesse, 
Maßnahmen und Aktivitäten zu verbessern. Sukzessive 
verpflichten wir zum Beispiel unsere Händler und Im-
porteure vertraglich zur Einhaltung ökologischer und so-
zialer Standards. Des Weiteren sind zur Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in den Beschaffungsprozess 
basierend auf dem BMW Group Nachhaltigkeitsstandard 
entsprechende Kriterien durchgängig in unseren An-
frageunterlagen, im branchenweiten OEM Nachhaltig-
keitsfragebogen, in den Einkaufsbedingungen sowie in 
der Lieferantenbewertung verankert. Die BMW Group 
erwartet, dass ihre Zulieferer die Einhaltung der Nach-
haltigkeitskriterien der BMW Group wiederum auch 
bei ihren Unterlieferanten sicherstellen. Die Einkaufs-
bedingungen sowie weitere Informationen zum Thema 
Einkauf finden sich im öffentlichen Bereich des Partner 
Portals der BMW Group unter https://b2b.bmw.com.


Darüber hinaus pflegen wir mit allen unseren Lieferan-
ten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und fördern 
Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.
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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG, CORPORATE GOVERNANCE


Corporate Governance, das Handeln nach den Prinzipien 
verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wertschöpfung 
orientierter Unternehmensführung, ist für die BMW 
Group ein umfassender Anspruch, der alle Bereiche des 
Unternehmens einbezieht. Transparente Berichterstat-
tung und Unternehmenskommunikation, eine an den 
Interessen aller Stakeholder ausgerichtete Unterneh-
mensführung, die vertrauensvolle Zusammenarbeit so-
wohl von Vorstand und Aufsichtsrat als auch der Mit-
arbeiter untereinander sowie die Einhaltung geltenden 
Rechts sind wesentliche Eckpfeiler der Unternehmens-
kultur. Vorstand und Aufsichtsrat berichten in dieser 
Erklärung gemäß § 289 a HGB und Ziffer 3.10 Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) über wichtige 
Aspekte der Unternehmensführung.


Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und ihre 
Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine Aktien-
gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit dem Sitz 
in München. Sie hat drei Organe: Hauptversammlung, 
Aufsichtsrat und Vorstand. Deren Aufgaben und Befug-
nisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz und der Sat-
zung der BMW AG. Die Aktionäre als die Eigentümer 
des Unternehmens üben ihre Rechte in der Haupt-
versammlung aus. Die Hauptversammlung entscheidet 
ins besondere über die Verwendung des Bilanzgewinns, 
die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, die Bestellung des Abschlussprüfers, Sat-
zungsänderungen  sowie bestimmte Kapitalmaßnahmen 
und wählt Ver treter der Aktionäre in den Aufsichtsrat. 
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Ver-
antwortung.  Dabei wird er vom Aufsichtsrat überwacht 
und beraten. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder 
des Vorstands und kann sie – falls ein wichtiger Grund 
vorliegt –  jederzeit abberufen. Der Vorstand informiert 
den Aufsichtsrat und berichtet ihm regelmäßig, zeit-
nah und umfassend entsprechend den Grundsätzen 
 einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft nach 
Maßgabe des Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest-
gelegten Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für 
 bestimmte, wichtige Geschäfte der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, 
Maßnahmen der Geschäftsführung zu ergreifen.


Gemäß den Regelungen des deutschen Mitbestim-
mungsgesetzes für Unternehmen mit in der Regel mehr 
als 20.000 Arbeitnehmern hat der Aufsichtsrat der 
BMW AG jeweils aus zehn von der Hauptversammlung 


gewählten Vertretern der Aktionäre („Aufsichtsrats-
mitglieder der Anteilseigner oder Aktionäre“) und zehn 
Mitgliedern zu bestehen, die nach den Bestimmungen 
des Mitbestimmungsgesetzes von Arbeitnehmern 
 gewählt werden („Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer“). Die zehn Aufsichtsratsmitglieder der Arbeit-
nehmer setzen sich zusammen aus sieben unterneh-
mensangehörigen Arbeitnehmern, einschließlich eines 
leitenden Angestellten, sowie drei Aufsichtsratsmit-
gliedern, die auf Vorschlag von Gewerkschaften gewählt 
werden.


Das enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch als 
duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) be-
zeichnet.


Entsprechenserklärung und BMW Group Corporate 
Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat einer in Deutschland bör-
sennotierten Gesellschaft sind gesetzlich verpflichtet 
(§ 161 AktG), einmal jährlich zu erklären, ob den amt-
lich veröffentlichten und zum Erklärungszeitpunkt 
maßgeblichen Empfehlungen der Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex entspro-
chen wurde und wird. Die Unternehmen sind außer-
dem verpflichtet, zu erklären, welche Empfehlungen 
des Kodex nicht angewendet wurden oder werden und 
warum nicht. Diese Entsprechenserklärung ist im Voll-
text mit Erläuterungen auf der nächsten Seite dieses 
 Geschäftsberichts abgedruckt.


Vorstand und Aufsichtsrat haben auf der Basis des 
DCGK bereits in den vergangenen Jahren einen eige-
nen Corporate Governance Kodex für die BMW Group 
verabschiedet, um allen Interessierten ein umfassen-
des und abgeschlossenes Dokument zu der bei der 
BMW Group praktizierten Corporate Governance zur 
Verfügung zu stellen. Ein Koordinator für alle mit 
dem Thema Cor porate Governance zusammenhängen-
den Fragen berichtet direkt und regelmäßig an Vor-
stand und Aufsichtsrat.


Der Corporate Governance Kodex für die BMW Group 
ist zusammen mit der Entsprechenserklärung, der 
 Satzung und weiteren Informationen auf der Internet-
seite der BMW
unter den Menüpunkten „Fakten zum Unternehmen“ 
und „Corporate Governance“ abrufbar.
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der 
 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher  
Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“:


1.  Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezember 2013 
hat die BMW AG sämtlichen am 10. Juni 2013 im Bun-
desanzeiger amtlich bekannt gemachten Empfehlungen 
(Kodexfassung vom 13. Mai 2013) entsprochen, soweit 
sie bereits anwendbar waren. 


2.  Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 30. Sep-
tember 2014 im Bundesanzeiger amtlich bekannt 
 gemachten Empfehlungen (Kodexfassung vom 24. Juni 
2014) entsprechen, mit folgender Ausnahme: 
 
Gemäß Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6 des Kodex sollen 
im Vergütungsbericht bestimmte Informationen zur 
Vorstandsvergütung in vorgegebenen Mustertabellen 
angegeben werden. Von diesen Empfehlungen wird 
abgewichen, weil neben Unklarheiten in der Auslegung 
auch Zweifel bestehen, ob die zusätzliche Verwendung 
der Mustertabellen die vom Unternehmen unter Be-
achtung der Anforderungen der Rechnungslegung an-
gestrebte Übersichtlichkeit und Allgemeinverständlich-
keit des Vergütungsberichts (vgl. Ziffer 4.2.5 Satz 3 
des Kodex) fördert. 


München, im Dezember 2014


Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft


Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand


Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. 
Dr.-Ing. E. h. Joachim Milberg 
Vorsitzender


Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. 
Norbert Reithofer 
Vorsitzender







 Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Norbert Reithofer (*1956)
 Vorsitzender
 Mandate


   Siemens Aktiengesellschaft  
(seit 27. 01. 2015)


  Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)
 
 
 Milagros Caiña Carreiro-Andree (*1962)
 Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin
 
 
 Dr.-Ing. Herbert Diess (*1958)
  Entwicklung 


(bis 09. 12. 2014)
 
 
 Dr.-Ing. Klaus Draeger (*1956)
 Einkauf und Lieferantennetzwerk
 
 


 Dr. Friedrich Eichiner (*1955)
 Finanzen
 Mandate


  Allianz Deutschland AG
   FESTO Aktiengesellschaft
   BMW Brilliance Automotive Ltd. (stellv. Vorsitzender)
    FESTO Management Aktiengesellschaft
 
 
 Klaus Fröhlich (*1960)
  Entwicklung 


(seit 09. 12. 2014)
 
 
 Harald Krüger (*1965)
  Produktion
 Mandate


   BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender)
   BMW Motoren GmbH (Vorsitzender)
 
 
 Dr. Ian Robertson (HonDSc) (*1958)
  Vertrieb und Marketing BMW,  


Vertriebskanäle BMW Group
 Mandate


   Dyson James Group Limited
 
 
 Peter Schwarzenbauer (*1959)
  MINI, Motorrad, Rolls-Royce,  


Aftersales BMW Group
 Mandate


   Rolls-Royce Motor Cars Limited (Vorsitzender)
 
 
 
 
 
 
  Chefsyndikus:
 Dr. Jürgen Reul


Mitglieder des Vorstands


  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen


172


170    ERKLÄRUNG ZUR  
UNTERNEHMENS FÜHRUNG,  
CORPORATE GOVERNANCE 
(Teil des  zusammengefassten 
 Lageberichts)


170    Grundlegendes zur  
Unternehmens verfassung


171    Erklärung des Vorstands und des 
 Aufsichtsrats gemäß § 161 AktG


172   Mitglieder des Vorstands
173   Mitglieder des Aufsichtsrats
176   Arbeitsweise des Vorstands
178   Arbeitsweise des Aufsichtsrats
183    Angaben zu Unternehmens-


führungspraktiken
184   Compliance in der BMW Group
189   Vergütungsbericht







173  ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG, CORPORATE GOVERNANCE


  Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h.  
Joachim Milberg (*1943)


 Vorsitzender
 ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG


  Vorsitzender des Präsidiums sowie des Personal- und  
Nominierungsausschusses, 
Mitglied des Prüfungs- und Vermittlungsausschusses


 Mandate


   Bertelsmann Management SE (stellv. Vorsitzender)
   Bertelsmann SE & Co. KGaA (stellv. Vorsitzender)
   FESTO Aktiengesellschaft (stellv. Vorsitzender)  


(bis 25. 04. 2014)
  Deere & Company
   FESTO Management Aktiengesellschaft  


(stellv. Vorsitzender) (bis 25. 04. 2014)
 
 
 Manfred Schoch1 (*1955)
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender des Euro- und des Gesamtbetriebsrats
 Dipl.-Wirtschaftsingenieur


 Mitglied des Präsidiums sowie des Personal-, 
 Prüfungs- und Vermittlungsausschusses
 
 
 Stefan Quandt (*1966)
 stellv. Vorsitzender
 Unternehmer
 
 Mitglied des Präsidiums sowie des Personal-, 
  Prüfungs-, Nominierungs- und Vermittlungs- 


ausschusses
 Mandate


  DELTON AG (Vorsitzender)
  AQTON SE (Vorsitzender)
  DataCard Corp. (bis 11. 11. 2014)
  Entrust Datacard Corp. (seit 12. 11. 2014)
 
 


 Stefan Schmid1 (*1965)
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Dingolfing


 Mitglied des Präsidiums sowie des Personal-, 
 Prüfungs- und Vermittlungsausschusses
 
 
 Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951)
 stellv. Vorsitzender
 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Merck KGaA


  Vorsitzender des Prüfungsausschusses und  
unabhängiger  Finanzexperte,  
Mitglied des Präsidiums sowie des Personal-  
und Nominierungsausschusses


 Mandate


   Bertelsmann Management SE
  Bertelsmann SE & Co. KGaA
   Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
 
 
 Christiane Benner2 (*1968)
  (seit 15. 05. 2014) 


geschäftsführendes Vorstandsmitglied der  
IG Metall


 Mandate


   Robert Bosch GmbH
   T-Systems International GmbH (bis 31. 07. 2014)
 
 
 Bertin Eichler2 (*1952)
  (bis 15. 05. 2014) 


ehem. geschäftsführendes Vorstandsmitglied der  
IG Metall


 Mandate


  C. + H. Winter GmbH (seit 01. 05. 2014)
   Luitpoldhütte AG
    ThyssenKrupp AG (stellv. Vorsitzender)  


(bis 17. 01. 2014)
  BGAG Beteiligungsgesellschaft der 
 Gewerkschaften GmbH (Vorsitzender des Beirats)
 
 


Mitglieder des Aufsichtsrats


  1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind.
  2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
  3 Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind.
  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen







 Franz Haniel (*1955)
 Dipl.-Ingenieur, MBA
 Mandate


  DELTON AG (stellv. Vorsitzender)
  Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
  Heraeus Holding GmbH
  Metro AG (Vorsitzender)
  secunet Security Networks AG (bis 14. 05. 2014)
  Giesecke & Devrient GmbH (bis 08. 04. 2014)
  TBG Limited
 
 
 Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Reinhard Hüttl (*1957)
  Vorsitzender des Vorstands des Helmholtz-Zentrum 


Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ
 Universitätsprofessor
 
 
  Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E. h.  


Henning Kagermann (*1947)
  Präsident acatech – Deutsche Akademie der 


 Technikwissenschaften e. V.
 Mandate


  Deutsche Bank AG
  Deutsche Post AG
  Franz Haniel & Cie GmbH
   Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft  


Aktiengesellschaft in München
  Nokia Corporation (bis 17. 06. 2014)
  Wipro Limited (bis 30. 06. 2014)
 
 
 Susanne Klatten (*1962)
 Unternehmerin


 Mitglied des Nominierungsausschusses
 Mandate


  ALTANA AG (stellv. Vorsitzende)
  SGL Carbon SE (Vorsitzende)
  UnternehmerTUM GmbH (Vorsitzende)
 
 


 Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952)
  Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie  


Allensbach Gesellschaft zum Studium der  öffentlichen 
Meinung mbH


 Mandate


  Allianz SE
  Infineon Technologies AG
  Nestlé Deutschland AG
  Robert Bosch GmbH
 
 
 Ulrich Kranz3 (*1958)
  (seit 15. 05. 2014) 


Bereichsleiter Produktlinie BMW i
 
 
 Dr. h. c. Robert W. Lane (*1949)
  ehem. Chairman und Chief Executive Officer der  


Deere & Company
 Mandate


  General Electric Company
  Northern Trust Corporation
  Verizon Communications Inc.
 
 
 Horst Lischka2 (*1963)
 1. Bevollmächtigter der IG Metall München
 Mandate


  KraussMaffei Group GmbH
  KraussMaffei Technologies GmbH
  MAN Truck & Bus AG
 
 
 Willibald Löw1 (*1956)
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut
 
 
 Wolfgang Mayrhuber (*1947)
 Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
 Mandate


   Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Vorsitzender)
  Infineon Technologies AG (Vorsitzender)
   Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


 Aktiengesellschaft in München
  HEICO Corporation
 
 


  1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind.
  2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
  3 Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind.
  Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
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 Dr. Dominique Mohabeer1 (*1963)
 Mitglied des Betriebsrats Standort München
 
 
 Brigitte Rödig1 (*1963)
 Mitglied des Betriebsrats Standort Dingolfing
 
 
 Dr. Markus Schramm3 (*1963)
 (bis 15. 05. 2014)
  Bereichsleiter Aftersales Business Management  


und Mobilitätsdienstleistungen BMW Group
 
 
 Jürgen Wechsler2 (*1955)
 Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern
 Mandate


  Schaeffler AG (stellv. Vorsitzender)
 
 
 Werner Zierer1 (*1959)
 Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg







Zusammensetzung und Arbeitsweise des Vorstands 
der BMW AG und seiner Ausschüsse
Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verant-
wortung und im Unternehmensinteresse mit dem Ziel 
nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet die Berück-
sichtigung der Belange der Aktionäre, der Arbeitneh-
mer und der sonstigen dem Unternehmen verbundenen 
Gruppen (Stakeholder).


Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des 
 Unternehmens fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab 
und setzt sie um. Der Vorstand sorgt auch für die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unter-
nehmensinternen Richtlinien. Näheres zur Compliance 
bei der BMW Group findet sich im Kapitel Erklärung 
zur Unternehmensführung, Corporate Governance. Der 
Vorstand trägt auch für ein angemessenes Risikomanage-
ment und Risikocontrolling im Unternehmen Sorge.


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen während 
ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. Sie sind dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet und dürfen bei ihren Entscheidungen keine 
persönlichen Interessen verfolgen, insbesondere nicht 
Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, 
für sich nutzen. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbeson-
dere Aufsichtsratsmandate außerhalb der BMW Group, 
nur mit Zustimmung des Personalausschusses des 
Aufsichtsrats übernehmen. Jedes Vorstandsmitglied der 
BMW AG ist verpflichtet, Interessenkonflikte dem Auf-
sichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen und die 
anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu informieren.


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vorstands-
mitglieds informiert der Corporate-Governance-Be-
auftragte das neue Vorstandsmitglied über wesentliche 
Rahmenbedingungen der Amtsführung, insbesondere 
den BMW Group Corporate Governance Kodex und 
persönliche Mitwirkungspflichten im Fall von Sachver-
halten, die Meldepflichten auslösen oder der Zustim-
mung des Aufsichtsrats unterliegen.


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vorstands 
als Kollegialorgan erfolgt in der Vorstandssitzung, im 
Nachhaltigkeitsboard, im Vorstandsausschuss Opera-
tions sowie im Vorstandsausschuss Führungskräfte. 
 Dabei definiert die Vorstandssitzung den Strategie- und 
Ressourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen 
zur Strategieumsetzung und Themen mit besonderer 
Bedeutung für die BMW Group. Des Weiteren entschei-
det der Gesamtvorstand markenübergreifend über die 
automobile Produktstrategie und alle Produktprojekte 
im Grundsatzstadium. Bedarfsorientiert und themen-
bezogen können der Vorstand und seine Ausschüsse 


weitere beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Die vom Vorstand verabschiedete Geschäftsordnung 
enthält einen Geschäftsverteilungsplan über die 
Ressort aufteilung zwischen den einzelnen Mitgliedern 
des  Vorstands. Ferner ist der Grundsatz der gemein-
samen Verantwortung des Gesamtvorstands und seiner 
Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von besonderer 
 Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im Übrigen 
führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm zugewie-
sene  Ressort eigenverantwortlich, wobei für ressort-
über grei fende Projekte Einzelfallregelungen getroffen 
werden können. Die Vorstandsmitglieder unterrichten 
den Vorstandsvorsitzenden laufend über alle wesent-
lichen Vorgänge und den Gang der Geschäfte in ihren 
Ressorts. Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die 
 ressortbezogenen Vorgänge mit den Gesamtzielen und 
-plänen der Gesellschaft; er schaltet die anderen Vor-
standsmitglieder ein, soweit deren Ressorts betroffen 
sind.


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in üblicherweise 
 wöchentlich stattfindenden Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden des Vorstands einberufen, koordiniert und 
geleitet werden. Auf Anordnung des Vorsitzenden kön-
nen Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen gefasst 
werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wider-
spricht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder rechtzeitig eingeladen sind. Auch abwesende 
Mitglieder können ihre Stimme schriftlich, fernschriftlich 
oder fernmündlich abgeben. Fernmündliche Stimmab-
gaben sind schriftlich zu bestätigen. Über Angelegen-
heiten aus dem Ressort eines nicht anwesenden Mitglieds 
wird – außer in dringenden Fällen – nur mit seiner Zu-
stimmung verhandelt und beschlossen.


Der Vorstand beschließt, soweit nicht durch Gesetz oder 
Satzung andere Mehrheiten vorgeschrieben sind, in 
 Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, außerhalb von Sitzungen mit einfacher Mehr-
heit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
 Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Ein-
stimmigkeit. Eine Sitzung findet nur statt, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.


Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des Vor-
standsvorsitzenden wird dieser durch das für das Finanz-
ressort zuständige Vorstandsmitglied vertreten.


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden 
 unterzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
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sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle 
Mitarbeiter.


Die Regelungen zu Sitzungen und Beschlussfassung des 
Gesamtvorstands gelten für Ausschüsse entsprechend.


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder des 
Vorstands werden durch die Tagesordnung und Sitzungs-
protokolle über die Ausschusssitzungen informiert. In 
der Vorstandssitzung werden Ausschussangelegenhei-
ten behandelt, wenn der Ausschuss es für zweckmäßig 
hält oder ein Vorstandsmitglied dies verlangt.


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachbereitung 
der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangelegenhei-
ten eingerichtet.


Der in der Regel dreimal pro Monat tagende Vorstands-
ausschuss Operations entscheidet konzernweit über auto-
mobile Produktprojekte auf Basis der von der Vorstands-
sitzung vorgegebenen strategischen Ausrichtung und 
innerhalb des durch die Vorstandssitzung festgelegten 
Entscheidungsrahmens. Mitglieder des Vorstandsaus-
schusses Operations sind das für das Ressort Entwick-
lung zuständige Mitglied des Vorstands, das zugleich den 
Vorsitz innehat, das für Einkauf und Lieferantennetzwerk 
zuständige Mitglied des Vorstands, das für Produktion 
zuständige Mitglied des Vorstands, das für Vertrieb und 
Marketing BMW, Vertriebskanäle BMW Group zustän-
dige Mitglied des Vorstands und das für MINI, Motorrad, 
Rolls-Royce,  Aftersales BMW Group zuständige Mitglied 
des Vorstands. Im Fall der Abwesenheit oder Verhinde-
rung des Vorsitzenden wird dieser durch das für das 
 Ressort Produktion zuständige Mitglied des Vorstands 
vertreten. In den Sitzungen des Vorstandsausschusses 
Operations werden alle Beschlüsse online verabschiedet.


Als Nachhaltigkeitsboard tritt der Gesamtvorstand in 
der Regel zweimal pro Jahr zusammen, um den Stra-
tegie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltigkeit zu 
definieren und Maßnahmen zur Strategieumsetzung 
zu entscheiden. An diesen Sitzungen nehmen beratend 
der Bereichsleiter Konzernkommunikation und die 
Leiterin der Hauptabteilung Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz teil.


Der Vorstandsausschuss Führungskräfte beschäftigt 
sich gesamthaft mit unternehmensweit relevanten 
 Themen, die die Führungskräfte der BMW Group ins-
gesamt oder individuell betreffen (wie etwa mit der 
Führungskräftestruktur, der Potenzialsituation, der Er-
nennung zu oder der Beförderung von Oberen Füh-
rungskräften). Der Vorstandsausschuss Führungskräfte 


hat dabei sowohl eine beratende, vorbereitende Rolle 
-


derungen in die beiden Entgeltgruppen unterhalb der 
Vorstandsebene und der Vorbereitung von Entschei-
dungen der Vorstandssitzung zu Grundsätzen der Per-
sonalpolitik mit dem Schwerpunkt Führungskräfte) 
als auch die Funktion eines Entscheidungsgremiums 


und Beförderungen in die nächsthöhere Entgeltgruppe 
oder der Ausgestaltung der vom Gesamtvorstand be-
schlossenen Grundsätze der Personalpolitik). Stimm-
berechtigte Mitglieder des Ausschusses sind der Vorsit-
zende des Vorstands, der auch den Ausschussvorsitz 
innehat, und das für Personal- und Sozialwesen zustän-
dige Mitglied des Vorstands. Darüber hinaus nehmen 
an den Sitzungen die Bereichsleiterin Personalwesen, 
Personalnetzwerk und Human Resources International 
sowie die Bereichsleiterin Personalwesen Obere Füh-
rungskräfte mit beratender Funktion teil. Auf Anord-
nung des Vorsitzenden können Beschlüsse auch außer-
halb von Sitzungen durch schriftliche, fernschriftliche 
oder fernmündliche Stimmabgabe gefasst werden, 
wenn das andere stimmberechtigte Mitglied nicht unver-
züglich widerspricht. In der Regel finden jährlich fünf 
bis zehn Sitzungen statt.


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. Der Auf-
sichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten 
des Vorstands durch Beschluss näher festgelegt. Die ge-
setzlichen Berichte des Vorstands an den Aufsichtsrat 
werden in der Regel in Textform erstattet. Entschei-
dungsnotwendige Unterlagen werden den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig vor der Sitzung 
zugeleitet. Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung 
hat der Aufsichtsrat durch Beschluss Zustimmungs-
vorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. Der 
Vorstandsvorsitzende holt, soweit erforderlich, die Zu-
stimmung des Aufsichtsrats ein und trägt für die Erfül-
lung der Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat 
Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird der Vor-
standsvorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern un-
terstützt. Bei der Berichterstattung an den Aufsichtsrat 
lässt sich der Vorstand von dem Grundgedanken leiten, 
dass der Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfas-
send über alle für das Unternehmen relevanten Fragen 
der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, 
des Risikomanagements und der Compliance und auch 
über eventuelle Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von den aufgestellten Plänen und Zielen und die Gründe 
dafür informiert sein soll.







Zusammensetzung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
der BMW AG und seiner Ausschüsse
Der aus jeweils zehn von der Hauptversammlung ge-
wählten Vertretern der Aktionäre und zehn nach dem 
Mitbestimmungsgesetz gewählten Vertretern der Arbeit-
nehmer bestehende Aufsichtsrat der BMW AG hat die 
Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung der BMW Group 
regelmäßig zu beraten und zu überwachen. Er wird in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für die 
BMW Group eingebunden. Der Aufsichtsrat  bestellt die 
Mitglieder des Vorstands und setzt ihre Vergütung fest. 
Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmit-
glied widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 


Gemeinsam mit dem Personalausschuss und dem Vor-
stand sorgt der Aufsichtsrat für eine langfristige 
 Nachfolgeplanung. Bei der Sichtung von Kandidaten 
und Kandidatinnen für eine Vorstandsposition stellen 
 deren fachliche Qualifikation für das zu überneh-
mende Ressort, überzeugende Führungsqualitäten, 
 bisherige Leistungen sowie Kenntnisse über das Unter-
nehmen aus Sicht des Aufsichtsrats die grundlegenden 
Eignungskriterien dar. Im Rahmen der Abwägung, 
welche Persönlichkeit den Vorstand als Gremium am 
besten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat auch 
auf Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Entscheidungs-
gesichtspunkt versteht der Aufsichtsrat insbesondere 
unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, 
Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im internationa-
len Bereich, sowie eine angemessene Vertretung beider 
Geschlechter. Bei der Zusammensetzung des Vorstands 
strebt der Aufsichtsrat auch eine angemessene Ver-
tretung von Frauen an. Über den Anteil und die Ent-
wicklung der weiblichen Führungskräfte, insbesondere 
unter den Oberen Führungskräften und auf der ersten 
Führungsebene, berichtet der Vorstand dem Personal-
ausschuss und dem Aufsichtsrat daher in regelmäßigen 
Abständen. Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete 
Vorstandsposition besetzt werden soll, entscheidet der 
Aufsichtsrat im Unternehmensinteresse und unter 
 Würdigung aller Umstände des Einzelfalls.


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen im 
 Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf Plenar-
sitzungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung pro Jahr 


tieften Austausch zu strategischen und technischen 
Themen. Die Schwerpunkte der Sitzungen im abgelau-
fenen Geschäftsjahr sind im Bericht des Aufsichtsrats 
zusammengefasst. In der Regel be reiten die Vertreter 
der Aktionäre und die Vertreter der Arbeitnehmer die 
Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils gesondert vor, ggf. 
mit Mitgliedern des Vorstands. Aufsichtsratsmitglieder 
sind gesetzlich insbesondere zur Verschwiegenheit 


über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 
Beratungen verpflichtet.


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im 
Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und leitet 
sie; er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen 
wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber dem 
 Vorstand.


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, 
an der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in 
der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, 
wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der 
Beschlussfassung widerspricht und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind.


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmungen 
bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbesondere 
für Fälle der Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern sowie für die Wahl eines Aufsichtsrats-
vorsitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvor-
sitzenden. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstim-
mung im Aufsichtsrat, wenn auch sie Stimmengleich-
heit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen.


In der Praxis werden die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse regelmäßig in den Sitzungen ge-
fasst. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine 
Stimme auch schriftlich, per Telefax oder in elektro-
nischer Form durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied 
überreichen lassen. Dies gilt auch für die Abgabe der 
zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende kann binnen einer von ihm 
gesetzten Frist auch eine nachträgliche Stimmabgabe 
für alle abwesenden Mitglieder zulassen. Möglich ist in 
besonderen Fällen auch eine Beschlussfassung außer-
halb von Sitzungen, insbesondere schriftlich, per 
 Telefax oder mittels elektronischer Medien. Über die 
Beschlüsse und Sitzungen werden Niederschriften an-
gefertigt.


Im Anschluss an seine Sitzungen lässt sich der Auf-
sichtsrat meistens im Rahmen einer Kurzpräsentation 
neue Fahrzeugmodelle zeigen und erläutern.


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats informiert 
der Corporate-Governance-Beauftragte das neue Auf-
sichtsratsmitglied über wesentliche Rahmenbedingungen 
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der Amtsführung, insbesondere den BMW Group 
 Corporate Governance Kodex und persönliche Mitwir-
kungspflichten im Fall von Sachverhalten, die Melde-
pflichten auslösen oder der Zustimmung des Aufsichts-
rats unterliegen.


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet darauf, 
dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats genü-
gend Zeit zur Verfügung steht. Sofern Mitglieder des 
Aufsichtsrats der BMW AG dem Vorstand einer börsen-
notierten Gesellschaft angehören, nehmen sie insge-
samt nicht mehr als drei weitere konzernexterne Auf-
sichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaften 
oder in Aufsichtsgremien mit vergleichbaren Anforde-
rungen wahr.


Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz 
 seiner Tätigkeit. Zu diesem Zweck findet auch eine ge-
meinsame Aussprache im Plenum statt, die anhand 
 eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat erarbeiteten 
Fragebogens vorbereitet wird. Verbesserungsvorschläge 
nimmt der Aufsichtsratsvorsitzende auch fortlaufend 
entgegen.


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen 
Entscheidungen weder persönliche Interessen verfol-
gen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen zu-
stehen, für sich nutzen.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, In-
teressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund 
einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Liefe-
ranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern 
entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber offen-
zulegen, damit dieser in seinem Bericht an die Haupt-
versammlung über ihre Behandlung informieren kann. 
Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessen-
konflikte eines Aufsichtsratsmitglieds führen zur Be-
endigung des Mandats.


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Auf-
gaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fach-
lichen Erfahrungen verfügt.


Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benannt (im Abschnitt Besetzungsziele des 
Aufsichtsrats).


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise.


Eine unabhängige Beratung und Überwachung des 
 Vorstands durch den Aufsichtsrat wird auch dadurch 
ermöglicht, dass dem Aufsichtsrat der BMW AG eine 
nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl un-
abhängiger Mitglieder angehören. Dem Aufsichtsrat ge-
hört mit Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Joachim 
 Milberg lediglich ein ehemaliges Mitglied des Vorstands 
an, das jedoch bereits 2002 aus dem Vorstand ausge-
schieden ist. Aufsichtsratsmitglieder üben keine Organ-
funktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen 
Wettbewerbern der BMW Group aus.


Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenhei-
ten der BMW Group und der Anzahl seiner Mitglieder 
hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein Präsidium und 
vier Ausschüsse gebildet, nämlich einen Personal-, Prü-
fungs-, Nominierungs- und Vermittlungsausschuss 
(vgl. Übersicht Gremien des Aufsichtsrats im Überblick, 
Sitzungen). Diese dienen der Steigerung der Effizienz 
der Aufsichtsratsarbeit und der  Behandlung komplexer 
Sachverhalte. Die Bildung und Funktion eines Vermitt-
lungsausschusses ist gesetzlich vorgesehen. Die Aus-
schussvorsitzenden berichten in  jeder Plenarsitzung des 
Aufsichtsrats ausführlich über die Ausschussarbeit.


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäftsord-
nung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, ins-
besondere unter Berücksichtigung der fachlichen Quali-
fikation der Mitglieder.


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses.


Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und Ausschüs-
sen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Personal- und 
 Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu mehreren 
Sitzungen jährlich zusammen (zur Zahl der Sitzungen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr siehe Übersicht Gremien 
des Aufsichtsrats im Überblick, Sitzungen).


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse hat 
der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regularien für die 
Tätigkeit des Plenums Regelungen zur Geschäftsord-
nung getroffen. Die Ausschüsse sind nur beschluss-
fähig, wenn alle Mitglieder mitwirken. Beschlüsse der 
Ausschüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
 gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen 
ist. Auch über die Sitzungen und Beschlüsse der Aus-
schüsse und des Präsidiums werden Niederschriften 
angefertigt, die von dem jeweiligen Vorsitzenden un-
terzeichnet werden. Dieser vertritt auch das jeweilige 
Gremium gegenüber dem Vorstand und Dritten.







Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben 
nicht durch andere wahrnehmen lassen. Zur Beratung 
über einzelne Gegenstände können Aufsichtsrat, Präsi-
dium und Ausschüsse Sachverständige und Auskunfts-
personen zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Aufsichtsrat, Präsidium und Ausschüsse tagen bei Bedarf 
auch ohne den Vorstand.


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat und 
seine Gremien mit ausreichenden Mitteln ausgestattet 
sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Dazu 
gehört auch die Einrichtung eines zentralen Aufsichts-
ratsbüros zur Unterstützung der Vorsitzenden bei ihren 
Koordinationsaufgaben.


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß der 
Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats und seinen Stellvertretern zusammen. Das Präsi-
dium bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor, soweit die 
Themen nicht in den Aufgabenbereich eines Ausschus-


jähr-
lichen Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex sowie der Effizienzprüfung des 
Aufsichtsrats.


Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Bestellung und ggf. Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern vor und sorgt gemeinsam 
mit dem Aufsichtsratsplenum und dem Vorstand für 
eine langfristige Nachfolgeplanung. Darüber hinaus 
bereitet der Personalausschuss die Entscheidungen des 
Aufsichtsrats über die Vergütung sowie die regelmäßige 
Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand 
vor. Im Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats 
zur Vergütung von  Vorstandsmitgliedern ist der Perso-
nalausschuss beauftragt, Anstellungsverträge mit Mit-
gliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern und 
aufzuheben und ggf. sonstige Verträge mit Mitgliedern 
des Vorstands vorzubereiten und abzuschließen. Fer-
ner ist dem Personalausschuss die Befugnis übertragen, 
in bestimmten Fällen anstelle des Aufsichtsrats über 
die erforderliche Zustimmung zu einem bestimmten 
Geschäft zu entscheiden. Dazu gehören insbesondere 
Fälle der Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichts-
ratsmitglieder, bestimmte Vertragsabschlüsse mit Mit-
gliedern des Aufsichtsrats, jeweils auch unter Berück-


sowie Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, ins-
besondere die Übernahme von Aufsichtsratsmandaten 
außerhalb des Unternehmens.


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der 
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems, des Revisionssystems und der 
Compliance. Ferner überwacht er die Abschlussprüfung, 
die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die vom 
Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Er 
bereitet den Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers 
an die Hauptversammlung vor und gibt dazu eine 
 Empfehlung ab, erteilt den Prüfungsauftrag, vereinbart 
 Prüfungsschwerpunkte sowie das Honorar des Ab-
schlussprüfers. Der Prüfungsausschuss bereitet die Be-
schlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und 
den Konzernabschluss vor und erörtert mit dem Vor-
stand die Zwischenberichte vor ihrer Veröffentlichung. 
Darüber hinaus entscheidet der Prüfungsausschuss 
über die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals 2014 (§ 4 Ziffer 5 der Sat-
zung) sowie über Änderungen der Satzung, die nur die 
Fassung betreffen.


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex ist der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses unabhängig und kein ehemaliges Vorstands-
mitglied der Gesellschaft; er verfügt über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontroll-
verfahren. Er erfüllt zugleich die Anforderungen an 
 einen unabhängigen Finanzexperten i. S. d. §§ 100 
Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeignete 
Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter 
der Aktionäre zu ermitteln und dem Aufsichtsrat für 
 dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vor-
zuschlagen. Gemäß der Empfehlung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Nominierungsausschuss 
ausschließlich mit Vertretern der Aktionäre besetzt.


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz vor-
gesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, 
dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-
mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei 
Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht hat. Dem 
Vermittlungsausschuss gehören gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je ein von 
den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern der 
Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.
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Wesentliche Aufgaben, Mitglieder Anzahl der Durchschnitt-  
Grundlage Sitzungen liche Teilneh-


2014 merquote
 


Präsidium  
–  Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den 


 Aufgabenbereich eines Ausschusses fallen
–  Grundlage ist Geschäftsordnung


Joachim Milberg1


Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


4 95 %


Personalausschuss  
–  Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und ggf. Abberufung 


von Vorstandsmitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Über-
prüfung des Vergütungssystems für den Vorstand


–  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rah-
men der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen 
Verträgen mit den Mitgliedern des Vorstands


–  Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstands-
mitgliedern, insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten 
außerhalb des Unternehmens, sowie über die Zustimmung zu bestimmten 
kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäf-
ten (z . B. Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder)


–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex, Grundlage ist Geschäftsordnung


Joachim Milberg1


Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


6 97 %


Prüfungsausschuss  
–  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des 


internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems, des Revisions-
systems und der Compliance


–  Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten 
Leistungen


–  Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die 
Hauptversammlung, Erteilung (Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den 
Abschlussprüfer, Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und Honorar-
vereinbarung mit dem Abschlussprüfer


–  Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und 
den Konzernabschluss 


–  Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung
–  Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten 


Kapitals 2014
–  Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 
–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 


Kodex, Grundlage ist Geschäftsordnung


Karl-Ludwig Kley1, 2


Joachim Milberg
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


4 
sowie  
3 Telefon-
konferenzen


94 %


Nominierungsausschuss  
–  Ermittlung geeigneter Kandidaten (m / w) für die Wahl in den Aufsichtsrat 


als Vertreter der Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge 
an die Hauptversammlung vorgeschlagen werden sollen


–  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex, Grundlage ist Geschäftsordnung


Joachim Milberg1


Susanne Klatten
Karl-Ludwig Kley
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex ist der 
 Nominierungsausschuss ausschließlich 
mit Ver tretern der Aktionäre besetzt.)


2 88 %


Vermittlungsausschuss  
–  Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung 


eines Vorstandsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln 
der  Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats erreicht hat


–  Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


Joachim Milberg
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen gehören dem Vermittlungsausschuss 
der Vorsitzende und der stellvertre tende 
Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je 
ein von den Vertretern der Aktionäre und 
den Vertretern der Arbeitnehmer gewähl-
tes Mitglied an.)


– –


 
1 Vorsitz
2 unabhängiger Finanzexperte i. S. d. §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG


Gremien des Aufsichtsrats im Überblick, Sitzungen







Besetzungsziele des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Zu diesem 
Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG die nachfolgen-
den konkreten Besetzungsziele verabschiedet, die auch 
die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigen:
–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst vier 


Mitglieder angehören, die über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten 
außerhalb Deutschlands verfügen.


–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst sieben 
Mitglieder angehören, die über vertiefte Kenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Unternehmen selbst 
 verfügen, jedoch nicht mehr als zwei ehemalige Mit-
glieder des Vorstands.


–  Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der Anteilseigner 
möglichst drei Unternehmer oder Persönlichkeiten 
angehören, die bereits Erfahrung in der Führung 
oder Überwachung eines anderen mittelgroßen oder 
großen Unternehmens erworben haben.


–  Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Forschung angehören, die Erfahrung in Branchen 
 erworben haben, die für die BMW Group bedeutsam 
sind, wie z. B. Chemie, Energieversorgung, Informa-
tionstechnologie, oder die über Sachverstand auf für 
die BMW Group zukunftsrelevanten Themenfeldern 
verfügen, wie z. B. Kundenbedürfnisse, Mobilität, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit.


–  Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner 
 Gesamtheit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf Vielfalt 
(Diversity) geachtet werden. Bei der Vorbereitung 
von Besetzungsvorschlägen soll im Einzelfall gewür-
digt werden, inwiefern unterschiedliche, sich ge-
genseitig ergänzende fachliche Profile, Berufs- und 
Lebenserfahrungen, auch im internationalen Bereich, 
und eine angemessene Vertretung beider Geschlech-
ter im Gremium der Aufsichtsratsarbeit zugute-
kommen. Unter Berücksichtigung des Frauenanteils 
an der Belegschaft (BMW AG: 14,8  %; BMW Group: 
17,8 %) und in Führungspositionen (BMW AG: 11,4  %; 
BMW Group: 14,2 %) zum 31. Dezember 2014 hält 
der Aufsichtsrat einen Frauenanteil im Aufsichtsrat 
von mindestens drei von zwanzig Mitgliedern (15 %) 
unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtervielfalt 
für angemessen, eine Besetzung mit mindestens vier 


weiblichen Mitgliedern (20 %) jedoch für wünschens-
wert. Im Rahmen der kommenden Besetzungsverfah-
ren bis zum Ende der ordentlichen Hauptversamm-
lung 2016 soll nach Auffassung des Aufsichtsrats der 
derzeitige Frauenanteil von 25 % nach Möglichkeit 
mindestens aufrechterhalten werden. Die Berücksich-
tigung qualifizierter Frauen bei der Besetzung des Auf-
sichtsrats sieht der Aufsichtsrat als gemeinsame Ver-
antwortung aller Vorschlags- und Wahlberechtigten.


–  Dem zwanzigköpfigen Aufsichtsrat sollen insgesamt 
mindestens zwölf unabhängige Mitglieder im Sinne 
von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex angehören, davon mindestens sechs Aufsichts-
ratsmitglieder der Anteilseigner. Zwei unabhängige 
Mitglieder des Aufsichtsrats sollen über Sachverstand 
auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschluss-
prüfung verfügen.


–  Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, die 
eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe bei 
wesent lichen Wettbewerbern des Unternehmens aus-
übt. Die Aufsichtsratsmitglieder werden sich unter 
Beachtung des geltenden Rechts darüber hinaus dafür 
einsetzen, dass keine Persönlichkeiten zur Wahl 
vorgeschlagen werden, die aufgrund ihrer sonstigen 
Tätigkeiten und Funktionen außerhalb der BMW 
Group, insbesondere Beratungstätigkeiten oder 
Organ funk tio nen bei Kunden, Lieferanten, Kredit-
gebern oder sonstigen Geschäftspartnern, voraus-
sichtlich nicht nur vorübergehend in einen wesent-
lichen Interessenkonflikt geraten werden.


–  Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Regel-
fall eine Altersgrenze von 70 Jahren berücksichtigt 
werden. Einzelfallausnahmen sollen bis zum Ablauf 
der ordentlichen Hauptversammlung nach Voll-
endung des 73. Lebensjahres zur Erfüllung gesetz-
licher Erfordernisse oder zur Unterstützung einer 
 geordneten Nachfolgeplanung bei Schlüsselfunktio-
nen oder -qualifikationen zulässig sein.


Der Aufsichtsrat hat für die obigen Besetzungsziele einen 
Zeitrahmen bis zur Hauptversammlung 2016 zugrunde 
gelegt. Künftige Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung sollen diese Ziele, soweit sie Auf-
sichtsratsmitglieder der Anteilseigner betreffen, in der 
Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung durch ent-
sprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung 
unterstützt wird. Die Hauptversammlung ist jedoch an 
Wahlvorschläge nicht gebunden. Auch die Wahlfreiheit 
der Arbeitnehmer bei der Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder der Arbeitnehmer ist geschützt. Im Verfahren 
nach dem Mitbestimmungsgesetz zur Wahl von Arbeit-
nehmervertretern hat der Aufsichtsrat kein Vorschlags-
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recht. Die Besetzungsziele, die sich der Aufsichtsrat gibt, 
verstehen sich daher nicht als Vorgaben an die Wahl-
berechtigten oder Beschränkungen ihrer Wahlfreiheit. 
Sie bringen vielmehr zum Ausdruck, welche Zusammen-
setzung nach Einschätzung des amtierenden Aufsichts-
rats im Hinblick auf die Anforderungen an die Beratungs- 
und Überwachungstätigkeit gerade des Aufsichtsrats 
der BMW AG zukünftig von den Vorschlags- und Wahl-
berechtigten angestrebt werden sollte.


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 
2014 entspricht nach Selbsteinschätzung des Aufsichts-
rats den o. g. Besetzungszielen.


Um die Aktionäre über das Profil der einzelnen Auf-
sichtsratsmitglieder zu informieren und einen Abgleich 
mit den Besetzungszielen zu erleichtern, sind Kurzle-
bensläufe der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.bmw-
group.com verfügbar.


Angaben zu Unternehmensführungspraktiken,  
die über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
 angewandt werden
Grundüberzeugungen
Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Aufsichts-
rat und Mitarbeiter ihr Handeln an zwölf Grundüber-
zeugungen aus, in denen die Basis für den Erfolg der 
BMW Group liegt:


Kundenorientierung
Unsere Kunden entscheiden über den Erfolg unseres 
Unternehmens. Bei all unserem Handeln steht der 
Kunde im Zentrum, und die Ergebnisse unseres Han-
delns müssen unter dem Blickwinkel des Kunden-
nutzens bewertet werden.


Höchstleistung
Unser Ziel ist es, die Besten zu sein. Diesem Anspruch 
muss sich jeder stellen, und dies bedeutet, dass jeder 
Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bereit ist, Höchst-
leistung zu bringen. Wir streben an, zu einer Elite zu 
 gehören, ohne dabei arrogant zu sein. Denn das Unter-
nehmen und seine Produkte stehen im Vordergrund, 
niemand sonst.


Verantwortung
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der BMW 
Group trägt persönliche Verantwortung für den Erfolg 
des Unternehmens. Dies gilt auch im Team, wo jeder 
Einzelne zu seiner Verantwortung stehen muss. Hierbei 
sind wir uns bewusst, dass wir alle gemeinsam an den 


Unternehmenszielen arbeiten. Daher stehen wir auch im 
Interesse des Unternehmens füreinander ein.


Wirksamkeit
Für das Unternehmen zählen nur nachhaltig wirksame 
Ergebnisse. Bei der Beurteilung von Führung zählt die 
Wirksamkeit der Leistung auf die Ergebnisse.


Wandlungsfähigkeit
Um dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen wir uns schnell 
und flexibel an neue Anforderungen anpassen. Verände-
rung verstehen wir daher als Chance und Veränderungs-
fähigkeit als Voraussetzung, diese Chance zu nutzen.


Dissens
Im Wettstreit um die beste Lösung hat jeder die Pflicht, 
einen Dissens offenzulegen. Die gefundenen Lösungen 
werden von allen Beteiligten konsequent umgesetzt.


Respekt, Vertrauen, Fairness
Wir begegnen einander mit Respekt. Führung basiert 
auf gegenseitigem Vertrauen, Vertrauen basiert auf 
 Berechenbarkeit und Fairness.


Mitarbeiter
Unternehmen werden von Menschen gemacht. Mitar-
beiter sind unser stärkster Erfolgsfaktor. Deshalb 
 gehören Personalentscheidungen zu den wichtigsten 
Entscheidungen.


Vorbildfunktion
Jede Führungskraft hat eine Vorbildfunktion.


Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bedeutet für uns einen dauerhaft posi-
tiven Beitrag zum ökonomischen Erfolg des Unter-
nehmens. Sie ist die Basis für die Wahrnehmung der 
ökologischen und sozialen Verantwortung.


Gesellschaft
Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung ge-
hört für uns untrennbar zu unserem unternehmerischen 
Selbstverständnis.


Unabhängigkeit
Die unternehmerische Unabhängigkeit der BMW Group 
gewährleisten wir durch nachhaltiges profitables 
Wachstum.


Die Grundüberzeugungen sind auch unter www.bmw-
group.com unter den Menüpunkten „Verantwortung“ 
und „Mitarbeiter“ veröffentlicht.







2016_EzU_DE.pdf


Corporate Governance, das Handeln nach den Prin-
zipien verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wert-
schöpfung orientierter Unternehmensführung, ist für 
die BMW Group ein umfassender Anspruch, der alle 
Bereiche des Unternehmens einbezieht. Transparente 
Berichterstattung und Unternehmenskommunikation, 
eine an den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete 
Unternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sowohl von Vorstand und Aufsichtsrat 
als auch der Mit arbeiter untereinander sowie die 
Einhaltung geltenden Rechts sind wesentliche 
Eckpfeiler der Unternehmenskultur. Vorstand und 
Aufsichtsrat berichten in dieser Erklärung gemäß 
§§ 289 a, 315 Abs. 5 HGB 3.10 Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) über wichtige 
Aspekte der Unternehmensführung.


Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und ihre 
Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine Aktien-
gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit dem 
Sitz in München. Sie hat drei Organe: Hauptversamm-
lung, Aufsichtsrat und Vorstand. Deren Aufgaben 
und Befugnisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz 
und der Satzung der BMW AG. Die Aktionäre als die 
Eigentümer des Unternehmens üben ihre Rechte in 
der Haupt versammlung aus. Die Hauptversammlung 
entscheidet ins besondere über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, Satzungsänderungen  sowie 
bestimmte Kapitalmaßnahmen und wählt Ver treter 
der Aktionäre in den Aufsichtsrat. Der Vorstand leitet 
das Unternehmen in eigener Ver antwortung.  Dabei 
wird er vom Aufsichtsrat überwacht und beraten. Der 
Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und 
kann sie – falls ein wichtiger Grund vorliegt –  jederzeit 
abberufen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat 
und berichtet ihm regelmäßig, zeitnah und umfassend 
entsprechend den Grundsätzen  einer gewissenhaf-
ten und getreuen Rechenschaft nach Maßgabe des 
Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest gelegten 


wichtige Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, Maßnahmen 
der Geschäftsführung zu ergreifen.


Das enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch 
als duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) 
bezeichnet.
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats  
der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
zu den Empfehlungen der „Regierungs kom mis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären zu 
den Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“:


1. Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezem-
ber 2015 hat die BMW AG sämtlichen am 
12 2015 im Bundesanzeiger amtlich bekannt 
gemachten Empfehlungen (Kodexfassung vom 
5 2015) entsprochen, wie angekündigt mit 


4.2.5 Satz 5 und Satz 6. 


2. Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 
12 2015 im Bundesanzeiger amtlich bekannt 
gemachten Empfehlungen (Kodexfassung vom 
5 2015) entsprechen, mit Ausnahme der Zif-
fer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6.


3. 4.2.5 Satz 5 und Satz 6 des Kodex 
sollen im Vergütungsbericht bestimmte Informati-
onen zur Vorstandsvergütung in vorgegebenen 
Mustertabellen angegeben werden. Von diesen 
Empfehlungen wurde und wird abgewichen, weil 
neben Unklarheiten in der Auslegung auch Zweifel 
bestehen, ob die zusätzliche Verwendung der Mus-
tertabellen die vom Unternehmen unter Beachtung 
der Anforderungen der Rechnungslegung ange-
strebte Übersichtlichkeit und Allgemeinverständ-


4.2.5 
Satz 3 des Kodex) fördert.


München, im Dezember 2016


Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft


Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand


Norbert Reithofer Vorsitzender


Vorsitzender
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 MITGLIEDER DES 
 VORSTANDS


Harald Krüger 
Vorsitzender


Milagros Caiña Carreiro-Andree 
Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin


Dr.-Ing. Klaus Draeger 
Einkauf und Lieferantennetzwerk
(bis 30. September 2016)
Mandate


 TÜV SÜD AG (seit 15. Juli 2016)


Markus Duesmann 
Einkauf und Lieferantennetzwerk
(seit 1. Oktober 2016)
Mandate


 BMW Motoren GmbH (bis 7. November 2016)


Dr. Friedrich Eichiner 
Finanzen
(bis 31. Dezember 2016)
Mandate


 Allianz Deutschland AG (bis 30. Juni 2016)
 Allianz SE (seit 4. Mai 2016) 
 FESTO Aktiengesellschaft
 BMW Brilliance Automotive Ltd.  


(stellv. Vorsitzender, bis 1. Januar 2017) 
 FESTO Management Aktiengesellschaft


Klaus Fröhlich 
Entwicklung
Mandate


 HERE International B. V. 


Dr. Nicolas Peter 
Finanzen
(seit 1. Januar 2017)
Mandate


 BMW Brilliance Automotive Ltd.  
(stellv. Vorsitzender, seit 1. Januar 2017)


Dr. Ian Robertson (HonDSc) 
Vertrieb und Marketing BMW, 
Vertriebskanäle BMW Group
Mandate


 Weybourne Limited (seit 3. Januar 2017)
 Weybourne Group Limited (seit 25. Februar 2016)
 Weybourne Investments Holdings  


(seit 25. Februar 2016)
 Weybourne Management Limited 


(seit 25. Februar 2016)


Peter Schwarzenbauer 
MINI, Motorrad, Rolls-Royce, 
Aftersales BMW Group
Mandate


 Rolls-Royce Motor Cars Limited (Vorsitzender)


Oliver Zipse 
Produktion 
Mandate


 BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender)
 BMW Motoren GmbH (Vorsitzender)


Chefsyndikus:
Dr. Jürgen Reul


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen


 Sonstige Mandate


192


Erklärung zur 
Unterneh-
mensführung, 
Corporate 
Governance


Mitglieder des 
 Vorstands


Mitglieder des 
 Aufsichtsrats







MITGLIEDER DES 
 AUFSICHTSRATS


Mitglied seit 2015
Vorsitzender
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
Mandate


 Siemens Aktiengesellschaft
 Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)


1 
Mitglied seit 1988
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Euro- und des Gesamtbetriebsrats
Dipl.-Wirtschaftsingenieur


Stefan Quandt 
Mitglied seit 1997
stellv. Vorsitzender
Unternehmer
Mandate


 DELTON AG (Vorsitzender)
 AQTON SE (Vorsitzender)
 Entrust Datacard Corp.


1 
Mitglied seit 2007
stellv. Vorsitzender


Dr. jur. Karl-Ludwig Kley 
Mitglied seit 2008
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE 
(seit 8. Juni 2016) 
Mandate


 E.ON SE (Vorsitzender, seit 8. Juni 2016)
 Bertelsmann Management SE (bis 9. Mai 2016)
 Bertelsmann SE & Co. KGaA (bis 9. Mai 2016)
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
 Verizon Communications Inc. 


2 
Mitglied seit 2014
Zweite Vorsitzende der IG Metall
Mandate


 Robert Bosch GmbH


Franz Haniel 
Mitglied seit 2004
Unternehmer
Mandate


 DELTON AG (stellv. Vorsitzender)
 Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
 Heraeus Holding GmbH
 TBG Limited


3 
Mitglied seit 1. Januar 2017
Bereichsleiter Indirekter Einkauf


Mitglied seit 2008
Vorsitzender des Vorstands  
des Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ
Universitätsprofessor


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind.
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind.


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen
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Mitglied seit 2009
ehem. Chairman und Chief Executive Officer der
Deere & Company 
Mandate


 General Electric Company


2 
Mitglied seit 2009
1. Bevollmächtigter der IG Metall München
Mandate


 MAN Truck & Bus AG
 Städtisches Klinikum München GmbH


1 
Mitglied seit 1999
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut


Simone Menne 
Mitglied seit 2015
Mitglied der Unternehmensleitung der Boehringer
Ingelheim Gruppe, Bereich Finanzen
(seit 1. September 2016)
Mandate


 Delvag Luftfahrtversicherungs-AG (Vorsitzende)  
(bis 31. August 2016) 


 Deutsche Post AG
 LSG Lufthansa Service Holding AG (Vorsitzende) 


(bis 31. Dezember 2016)
 Lufthansa Cargo AG 


(bis 31. Dezember 2016)
 Lufthansa Technik AG 


(bis 31. Dezember 2016)
 FWB Frankfurter Wertpapierbörse (Börsenrat) 


(bis 31. August 2016)
 Miles & More GmbH (Beirat, Vorsitzende) 


(bis 31. August 2016)


 
Henning Kagermann 
Mitglied seit 2010
Präsident acatech – Deutsche Akademie der


Mandate


 Deutsche Bank AG
 Deutsche Post AG
 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


Aktiengesellschaft in München


Susanne Klatten 
Mitglied seit 1997
Unternehmerin
Mandate


 ALTANA AG (stellv. Vorsitzende)
 SGL Carbon SE (Vorsitzende)
 UnternehmerTUM GmbH (Vorsitzende)


Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher 
Mitglied seit 2008
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie
Allensbach Gesellschaft zum Studium der


Mandate


 Allianz SE (bis 3. Mai 2017)


 Nestlé Deutschland AG
 Robert Bosch GmbH


3 
Mitglied von 2014 bis 31. Dezember 2016
Bereichsleiter Produktlinie BMW i


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind.
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind.
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind.


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen
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1 
Mitglied seit 2012
Mitglied des Betriebsrats Standort München


1 
Mitglied seit 2013


2 
Mitglied seit 2011
Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern
Mandate


 Schaeffler AG (stellv. Vorsitzender) 
 Siemens Healthcare GmbH (stellv. Vorsitzender)


1 
Mitglied seit 2001
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg
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ZUSAMMENSETZUNG  
UND ARBEITSWEISE DES 
 VORSTANDS DER  
BMW AG UND SEINER  
AUSSCHÜSSE


Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Ver-
antwortung und im Unternehmensinteresse mit dem 
Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet 
die Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, der 
Arbeitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen 
verbundenen Gruppen (Stakeholder).


Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des 
Unternehmens fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab und setzt sie um. Der Vorstand sorgt auch für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
der unternehmensinternen Richtlinien. Näheres zur 
Compliance bei der BMW -
tel Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
Governance. Der Vorstand trägt auch für ein ange-
messenes Risikomanagement und Risikocontrolling 
im Unternehmen Sorge.


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen 
während ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem 
umfassenden Wettbewerbsverbot. Sie sind dem Unter-


Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfol-
gen, insbesondere nicht Geschäftschancen, die dem 
Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Sie dürfen 
Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate 
außerhalb der BMW Group, nur mit Zustimmung des 
Personalausschusses des Aufsichtsrats übernehmen. 
Jedes Vorstandsmitglied der BMW AG


-
-


glieder hierüber zu informieren.


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vor-
standsmitglieds informiert der Corporate-Gover-
nance-Beauftragte das neue Vorstandsmitglied über 
wesentliche Rahmenbedingungen der Amtsführung, 
insbesondere den BMW Group Corporate Governance 


der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


als Kollegialorgan erfolgt in der Vorstandssitzung, im 
Nachhaltigkeitsboard, im Vorstandsausschuss Opera-
tions sowie im Vorstandsausschuss Führungskräfte. 


Ressourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen 
zur Strategieumsetzung und Themen mit besonderer 
Bedeutung für die BMW Group. Des Weiteren entschei-
det der Gesamtvorstand markenübergreifend über die 
automobile Produktstrategie und alle Produktprojekte 
im Grundsatzstadium. Bedarfsorientiert und themen-
bezogen können der Vorstand und seine Ausschüsse 
weitere beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Die vom Vorstand verabschiedete Geschäftsordnung 
enthält einen Geschäftsverteilungsplan über die 
Ressortaufteilung zwischen den einzelnen Mitglie-
dern des Vorstands. Ferner ist der Grundsatz der 
gemeinsamen Verantwortung des Gesamtvorstands 
und seiner Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im 
Übrigen führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm 
zugewiesene Ressort eigenverantwortlich, wobei für 
ressortübergreifende Projekte Einzelfallregelungen 


unterrichten den Vorstandsvorsitzenden laufend 
über alle wesentlichen Vorgänge und den Gang der 
Geschäfte in ihren Ressorts. Der Vorstandsvorsitzende 
koordiniert die ressortbezogenen Vorgänge mit den 
Gesamtzielen und -plänen der Gesellschaft; er schaltet 
die anderen Vorstandsmitglieder ein, soweit deren 


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in üblicherweise 


vom Vorsitzenden des Vorstands einberufen, koor-
diniert und geleitet werden. Auf Anordnung des 
Vorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb von 
Sitzungen gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem 
Verfahren widerspricht. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder rechtzeitig eingeladen sind. Auch 
abwesende Mitglieder können ihre Stimme schriftlich, 
fernschriftlich oder fernmündlich abgeben. Fernmünd-
liche Stimmabgaben sind schriftlich zu bestätigen. Über 
Angelegenheiten aus dem Ressort eines nicht anwesen-
den Mitglieds wird – außer in dringenden Fällen – nur 
mit seiner Zustimmung verhandelt und beschlossen.


Der Vorstand beschließt, soweit nicht durch Gesetz 
oder Satzung andere Mehrheiten vorgeschrieben sind, 
in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, außerhalb von Sitzungen mit einfacher 
Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Ein-


als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.


Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des 
Vorstandsvorsitzenden wird dieser durch das für das 
Finanzressort zuständige Vorstandsmitglied vertreten.
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Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden 
unterzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle 
Mitarbeiter.


Die Regelungen zu Sitzungen und Beschlussfassung des 
Gesamtvorstands gelten für Ausschüsse entsprechend.


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder 
des Vorstands werden durch die Tagesordnung und 
Sitzungsprotokolle über die Ausschusssitzungen 
informiert. In der Vorstandssitzung werden Ausschuss-
angelegenheiten behandelt, wenn der Ausschuss es 
für zweckmäßig hält oder ein Vorstandsmitglied dies 
verlangt.


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangele-
genheiten eingerichtet.


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss Operations entscheidet konzernweit über 
automobile Produktprojekte auf Basis der von der 
Vorstandssitzung vorgegebenen strategischen Aus-
richtung und innerhalb des durch die Vorstandssit-
zung festgelegten Entscheidungsrahmens. Mitglieder 
des Vorstandsausschusses Operations sind das für 
das Ressort Entwicklung zuständige Mitglied des 
Vorstands, das zugleich den Vorsitz innehat, das für 
Einkauf und Lieferantennetzwerk zuständige Mitglied 
des Vorstands, das für Produktion zuständige Mitglied 
des Vorstands, das für Vertrieb und Marketing BMW, 
Vertriebskanäle BMW Group zuständige Mitglied des 
Vorstands und das für MINI, Motorrad, Rolls-Royce, 
Aftersales BMW Group zuständige Mitglied des Vor-
stands. Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des 
Vorsitzenden wird dieser durch das für das Ressort Pro-
duktion zuständige Mitglied des Vorstands vertreten. 
In den Sitzungen des Vorstandsausschusses Operations 
werden alle Beschlüsse online verabschiedet.


Als Nachhaltigkeitsboard tritt der Gesamtvorstand in 
der Regel bis zu zweimal pro Jahr zusammen, um den 
Strategie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltigkeit 


-
zung zu entscheiden. An diesen Sitzungen nehmen 
beratend der Bereichsleiter Konzernkommunikation 
und die Leiterin der Hauptabteilung Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz teil.


Der Vorstandsausschuss Führungskräfte beschäftigt 
sich gesamthaft mit unternehmensweit relevanten 
Themen, die die Führungskräfte der BMW Group 


der Führungskräftestruktur, der Potenzialsituati-
on, der Ernennung zu oder der Beförderung von 


Oberen Führungskräften). Der Vorstandsausschuss 
Führungskräfte hat dabei sowohl eine beratende, 
vorbereitende Rolle (zum Beispiel bei Vorschlägen an 
die Vorstandssitzung für Beförderungen in die beiden 
Entgeltgruppen unterhalb der Vorstands ebene und 
der Vorbereitung von Entscheidungen der Vorstands-
sitzung zu Grundsätzen der Personalpolitik mit dem 
Schwerpunkt Führungskräfte) als auch die Funktion 
eines Entscheidungsgremiums (wie zum Beispiel bei 
Ernennungen zu Oberen Führungskräften und Beför-
derungen in die nächsthöhere Entgeltgruppe oder der 
Ausgestaltung der vom Gesamtvorstand beschlossenen 
Grundsätze der Personalpolitik). Stimmberechtigte 
Mitglieder des Ausschusses sind der Vorsitzende des 
Vorstands, der auch den Ausschussvorsitz innehat, 
und das für Personal- und Sozialwesen zuständige 
Mitglied des Vorstands. Darüber hinaus nehmen an 
den Sitzungen der Bereichsleiter Personalmanagement 
und -services sowie die Bereichsleiterin Personalwesen 
Obere Führungskräfte mit beratender Funktion teil. 
Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse 
auch außerhalb von Sitzungen durch schriftliche, fern-
schriftliche oder fernmündliche Stimmabgabe gefasst 
werden, wenn das andere stimmberechtigte Mitglied 


zu sechs Sitzungen des Vorstandsausschusses Füh-
rungskräfte statt.


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. Der Auf-


des Vorstands durch Beschluss näher festgelegt. Die 
gesetzlichen Berichte des Vorstands an den Auf-
sichtsrat werden in der Regel in Textform erstattet. 
Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig 
vor der Sitzung zugeleitet. Für Geschäfte von grundle-
gender Bedeutung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats 
festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende holt, soweit erfor-
derlich, die Zustimmung des Aufsichtsrats ein und trägt 


Aufsichtsrat Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
wird der Vorstandsvorsitzende von allen Vorstandsmit-
gliedern unterstützt. Bei der Berichterstattung an den 
Aufsichtsrat lässt sich der Vorstand von dem Grund-
gedanken leiten, dass der Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen 
relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, der Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance sowie auch über eventuelle Abweichungen 
des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen 
und Zielen und die Gründe dafür informiert sein soll.
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Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus jeweils 
zehn von der Hauptversammlung gewählten 
Vertretern der Aktionäre und zehn nach dem 
Mitbestimmungsgesetz gewählten Vertretern der 
Arbeitnehmer. Die zehn Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer setzen sich zusammen aus sie-
ben unternehmensangehörigen Arbeitnehmern, 
einschließlich eines leitenden Angestellten, sowie 
drei Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Vorschlag von 
Gewerkschaften gewählt werden. Der Aufsichtsrat 
hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung der 
BMW Group zu beraten und zu überwachen. Er wird 
in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 
für die BMW Group eingebunden. Der Aufsichtsrat 
 bestellt die Mitglieder des Vorstands und setzt ihre 
Vergütung fest. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung 
zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt. 


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen 


Plenar sitzungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung 
pro Jahr ist mehrtägig ausgerichtet und dient unter 
anderem einem ver tieften Austausch zu strategi-
schen und technischen Themen. Die Schwerpunkte 
der Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr sind 
im Bericht des Aufsichtsrats zusammengefasst. In der 
Regel be reiten die Vertreter der Aktionäre und die 
Vertreter der Arbeitnehmer die Sitzungen des Auf-
sichtsrats jeweils gesondert vor, gegebenenfalls mit 
Mitgliedern des Vorstands. Aufsichtsratsmitglieder 
sind gesetzlich insbesondere zur Verschwiegenheit 
über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit 
im Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und lei-
tet sie; er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach 
außen wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber 
dem  Vorstand.


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 
bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der 


Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten 
war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied 
des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht 
und mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwe-
send sind.


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmun-
gen bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbeson-
dere für Fälle der Bestellung und Abberufung von 
Vorstands mitgliedern sowie für die Wahl eines 
Aufsichtsrats vorsitzenden und stellvertretenden 
Aufsichtsratsvor sitzenden. Ergibt eine Abstimmung 
im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung im Aufsichtsrat, wenn auch 
sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvor-
sitzende zwei Stimmen.


In der Praxis werden die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse regelmäßig in den Sitzungen 
gefasst. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann 
seine Stimme auch schriftlich, per Telefax oder in 
elektro nischer Form durch ein anderes Aufsichts-
ratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die 
Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann binnen 
einer von ihm gesetzten Frist auch eine nachträg-
liche Stimmabgabe für alle abwesenden Mitglieder 
zulassen. Möglich ist in besonderen Fällen auch eine 
Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen, insbeson-
dere schriftlich, per  Telefax oder mittels elektronischer 
Medien. Über die Beschlüsse und Sitzungen werden 
Niederschriften angefertigt, die vom jeweiligen Vor-
sitzenden unterzeichnet werden.


Im Anschluss an seine Sitzungen lässt sich der Auf-
sichtsrat meistens im Rahmen einer Kurzpräsentation 
neue Fahrzeugmodelle zeigen und erläutern.


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats infor-
miert der Corporate-Governance-Beauftragte das 
neue Aufsichtsratsmitglied über wesentliche Rah-
menbedingungen der Amtsführung, insbesondere 
den BMW Group  Corporate Governance Kodex 


Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet 
 darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines 
Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Sofern Mitglieder des Aufsichtsrats der BMW AG 
dem  Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft 
angehören, nehmen sie insgesamt nicht mehr als 
drei weitere konzernexterne Aufsichtsratsmandate 
in börsennotierten Gesellschaften oder in Aufsichts-
gremien mit vergleichbaren Anforderungen wahr.
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Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizi-


gemeinsame Aussprache im Plenum und persönliche 
Gespräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt, 
die anhand  eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat 
erarbeiteten Fragebogens vorbereitet werden.


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist dem 
-


nen Entscheidungen weder persönliche Interessen 
verfolgen noch Geschäftschancen, die dem Unter-
nehmen zustehen, für sich nutzen.


-


einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lie-
feranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber 


Hauptversammlung über ihre Behandlung informieren 
kann. Wesentliche und nicht nur vorübergehende 


-
ren zur Be endigung des Mandats.


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insge-
samt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügt.


Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung 
konkrete Ziele benannt (im Abschnitt Besetzungsziele 
des Aufsichtsrats).


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise.


-
ten der BMW Group und der Anzahl seiner Mitglieder 
hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein Präsidium und 
vier Ausschüsse gebildet, nämlich einen Personal-, 
Prüfungs-, Nominierungs- und Vermittlungsausschuss 
(vergleiche Übersicht Gremien des Aufsichtsrats und 
ihre Zusammensetzung im Überblick). Diese dienen 
der Steigerung der Effizienz der Aufsichtsratsarbeit 
und der  Behandlung komplexer Sachverhalte. Die 
Bildung und Funktion eines Vermittlungsausschusses 
ist gesetzlich vorgesehen. Die Ausschussvorsitzenden 
berichten in  jeder Plenarsitzung des Aufsichtsrats 
ausführlich über die Ausschussarbeit.


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der fachlichen 


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses.


Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und Aus-
schüssen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Personal- 
und  Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu 
mehreren Sitzungen jährlich zusammen (zur Zahl 
der Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr siehe 
Bericht des Aufsichtsrats).


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse 
hat der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regula-
rien für die Tätigkeit des Plenums Regelungen zur 


nur beschluss fähig, wenn alle Mitglieder mitwirken. 
Beschlüsse der Ausschüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit  gefasst, soweit gesetzlich nichts 
anderes vorgesehen ist.


Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben 
nicht durch andere wahrnehmen lassen. Zur Bera-
tung über einzelne Gegenstände können Aufsichtsrat, 
Präsidium und Ausschüsse Sachverständige und 
Auskunftspersonen zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Aufsichtsrat, Präsidium und Ausschüsse tagen bei 
Bedarf auch ohne den Vorstand.


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat 
und seine Gremien mit angemessenen Mitteln aus-
gestattet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu 
können. Dazu gehört auch die Einrichtung eines 
zentralen Aufsichtsratsbüros zur Unterstützung der 
Vorsitzenden bei ihren Koordinationsaufgaben.


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß 
der Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und seinen Stellvertretern zusammen. 
Das Präsidium bereitet die Aufsichtsratssitzungen 
vor, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich 


Vorbereitung der jähr lichen Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie 
der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats.
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Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen 
des Aufsichtsrats über die Bestellung und gegebe-
nenfalls Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor 
und sorgt gemeinsam mit dem Aufsichtsratsplenum 
und dem Vorstand für eine langfristige Nachfolge-
planung. Darüber hinaus bereitet der Personalaus-
schuss die Entscheidungen des Aufsichtsrats über 
die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung 
des Vergütungssystems für den Vorstand vor. Im 
Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur 
Vergütung von  Vorstandsmitgliedern ist der Perso-
nalausschuss beauftragt, Anstellungsverträge mit 
Mitgliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern 
und aufzuheben und gegebenenfalls sonstige Verträge 
mit Mitgliedern des Vorstands vorzubereiten und 
abzuschließen. Ferner ist dem Personalausschuss die 
Befugnis übertragen, in bestimmten Fällen anstelle 
des Aufsichtsrats über die erforderliche Zustimmung 
zu einem bestimmten Geschäft zu entscheiden. Dazu 
gehören insbesondere Fälle der Kreditgewährung an 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder, bestimmte 
Vertragsabschlüsse mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, 
jeweils auch unter Berücksichtigung nahe stehender 


von Vorstandsmitgliedern, insbesondere die Über-
nahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des 
Unternehmens.


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystems, des Revisionssystems 
und der Compliance sowie der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit 
Prüfungen gemäß § 20 WpHG. Ferner überwacht 
er die Abschlussprüfung, die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer zusätz-
lich erbrachten Leistungen. Er bereitet den Vorschlag 
zur Wahl des Abschlussprüfers an die Hauptversamm-
lung vor und gibt dazu eine  Empfehlung ab, erteilt den 
Prüfungsauftrag, vereinbart  Prüfungsschwerpunkte 
sowie das Honorar des Abschlussprüfers. Der Prü-
fungsausschuss bereitet die Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernab-
schluss vor und erörtert mit dem Vorstand die Zwi-


hinaus entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2014 (§ 4 5 der Satzung) 
sowie über Änderungen der Satzung, die nur die 


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses unabhängig und kein ehema-
liges Vorstandsmitglied der Gesellschaft; er verfügt 
über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren. Er erfüllt zugleich die 
Anforderungen an  einen Finanzexperten im Sinne 
der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeig-
nete Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat 
als Vertreter der Aktionäre zu ermitteln und dem 
Aufsichtsrat für  dessen Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der 
Nominierungs ausschuss ausschließlich mit Vertretern 
der Aktionäre besetzt.


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz vor-
gesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, 
dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht 
hat. Dem Vermittlungsausschuss gehören gemäß den 
gesetz lichen Bestimmungen der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie 
je ein von den Vertretern der Aktionäre und den 
Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.
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Gremien des Aufsichtsrats und ihre 
 Zusammensetzung im Überblick


Wesentliche Aufgaben, Grundlage Mitglieder


—  Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den 
 Aufgabenbereich eines Ausschusses fallen


—  Grundlage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PERSONALAUSSCHUSS


—  Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung 
von Vorstands mitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des 
 Vergütungssystems für den Vorstand


— -


des Vorstands


—  Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstands mitgliedern, 
 insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, 
sowie über die Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Auf-
sichtsrats unterliegenden Geschäften (zum Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder 


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PRÜFUNGSAUSSCHUSS


—  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontroll-
systems, des Risikomanagementsystems, des Revisionssystems und der Compliance 
sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit Prüfungen 
gemäß § 20 WpHG


—  Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen


—  Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, 


 Prüfungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer


—  Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzern-
abschluss 


—  Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung


—  Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014


—
—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, 


 Grundlage ist Geschäftsordnung


Karl-Ludwig Kley 1, 2


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


NOMINIERUNGSAUSSCHUSS


—
 Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 
vorgeschlagen werden sollen


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Susanne Klatten
Karl-Ludwig Kley
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist 
der  Nominierungsausschuss ausschließlich mit Ver tretern der Aktionäre 


VERMITTLUNGSAUSSCHUSS


—  Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-
mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der  Stimmen der Mitglieder 
des Aufsichtsrats erreicht hat


—  Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmun gen gehören dem Vermittlungsaus-
schuss der Vorsitzende und der stellvertre tende Vorsitzende des Auf-
sichtsrats sowie je ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern 


1 Vorsitz
2
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Nachfolgeplanung für den Vorstand, 
Diversitätskonzept
Gemeinsam mit dem Personalausschuss und dem 
Vorstand sorgt der Aufsichtsrat für eine langfristige 
 Nachfolgeplanung. Bei der Sichtung von Kandida-
ten und Kandidatinnen für eine Vorstandsposition 


übernehmende Ressort, überzeugende Führungs-
qualitäten,  bisherige Leistungen sowie Kenntnisse 
über das Unternehmen aus Sicht des Aufsichtsrats 
die grundlegenden Eignungskriterien dar. Der Auf-
sichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands 
ein Diversitätskonzept verabschiedet, das auch die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung, 
welche Persönlichkeit den Vorstand als Gremium 
am besten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat 
auch auf Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Ent-
scheidungsgesichtspunkt versteht der Aufsichtsrat 
insbesondere unterschiedliche, sich gegenseitig 


auch im internationalen Bereich, sowie eine ange-
messene Vertretung beider Geschlechter. Im Rahmen 
seiner Entscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat 
auch nachfolgende Aspekte:


— Die Mitglieder des Vorstands sollen über eine 
langjährige Führungserfahrung verfügen und 
möglichst Erfahrung aus unterschiedlichen 
Berufen mitbringen.


— Mindestens zwei Mitglieder sollen über interna-
tionale Führungserfahrung verfügen.


— Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen 
eine technische Ausbildung haben. 


— Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über eine 
langjährige Erfahrung auf den Gebieten Ent-
wicklung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und 
Personalführung verfügen. 


— Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den 
Frauen anteil im Vorstand festgelegt. Diese ist im 
Abschnitt Angaben nach dem Teilhabegesetz 
erläutert. Über den Anteil und die Entwicklung 
der weiblichen Führungskräfte, insbesondere 
unter den Oberen Führungskräften und auf der 
ersten Führungsebene, berichtet der Vorstand 
dem Personalausschuss und dem Aufsichtsrat in 
regelmäßigen Abständen.


— Für die Mitglieder des Vorstands hat der Auf-
sichtsrat entsprechend der Empfehlung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex eine 
Regelaltersgrenze festgesetzt. Die Regelalters-
grenze orientiert sich an der Vollendung des 
60
eine hinreichende Altersmischung unter den 
Vorstandsmitgliedern. 


Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstands-
position besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichts-
rat im Unternehmensinteresse und unter Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls.


Besetzungsziele des Aufsichtsrats, 
Diversitätskonzept
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG 
die nachfolgenden konkreten Besetzungsziele verab-
schiedet, die auch die Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex berücksichtigen. Diese 
beschreiben zugleich das Konzept, mit dem insgesamt 
eine vielfältige Besetzung angestrebt wird (Diversi-
tätskonzept):


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
vier Mitglieder angehören, die über internatio-
nale Erfahrung oder besonderen Sachverstand 
in einem oder mehreren für das Unternehmen 
wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen.


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
sieben Mitglieder angehören, die über vertiefte 
Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unter-
nehmen selbst ver fügen, jedoch nicht mehr als 
zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands.


— Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der An teils-
eigner möglichst drei Unternehmer oder Persön-
lichkeiten angehören, die bereits Erfahrung in der 
Führung oder Überwachung eines anderen mit-
telgroßen oder großen Unternehmens erworben 
haben.
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— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Forschung angehören, die Erfahrung in Bran-
chen  erworben haben, die für die BMW Group 
bedeutsam sind, wie zum Beispiel Chemie, Ener-
gieversorgung, Infor ma tions tech no lo gie, oder die 
über Sachverstand auf für die BMW Group 
zukunftsrelevanten Themenfeldern verfügen, wie 
zum Beispiel Kundenbedürfnisse, Mobilität, Res-
sourcen und Nachhaltigkeit.


— 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner 
Gesamt heit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf 
Vielfalt (Diversity) geachtet werden. Bei der Vor-
bereitung von Besetzungsvorschlägen soll im 
 Einzelfall gewürdigt werden, inwiefern unter schied-


-
le, Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im 
internationalen Bereich, und eine angemessene 
Vertretung beider Geschlechter im Gremium der 
Aufsichtsratsarbeit zugutekommen.  


Besetzung des Aufsichtsrats liegt in der Verant-
wortung aller Vorschlags- und Wahlberechtigten.


— -
samt mindestens zwölf unabhängige Mitglieder 


5.4.2 des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex angehören, davon min-
destens sechs Aufsichtsratsmitglieder der 
Anteilseigner.


— Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats 
sollen über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.


— Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, 
die eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe 
bei wesentlichen Wettbewerbern des Unterneh-
mens ausübt. Die Aufsichtsratsmitglieder wer-
den sich unter Beachtung des geltenden Rechts 
darüber hinaus dafür einsetzen, dass keine Per-
sönlichkeiten zur Wahl vorgeschlagen werden, 
die aufgrund ihrer sonstigen Tätigkeiten und 
Funktionen außerhalb der BMW Group, insbe-
sondere Beratungstätigkeiten oder Organfunkti-
onen bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Ge schäfts partnern, voraussicht-
lich nicht nur vorübergehend in einen wesentli-


— Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Regelfall eine Altersgrenze von 70 Jahren berück-
sichtigt werden. Einzelfallausnahmen sollen bis 
zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
nach Vollendung des 73. Lebensjahres zur Erfül-
lung gesetzlicher Erfordernisse oder zur Unter-
stützung einer geordneten Nachfolgeplanung bei 


zu lässig sein.


— Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat 
im Regelfall insgesamt nicht länger angehören 
als bis zur Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das 
14. Geschäftsjahr nach dem Beginn der ersten 
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die erste Amtszeit beginnt, wird nicht mit ge rech-
net. Von dieser Regel ausgenommen sind na tür-
liche Personen, die direkt oder indirekt an der 
Gesellschaft wesentlich beteiligt sind. Darüber 
 hinaus kann im Unternehmensinteresse von der 
Regelgrenze abgewichen werden, zum Beispiel 
um ein anderes Besetzungsziel zu fördern, insbe-
sondere Vielfalt der Geschlechter, der fachlichen 


Der Aufsichtsrat hat für die obigen Besetzungsziele 
einen Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2017 zugrun-
de gelegt. Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die 
Hauptversammlung sollen diese Ziele, soweit sie Auf-


Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung durch 
entsprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversamm-
lung unterstützt wird. Die Hauptversammlung ist 
jedoch an Wahlvorschläge nicht gebunden. Auch die 
Wahlfreiheit der Arbeitnehmer bei der Wahl der Auf-
sichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer ist geschützt. 
Im Verfahren nach dem Mitbestimmungsgesetz zur 
Wahl von Arbeitnehmervertretern hat der Aufsichtsrat 
kein Vorschlagsrecht. Die Besetzungsziele, die sich 
der Aufsichtsrat gibt, verstehen sich daher nicht als 
Vorgaben an die Wahlberechtigten oder Beschränkun-
gen ihrer Wahl freiheit.


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezem-
ber 2016 (Stichtag) entspricht nach Selbsteinschätzung 
des Aufsichtsrats den oben genannten Besetzungszie-
len. Um einen Abgleich mit den Besetzungszielen zu 
erleichtern, sind Kurzlebensläufe der amtierenden 
Aufsichtsratsmitglieder auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  www.bmwgroup.com verfügbar. Anga-
ben zu den ausgeübten Berufen und Mandaten in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremi-
en von Wirtschafts unternehmen sowie zur Dauer der 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat sind im Abschnitt 
Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
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der Aufsichtsrat der BMW AG sehr vielfältig besetzt 
ist: Über internationale Erfahrung oder besonderen 
Sachverstand in einem oder mehreren für das Unter-
nehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen deutlich mehr als die angestrebten vier Mit-
glieder des Aufsichtsrats. Vertiefte Kenntnisse und 
Erfahrungen aus dem Unternehmen bringen sieben 
Arbeitnehmervertreter sowie der Aufsichtsratsvorsit-
zende in die Aufsichtsratsarbeit ein. Dem Aufsichtsrat 
gehört lediglich ein früheres Mitglied des Vorstands an. 
Erfahren in der Führung eines anderen Unternehmens 
sind mindestens vier Mitglieder des Aufsichtsrats. 
Dem Aufsichtsrat gehören auch drei Unternehmer 
an. Erfahrung in der Überwachung eines anderen 
mittelgroßen oder großen Unternehmens hat ein 
großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, darunter auch 
Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren verfügen mehr 
als drei Mitglieder des Aufsichtsrats über Erfahrung 
und Sachverstand auf einem der vom Aufsichtsrat 
als besonders zukunftsrelevant eingestuften Gebiete 
wie Kundenbedürfnisse, Mobilität, Ressourcen und 
Nachhaltigkeit sowie Informationstechnologie. Bei der 
Überprüfung der Unabhängigkeit seiner Mitglieder 
orientiert sich der Aufsichtsrat am Deutschen Cor-
porate Governance Kodex. Weder ein substanzieller 
Aktien besitz noch die Bestellung als Arbeitnehmerver-
treter noch eine frühere Mitgliedschaft im Vorstand 
schließen nach Einschätzung des Aufsichtsrats für 
sich genommen die Unabhängigkeit eines Aufsichts-
ratsmitglieds aus. Ein wesentlicher und nicht nur 


5.4.2 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex liegt bei keinem Mitglied des Aufsichtsrats 
vor. Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat sind durch 
die geltenden Gesetze bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben geschützt. Jedenfalls alle übrigen Mitglieder 
des Aufsichtsrats verfügen über eine hinreichende 
wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Unternehmen. 
Geschäfte mit Unternehmen, bei denen Aufsichts-
ratsmitglieder eine Funktion bekleiden, erfolgen zu 
Bedingungen wie unter fremden Dritten. Im Ergebnis 
hat der Aufsichtsrat alle Mitglieder des Aufsichtsrats 
als unabhängig eingestuft. Mindestens drei Mitglieder 
erfüllen die Anforderungen an einen unabhängigen 
Finanzexperten. Zum Stichtag gehören dem Aufsichts-
rat sechs Frauen an (30 %), darunter drei Vertreterin-
nen der Anteilseigner und drei Vertreterinnen der 
Arbeitnehmer. Dem Aufsichtsrat gehören insgesamt 
14 Männer an (70 %), darunter sieben Vertreter der 
Anteilseigner und sieben Vertreter der Arbeitnehmer. 
Die Gesellschaft erfüllt somit die für sie seit dem 
1. Januar 2016 in Deutschland geltende gesetz liche 
Geschlechterquote von mindestens 30 %. Derzeit ist 
kein Aufsichtsratsmitglied älter als 70 Jahre. 


ANGABEN NACH DEM  
TEILHABEGESETZ – ZIELE 
FÜR DEN FRAUENANTEIL 
IM VORSTAND UND DIE 
FRAUENANTEILE AUF DEN 
FÜHRUNGSEBENEN I UND II


In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-


(Teilhabegesetz).


Danach ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft ver-


Vorstand sowie eine Frist zur Erreichung dieses Ziels 
festzulegen. Ebenso ist der Vorstand der Gesellschaft 


-
rungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen und 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. 
Als Zielgröße für den Vorstand für die Zeit bis zum 
31. Dezember 2016 hatte der Aufsichtsrat festgelegt, 
dass dem Vorstand weiterhin mindestens eine Frau 
angehören soll. Dieses Ziel wurde erreicht. Dem 
Vorstand gehört eine Frau an (12,5 %).


Als Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand für die 
Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 
hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft bestätigt, dass 
dem Vorstand weiterhin mindestens eine Frau ange-
hören soll. Dies entspricht im Fall einer Besetzung 
des Vorstands mit weiterhin acht Mitgliedern einem 
Anteil von mindestens 12,5 %. Der Aufsichtsrat hält 
es für wünschenswert, den Vorstand auch mit einem 
höheren Frauenanteil zu besetzen, und unterstützt 
die Aktivitäten des Vorstands, dafür den Frauenanteil 
auch auf den höchsten Führungsebenen im Unterneh-
men weiter zu steigern.


Für die erste Zielerreichungsfrist bis zum 31. Dezem-
ber 2016 hatte der Vorstand für die Führungsebene I 
den Zielkorridor von 10 12 %, für die Führungs-
ebene II den Zielkorridor von 6 – 8 % festgelegt. 
Zum 31. Dezember 2016 liegt der Anteil weiblicher 
Führungskräfte auf der Führungsebene I bei 10,2 %, 
auf der Führungsebene II bei 6,3 %. Somit sind die 
Zielsetzungen innerhalb der gesetzten Frist erreicht.
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Für die nächste Zielerreichungsfrist, die bis zum 
31. Dezember 2020 gewählt wurde, hat der Vorstand 
für die Führungsebene I einen Zielkorridor von 
10,2 12 %, für die Führungsebene II einen Zielkorridor 
von 8 10 % festgelegt.


Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene 
aus und basiert auf einer durchgängigen Systematik 
der Funktionsbewertung nach Mercer.


Anteil weiblicher Führungskräfte auf den  
 


der BMW AG
• 65 


in %


10,2


6,3


12


6


0


Funktionsebene I Funktionsebene II


Die BMW Group stärkt durch Vielfalt die Wettbe-
werbsfähigkeit und steigert die Innovationskraft. Die 
Zusammenarbeit in gemischten, sich ergänzenden 
Teams erhöht sowohl die Leistungsstärke als auch die 
Kundenorientierung. Die Förderung eines angemesse-
nen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern ist 
dabei ein wesentlicher Baustein des Diversity-Kon-
zepts der BMW Group. Ziel des Vorstands bleibt es 
daher, den Anteil von Frauen weiterhin zu erhöhen.


Durch die nachhaltige Verankerung von Maßnah-
men, Dialog- und Informationsveranstaltungen ist 
der Frauenanteil sowohl in der Gesamtbelegschaft als 
auch in Führungspositionen auch im Berichtszeitraum 
gestiegen. Nähere Informationen zum Thema Vielfalt 
in der BMW


ANGABEN ZU UNTERNEH-
MENSFÜHRUNGS- 
PRAKTIKEN, DIE ÜBER  
DIE GESETZLICHEN 
ANFORDERUNGEN HINAUS 
ANGEWANDT WERDEN


Kernwerte und Handlungsprinzipien
Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Auf-
sichtsrat und Mitarbeiter ihr Handeln an fünf Kern-
werten aus, in denen die Basis für den Erfolg der 
BMW Group liegt:


Verantwortung


unternehmerisches Handeln.


Wertschätzung
Wir hinterfragen uns selbst und zeigen gegenseitigen 
Respekt, Klarheit im Feedback und die Anerkennung 
von Leistung.


Transparenz
Wir beschönigen nicht und zeigen Widersprüche 
konstruktiv auf. Wir handeln integer.


Vertrauen
Wir verlassen uns aufeinander. Nur so sind wir schnell 
und erreichen unsere Ziele.


Wir denken in Chancen und sind mutig für Verände-
rungen. Wir wachsen an unseren Fehlern.
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Soziale Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern und in der Lieferkette
Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung. Unsere Unternehmenskultur verbin-


und Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen Ver-
antwortung bewusst. Als Leitplanken für den sozial 
nachhaltigen Umgang mit den Mitarbeitern und die 
generelle Sicherstellung sozialer Standards dienen 
verschiedene international anerkannte Richtlinien. 
So bekennt sich die BMW Group zu den Leitsätzen 
für multinationale Unternehmen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) und zu den Inhalten der ICC Business 
Charter for Sustainable Development. Die Inhalte 
dieser Richtlinien und weitere Informationen hierzu 
können unter  www.oecd.org und  www.iccwbo.org abgerufen 
werden. Mit Unterzeichnung des UN Global Compact 
durch den Vorstand der BMW Group im Jahr 2001 und 
der „Gemeinsamen Erklärung über Menschenrechte 
und Arbeitsbedingungen in der BMW Group“, die 
2005 durch Vorstand und Arbeitnehmervertretun-
gen verabschiedet und 2010 erneut bestätigt wurde, 
haben wir uns ebenfalls zur weltweiten Einhaltung 
der international anerkannten Menschenrechte und 
der Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization (ILO
insbesondere die freie Wahl der Beschäftigung, das 
Diskriminierungsverbot, die Versammlungsfreiheit 
und das Recht auf Kollektivverhandlungen, das Ver-
bot von Kinderarbeit, eine angemessene Bezahlung, 
regelkonforme Arbeitszeiten sowie der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. Die Inhalte des UN Global Com-
pact und die Vorgaben der ILO sowie weitere Informa-
tionen zu dem Thema sind unter  www.unglobalcompact.org 
und  www.ilo.org


über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in 
der BMW Group“ ist unter  www.bmwgroup.com unter 
dem Menüpunkt „Downloads“ und „Verantwortung“ 
verfügbar.


Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden 
Prinzipien und Rechte ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Durch zahlreiche Kommunikations-
maßnahmen wurden unsere Mitarbeiter deshalb 
seit 2005 zu dem Thema sensibilisiert und auch zu 
den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich 
geschult. Für Anfragen oder Beschwerden zu Men-
schenrechtsthemen stehen unseren Mitarbeitern die 
Helpline Compliance Contact sowie die BMW Group 
SpeakUP Line zur Verfügung. Seit 2016 sind Men-
schenrechte integraler Bestandteil des weltweiten 
BMW Group Compliance Management Systems. 
Dies ist ein weiterer Schritt zur konsequenten 
Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte. 


Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung 


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann 
wirken, wenn es die gesamte Wertschöpfungskette 
umfasst. Daher stellt die BMW Group nicht nur 
höchste Anforderungen an sich selbst, sondern fordert 
ökologische und soziale Standards auch von ihren 
Lieferanten und Partnern und arbeitet kontinuierlich 
daran, ihre Prozesse, Maßnahmen und Aktivitäten 


-
spiel unsere Händler und Importeure vertraglich zur 
Einhaltung ökologischer und sozialer Standards. Des 
Weiteren sind zur Integration von Nachhaltigkeitsas-


BMW Group Nachhaltigkeitsstandard entsprechende 
Kriterien durchgängig in unseren Anfrageunterlagen, 
im branchenweiten OEM Nachhaltigkeitsfragebogen, 
in den Einkaufsbedingungen sowie in der Lieferanten-
bewertung verankert. Die BMW Group erwartet, dass 
ihre Zulieferer die Einhaltung der Nachhaltigkeits-
kriterien der BMW Group wiederum auch bei ihren 
Unterlieferanten sicherstellen. Die Einkaufsbedingun-
gen sowie weitere Informationen zum Thema Einkauf 


der BMW Group unter  https: / / b2b.bmw.com.


-
ranten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
fördern Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.
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Corporate Governance, das Handeln nach den Prin-
zipien verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wert-
schöpfung orientierter Unternehmensführung, ist für 
die BMW Group ein umfassender Anspruch, der alle 
Bereiche des Unternehmens einbezieht. Transparente 
Berichterstattung und Unternehmenskommunikation, 
eine an den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete 
Unternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sowohl von Vorstand und Aufsichtsrat als 
auch der Mit arbeiter untereinander sowie die Einhal-
tung geltenden Rechts sind wesentliche Eckpfeiler 
der Unternehmenskultur.  Vorstand und Aufsichts-
rat berichten in dieser Erklärung gemäß §§ 289 f, 
315 d HGB und Ziffer 3.10 Deutscher  Corporate 
Governance Kodex (DCGK) über wichtige Aspekte 
der Unternehmensführung.


Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und 
ihre Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine 
Aktien gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit 
Sitz in München. Sie hat drei Organe: Hauptversamm-
lung, Aufsichtsrat und Vorstand. Deren Aufgaben 
und Befugnisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz 
und der Satzung der BMW AG. Die Aktionäre als die 
Eigentümer des Unternehmens üben ihre Rechte in 
der Haupt versammlung aus. Die Hauptversammlung 
entscheidet ins besondere über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, Satzungsänderungen  sowie 
bestimmte Kapitalmaßnahmen und wählt Ver treter 
der Aktionäre in den Aufsichtsrat. Der Vorstand leitet 
das Unternehmen in eigener Ver antwortung.  Dabei 
wird er vom Aufsichtsrat überwacht und beraten. Der 
Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und 
kann sie – falls ein wichtiger Grund vorliegt –  jederzeit 
abberufen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat 
und berichtet ihm regelmäßig, zeitnah und umfassend 
entsprechend den Grundsätzen  einer gewissenhaf-
ten und getreuen Rechenschaft nach Maßgabe des 
Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest gelegten 
Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für  bestimmte, 
wichtige Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, Maßnahmen 
der Geschäftsführung zu ergreifen.


Das enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch 
als duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) 
bezeichnet.


ERKLÄRUNG ZUR 
UNTERNEHMENS-
FÜHRUNG, 
 CORPORATE 
GOVERNANCE
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats  
der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
zu den Empfehlungen der „Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“:


1. Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezem-
ber 2017 hat die BMW AG sämtlichen am 
24 2017 im Bundesanzeiger amtlich be-
kannt gemachten Empfehlungen (Kodex-
fassung vom 7 2017) entsprochen, wie 
angekündigt mit Ausnahme der Ziffer 4.2.3 
Satz 9 und der Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6. 


2. Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 
24 2017 im Bundesanzeiger amtlich be-
kannt gemachten Empfehlungen (Kodex-
fassung vom 7 2017) entsprechen, mit 
Ausnahme der Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6.


3. Gemäß Ziffer 4.2.3 Satz 9 des Kodex sollen die 
Erfolgsziele oder Vergleichsparameter für die 
 variablen Teile der Vorstandsvergütung nicht 
nachträglich geändert werden. Von dieser 
Empfehlung wurde wie angekündigt einmalig 
abgewichen, um das neue Vergütungssystem 
 bereits für das Geschäftsjahr 2018 – und nicht 
erst 2020 – umsetzen zu können. Dafür muss-
ten die nach dem alten Vergütungssystem für 
die Geschäftsjahre 2018 und 2019 festgelegten 
Ziele für die variablen Vergütungsteile aufgeho-
ben und für die Geschäftsjahre ab 2018 durch 
die Zielsystematik des neuen Vergütungssystems 
ersetzt werden. Zukünftig wird die Empfehlung 
wieder beachtet.


München, im Dezember 2018


Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft


Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand


Norbert Reithofer Vorsitzender


Vorsitzender


4. Gemäß Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6 des Kodex 
sollen im Vergütungsbericht bestimmte Infor-
mationen zur Vorstandsvergütung in vorgegebe-
nen Mustertabellen angegeben werden. Von 
diesen Empfehlungen wurde und wird abgewi-
chen, weil Zweifel bestehen, ob die zusätzliche 
Angabe  dieser Informationen und Verwendung 
der Mus ter tabellen die vom Unternehmen unter 
Beachtung der Anforderungen der Rechnungs-
legung angestrebte Übersichtlichkeit und All-
ge mein verständlichkeit des Vergütungsberichts 
(vgl. Ziffer 4.2.5 Satz 3 des Kodex) fördert.  
 
Zudem hat die Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex in ihrem Entwurf 
zur Überarbeitung des Kodex vom 25
2018 (veröffentlicht am 6 2018) nun 
selbst vorgeschlagen, die besagte Empfehlung zu 
streichen, da die zur Umsetzung der zweiten 
EU-Aktionärsrechterichtlinie geplante Änderung 
des Aktiengesetzes umfassende und detaillierte 
Anforderungen an den Vergütungsbericht enthal-
te und eigene Empfehlungen des Kodex daher 
nicht mehr erforderlich seien. Die Umsetzung der 
geplanten Reform des Kodex soll im Laufe des 
Geschäftsjahres 2019 erfolgen. Somit spricht auch 
die Kontinuität des Berichtsformats gegen eine 
einmalige Verwendung der Mustertabellen im Ver-
gütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 vor 
dem Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Berichts-
vorgaben. 
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 MITGLIEDER DES 
 VORSTANDS


Harald Krüger (*1965)


Vorsitzender
Mandate


 Deutsche Telekom AG (seit 17. Mai 2018)


Milagros Caiña Carreiro-Andree (*1962)


Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin


Markus Duesmann (*1969)


Einkauf und Lieferantennetzwerk
(bis 24. Juli 2018)


Klaus Fröhlich (*1960)


Entwicklung
Mandate


 E.ON SE (seit 9. Mai 2018)
 HERE International B. V. (bis 28. Februar 2018)


Pieter Nota (*1964)


Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW Group


Dr. Nicolas Peter (*1962)


Finanzen
Mandate


 BMW Brilliance Automotive Ltd.  
(stellv. Vorsitzender)


Peter Schwarzenbauer (*1959)


MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad,  
Kundenerlebnis und Digital Business Innovation 
BMW Group
Mandate


 Scout24 AG
 Rolls-Royce Motor Cars Limited (Vorsitzender)


Dr.-Ing. Andreas Wendt (*1958)


Einkauf und Lieferantennetzwerk 
(seit 1. Oktober 2018)
Mandate


 Pöttinger Landtechnik GmbH  
(Vorsitzender, bis 29. Oktober 2018)


Oliver Zipse (*1964)


Produktion 
Mandate


 BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender)
 BMW Motoren GmbH (Vorsitzender)


Chefjustiziar:
Dr. Jürgen Reul


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen
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MITGLIEDER DES 
 AUFSICHTSRATS


(*1956)


Mitglied seit 2015
Vorsitzender
ehem. Vorsitzender des Vorstands  
der BMW AG
Mandate


 Siemens Aktiengesellschaft
 Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)


1 (*1955)


Mitglied seit 1988
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Euro- und des Gesamtbetriebsrats
Dipl.-Wirtschaftsingenieur


Stefan Quandt (*1966)


Mitglied seit 1997
stellv. Vorsitzender
Unternehmer
Mandate


 DELTON Health AG (Vorsitzender)
  DELTON Technology SE  


(Vorsitzender, seit 19. November 2018)
 AQTON SE (Vorsitzender)
 Entrust Datacard Corp.


1 (*1965)


Mitglied seit 2007
stellv. Vorsitzender


Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951)


Mitglied seit 2008
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE  
und der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
Mandate


 E.ON SE (Vorsitzender)
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Vorsitzender)
 Verizon Communications Inc. (bis 3. Mai 2018) 


2 (*1968)


Mitglied seit 2014
Zweite Vorsitzende der IG Metall
Mandate


 Continental AG  
(stellv. Vorsitzende, seit 1. März 2018)


Dr. rer. pol. Kurt Bock (*1958)


Mitglied seit 17. Mai 2018
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BASF SE
Mandate


 Fresenius Management SE
 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


 Aktiengesellschaft (seit 25. April 2018)


Franz Haniel (*1955)


Mitglied seit 2004
Unternehmer
Mandate


 DELTON Health AG  
(stellv. Vorsitzender, bis 31. Dezember 2018)


 Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
 Heraeus Holding GmbH
 TBG AG


3 (*1968)


Mitglied seit 2017
Bereichsleiter Einkauf Indirekte Güter  


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
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(*1949)


Mitglied von 2009 bis 17. Mai 2018
ehem. Chairman und Chief Executive Officer der
Deere & Company 


2 (*1963)


Mitglied seit 2009
1. Bevollmächtigter der IG Metall München
Mandate


 MAN Truck & Bus AG
 Städtisches Klinikum München GmbH


1 (*1956)


Mitglied seit 1999
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut


Simone Menne (*1960)


Mitglied seit 2015
Aufsichtsrätin
Mandate


 Deutsche Post AG
 Springer Nature AG & Co. KGaA  


(seit 23. April 2018)
 Johnson Controls International plc  


(seit 7. März 2018)
 Russell Reynolds Associates Inc.  


(seit 19. Januar 2019)


Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (*1960)


Mitglied seit 2017
ehem. Vorsitzender des Vorstands  
der thyssenkrupp AG
Mandate


 thyssenkrupp Elevator AG  
(Vorsitzender, bis 6. Juli 2018)


 thyssenkrupp Steel Europe AG  
(Vorsitzender, bis 6. Juli 2018)


 thyssenkrupp (China) Ltd.  
(Vorsitzender, bis 6. Juli 2018)


(*1957)


Mitglied seit 2008
Vorsitzender des Vorstands  
des Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ
Universitätsprofessor


Susanne Klatten (*1962)


Mitglied seit 1997
Unternehmerin
Mandate


 ALTANA AG (stellv. Vorsitzende)
 SGL Carbon SE (Vorsitzende)
 UnternehmerTUM GmbH (Vorsitzende)


Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952)


Mitglied seit 2008
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie
Allensbach Gesellschaft zum Studium der


Mandate


 Nestlé Deutschland AG
 Robert Bosch GmbH


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind
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1 (*1963)


Mitglied seit 2012
Mitglied des Betriebsrats Standort München


1 (*1963)


Mitglied seit 2013


2 (*1955)


Mitglied seit 2011
ehem. Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern
Mandate


 Schaeffler AG (stellv. Vorsitzender) 
 Siemens Healthcare GmbH (stellv. Vorsitzender)


1 (*1959)


Mitglied seit 2001
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind
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ZUSAMMENSETZUNG  
UND ARBEITSWEISE DES 
 VORSTANDS DER  
BMW AG UND SEINER  
AUSSCHÜSSE


Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung und im Unternehmensinteresse mit 
dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet 
die Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, der 
Arbeitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen 
verbundenen Gruppen (Stakeholder).


Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des 
Unternehmens fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab und setzt sie um. Der Vorstand sorgt auch für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
der unternehmensinternen Richtlinien. Näheres zur 
Compliance bei der BMW Group findet sich im Kapi-
tel Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
Governance. Der Vorstand trägt auch für ein ange-
messenes Risikomanagement und Risikocontrolling 
im Unternehmen Sorge.


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen wäh-
rend ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem 
umfassenden Wettbewerbsverbot. Sie sind dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet und dürfen bei 
ihren Entscheidungen keine persönlichen Interessen 
verfolgen, insbesondere nicht Geschäftschancen, die 
dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Sie 
dürfen Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichts-
ratsmandate außerhalb der BMW Group, nur mit 
Zustimmung des Personalausschusses des Auf-
sichtsrats übernehmen. Jedes Vorstandsmitglied der 
BMW AG ist verpflichtet, Interessenkonflikte dem 
Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen 
und die anderen Vorstandsmitglieder hierüber zu 
informieren.


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vor-
stands mitglieds informiert der Corporate-Governance- 
Beauftragte das neue Vorstandsmitglied über 
wesentliche Rahmenbedingungen der Amtsführung, 
insbesondere den BMW Group Corporate Governance 
Kodex und persönliche Mitwirkungspflichten im Fall 
von Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder 
der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vor stands 
als Kollegialorgan erfolgt in der Vorstands sitzung, im 
Nachhaltigkeitsboard, im Vorstandsausschuss Opera-
tions sowie im  Vorstandsausschuss Führungskräfte.


Dabei definiert die Vorstandssitzung den Strategie- und 
Ressourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen 
zur Strategieumsetzung und Themen mit besonderer 
Bedeutung für die BMW Group. Des Weiteren entschei-
det der Gesamtvorstand markenübergreifend über die 
automobile Produktstrategie und alle Produktprojekte 
im Grundsatzstadium. Bedarfsorientiert und themen-
bezogen können der Vorstand und seine Ausschüsse 
weitere beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Die vom Vorstand verabschiedete Geschäftsordnung 
enthält einen Geschäftsverteilungsplan über die 
 Ressortaufteilung zwischen den einzelnen Mitglie-
dern des Vorstands. Ferner ist der Grundsatz der 
gemeinsamen Verantwortung des Gesamtvorstands 
und seiner Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im 
Übrigen führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm 
zugewiesene Ressort eigenverantwortlich, wobei für 
ressortübergreifende Projekte Einzelfallregelungen 
getroffen werden können. Die Vorstandsmitglieder 
unterrichten den Vorstandsvorsitzenden laufend 
über alle wesentlichen Vorgänge und den Gang der 
Geschäfte in ihren Ressorts. Der Vorstandsvorsitzen-
de koordiniert die ressortbezogenen Vorgänge mit 
den Gesamtzielen und -plänen der Gesellschaft; er 
schaltet die anderen Vorstandsmitglieder ein, soweit 
deren Ressorts betroffen sind.


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstands-
sitzung, die vom Vorsitzenden des Vorstands einberu-
fen, koordiniert und geleitet werden. Im Geschäftsjahr 
2018 fanden in der Regel zwei bis drei Vorstands-
sitzungen pro Monat statt.


Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse 
auch außerhalb von Sitzungen gefasst werden, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
rechtzeitig eingeladen sind. Auch abwesende Mit-
glieder können ihre Stimme schriftlich, fernschrift-
lich oder fernmündlich abgeben. Fernmündliche 
Stimmabgaben sind schriftlich zu bestätigen. Über 
Angelegenheiten aus dem Ressort eines nicht 
anwesenden Mitglieds wird – außer in dringenden 
Fällen – nur mit seiner Zustimmung verhandelt und 
beschlossen.


Der Vorstand beschließt, soweit nicht durch Gesetz 
oder Satzung andere Mehrheiten vorgeschrieben 
sind, in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, außerhalb von Sitzungen 
mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstands-
vorsitzenden den Ausschlag. Änderungen der 
Geschäftsordnung bedürfen der Einstimmigkeit. 
Eine Sitzung findet nur statt, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind.
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Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des 
Vorstandsvorsitzenden wird dieser durch das für das 
Finanzressort zuständige Vorstandsmitglied vertreten.


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden 
unterzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle 
Mitarbeiter.


Die Regelungen zu Sitzungen und Beschlussfassung des 
Gesamtvorstands gelten für Ausschüsse entsprechend.


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder des 
Vorstands werden durch die Tagesordnung und Sitzungs-
protokolle über die Ausschusssitzungen informiert. In 
der Vorstandssitzung werden Ausschuss angelegenheiten 
behandelt, wenn der Ausschuss es für zweckmäßig hält 
oder ein Vorstandsmitglied dies verlangt.


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangele-
genheiten eingerichtet.


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss Operations entscheidet konzernweit über 
automobile Produktprojekte auf Basis der von der 
Vorstandssitzung vorgegebenen strategischen Ausrich-
tung und innerhalb des durch die Vorstandssitzung 
festgelegten Entscheidungsrahmens. Stimmberech-
tigte Mitglieder des Vorstandsausschusses Operations 
sind das für das Ressort Entwicklung zuständige 
Mitglied des Vorstands, das zugleich den Vorsitz 
innehat, das für Einkauf und Lieferantennetzwerk 
zuständige Mitglied des Vorstands und das für Pro-
duktion zuständige Mitglied des Vorstands; bis zum 
28. Februar 2018 gehörten dem Vorstandsausschuss 
Operations ferner das für Vertrieb und Marke BMW, 
Aftersales BMW Group zuständige Mitglied des Vor-
stands und das für MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, 
Kundenerlebnis und Digital Business Innovation 
BMW Group zuständige Mitglied des Vorstands an. 
Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des 
Vorsitzenden wird dieser durch das für das Ressort 
Produktion zuständige Mitglied des Vorstands ver-
treten. An den Sitzungen des Vorstandsausschusses 
Operations nehmen beratend der Bereichsleiter Unter-
nehmensqualität und der Leiter der Hauptabteilung 
Reifegradmanagement, Freizeichnung, Erprobung teil.


Als Nachhaltigkeitsboard tritt der Gesamtvorstand in 
der Regel bis zu zweimal pro Jahr zusammen, um den 
Strategie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltigkeit 
zu definieren und Maßnahmen zur Strategieumset-
zung zu entscheiden. An diesen Sitzungen nehmen 
beratend der Bereichsleiter Konzernkommunikation 
und die Leiterin der Hauptabteilung Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz teil.


Der Vorstandsausschuss Führung beschäftigt sich 
mit unternehmensweit relevanten Themen, die die 
Führungskräfte der BMW Group insgesamt oder indi-
viduell betreffen, wie etwa mit der Potenzialsituation 
oder der Ernennung zu Oberen Führungskräften. 
Der Vorstandsausschuss Führung hat sowohl eine 
beratende oder vorbereitende Rolle, zum Beispiel bei 
Grundsatzthemen der Personalpolitik wie Entgeltsys-
tematik und -planung, Personalentwicklungs- und 
Beurteilungsinstrumenten, als auch die Funktion 
eines Entscheidungsgremiums, wie zum Beispiel bei 
Ernennungen zu Oberen Führungskräften.


Stimmberechtigte Mitglieder des Ausschusses sind 
der Vorsitzende des Vorstands, der auch den Aus-
schussvorsitz innehat, und das für Personal- und 
Sozialwesen zuständige Mitglied des Vorstands. 
Darüber hinaus nehmen an den Sitzungen der 
Bereichsleiter Personalmanagement und -services 
sowie die Bereichsleiterin Personalwesen Obere 
Führungskräfte mit beratender Funktion teil. Zudem 
können weitere Teilnehmer bedarfsorientiert für 
Spezialthemen eingeladen werden. Auf Anordnung 
des Vorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb 
von Sitzungen durch schriftliche, fernschriftliche oder 
fernmündliche Stimm abgabe gefasst werden, wenn 
das andere stimmberechtigte Mitglied nicht unver-
züglich widerspricht. Jährlich finden in der Regel 
fünf bis zehn Sitzungen des Vorstandsausschusses 
Führungskräfte statt.


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. Der Auf-
sichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten 
des Vorstands durch Beschluss näher festgelegt. Die 
gesetzlichen Berichte des Vorstands an den Auf-
sichtsrat werden in der Regel in Textform erstattet. 
Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig 
vor der Sitzung zugeleitet. Für Geschäfte von grundle-
gender Bedeutung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats 
festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende holt, soweit erfor-
derlich, die Zustimmung des Aufsichtsrats ein und trägt 
für die Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber dem 
Aufsichtsrat Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
wird der Vorstandsvorsitzende von allen Vorstandsmit-
gliedern unterstützt. Bei der Bericht erstattung an den 
Aufsichtsrat lässt sich der Vorstand von dem Grund-
gedanken leiten, dass der Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen 
relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, der Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance sowie auch über eventuelle Abweichungen 
des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen 
und Zielen und die Gründe dafür informiert sein soll.


207







ZUSAMMENSETZUNG  
UND ARBEITSWEISE DES 
 AUFSICHTSRATS DER 
BMW AG UND SEINER 
 AUSSCHÜSSE


Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus zehn von 
der Hauptversammlung gewählten Vertretern der 
Aktionäre und zehn nach dem Mitbestimmungsge-
setz gewählten Vertretern der Arbeitnehmer. Die 
zehn Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
setzen sich zusammen aus sieben unternehmens-
angehörigen Arbeitnehmern, einschließlich eines 
leitenden Angestellten, sowie drei Aufsichtsrats-
mitgliedern, die auf Vorschlag von Gewerkschaften 
gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, 
den Vorstand bei der Leitung der BMW Group zu 
beraten und zu überwachen. Er wird in Entschei-
dungen von grundlegender Bedeutung für die 
BMW Group eingebunden. Der Aufsichtsrat  bestellt 
die Mitglieder des Vorstands und setzt ihre Vergü-
tung fest. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum 
Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen 
im  Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf 
Plenar sitzungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung 
pro Jahr ist mehrtägig ausgerichtet und dient unter 
anderem einem ver tieften Austausch zu strategi-
schen und technischen Themen. Die Schwerpunkte 
der Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr sind 
im Bericht des Aufsichtsrats zusammengefasst. In der 
Regel be reiten die Vertreter der Aktionäre und die 
Vertreter der Arbeitnehmer die Sitzungen des Auf-
sichtsrats jeweils gesondert vor, gegebenenfalls mit 
Mitgliedern des Vorstands. Aufsichtsratsmitglieder 
sind gesetzlich insbesondere zur Verschwiegenheit 
über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 
Beratungen verpflichtet.


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit 
im Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und lei-
tet sie; er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach 
außen wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber 
dem  Vorstand.


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 
bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der 


Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten 
war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied 
des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht 
und mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwe-
send sind.


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmun-
gen bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbeson-
dere für Fälle der Bestellung und Abberufung von 
Vorstands mitgliedern sowie für die Wahl eines 
Aufsichtsrats vorsitzenden und stellvertretenden 
Aufsichtsratsvor sitzenden. Ergibt eine Abstimmung 
im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung im Aufsichtsrat, wenn auch 
sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvor-
sitzende zwei Stimmen.


In der Praxis werden die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse regelmäßig in den Sitzungen 
gefasst. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann 
seine Stimme auch schriftlich, per Telefax oder in 
elektro nischer Form durch ein anderes Aufsichts-
ratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die 
Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann binnen 
einer von ihm gesetzten Frist auch eine nachträg-
liche Stimmabgabe für alle abwesenden Mitglieder 
zulassen. Möglich ist in besonderen Fällen auch eine 
Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen, insbeson-
dere schriftlich, per  Telefax oder mittels elektronischer 
Medien. Über die Beschlüsse und Sitzungen werden 
Niederschriften angefertigt, die vom jeweiligen Vor-
sitzenden unterzeichnet werden.


Im Anschluss an seine Sitzungen lässt sich der Auf-
sichtsrat meistens im Rahmen einer Kurzpräsentation 
neue Fahrzeugmodelle zeigen und erläutern.


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats infor-
miert der Corporate-Governance-Beauftragte das 
neue Aufsichtsratsmitglied über wesentliche Rah-
menbedingungen der Amtsführung, insbesondere 
den BMW Group  Corporate Governance Kodex 
und persönliche Mitwirkungspflichten im Fall von 
Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder der 
Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet 
 darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines 
Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Sofern Mitglieder des Aufsichtsrats der BMW AG 
dem  Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft 
angehören, nehmen sie insgesamt nicht mehr als 
drei weitere konzernexterne Aufsichtsratsmandate 
in börsennotierten Gesellschaften oder in Aufsichts-
gremien mit vergleichbaren Anforderungen wahr.
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Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizi-
enz  seiner Tätigkeit. Zu diesem Zweck finden eine 
gemeinsame Aussprache im Plenum und persönliche 
Gespräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt, 
die anhand  eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat 
erarbeiteten Fragebogens vorbereitet werden.


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist 
dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf 
bei seinen Entscheidungen weder persönliche Inte-
ressen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem 
Unternehmen zustehen, für sich nutzen.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, Inte-
ressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund 
einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lie-
feranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenzulegen, damit dieser in seinem Bericht an die 
Hauptversammlung über ihre Behandlung informieren 
kann. Wesentliche und nicht nur vorübergehende 
Interessenkonflikte eines Aufsichtsratsmitglieds 
führen zur Be endigung des Mandats.


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insge-
samt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügt.


 Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung 
konkrete Ziele benannt, ein Diversitätskonzept 
beschlossen und ein Kompetenzprofil festgelegt.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise.


 Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegeben-
heiten der BMW Group und der Anzahl seiner 
Mitglieder hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein 
Präsidium und vier Ausschüsse gebildet, nämlich 
einen Personal-, Prüfungs-, Nominierungs- und Ver-
mittlungsausschuss. Diese dienen der Steigerung der 
Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der  Behandlung 
komplexer Sachverhalte. Die Bildung und Funktion 
eines Vermittlungsausschusses ist gesetzlich vorge-
sehen. Die Ausschussvorsitzenden berichten in  jeder 
Plenarsitzung des Aufsichtsrats ausführlich über die 
Ausschussarbeit.


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der fachlichen 
Qualifikation der Mitglieder.


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses.


 Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und 
Aus schüssen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Perso-
nal- und  Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu 
mehreren Sitzungen jährlich zusammen.


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse 
hat der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regula-
rien für die Tätigkeit des Plenums Regelungen zur 
Geschäftsordnung getroffen. Die Ausschüsse sind 
nur beschluss fähig, wenn alle Mitglieder mitwirken. 
Beschlüsse der Ausschüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit  gefasst, soweit gesetzlich nichts 
anderes vorgesehen ist.


Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben 
nicht durch andere wahrnehmen lassen. Zur Bera-
tung über einzelne Gegenstände können Aufsichtsrat, 
Präsidium und Ausschüsse Sachverständige und 
Auskunftspersonen zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Aufsichtsrat, Präsidium und Ausschüsse tagen bei 
Bedarf auch ohne den Vorstand.


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat 
und seine Gremien mit angemessenen Mitteln aus-
gestattet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu 
können. Dazu gehört auch die Einrichtung eines 
zentralen Aufsichtsratsbüros zur Unterstützung der 
Vorsitzenden bei ihren Koordinationsaufgaben.


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß 
der Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und seinen Stellvertretern zusammen. 
Das Präsidium bereitet die Aufsichtsratssitzungen 
vor, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich 
eines Ausschusses fallen. Dies betrifft zum Beispiel die 
Vorbereitung der jähr lichen Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie 
der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats.


 Siehe 
Abschnitt 
Besetzungsziele 
des Aufsichtsrats


 Vergleiche 
Übersicht 
Gremien des 
Aufsichtsrats  
und ihre 
Zusammen-
setzung im 
Überblick


 Siehe Bericht 
des Aufsichtsrats 


zur Zahl der 
Sitzungen im 


abgelaufenen 
Geschäftsjahr
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Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen 
des Aufsichtsrats über die Bestellung und gegebe-
nenfalls Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor 
und sorgt gemeinsam mit dem Aufsichtsratsplenum 
und dem Vorstand für eine langfristige Nachfolge-
planung. Darüber hinaus bereitet der Personalaus-
schuss die Entscheidungen des Aufsichtsrats über 
die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung 
des Vergütungssystems für den Vorstand vor. Im 
Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur 
Vergütung von  Vorstandsmitgliedern ist der Perso-
nalausschuss beauftragt, Anstellungsverträge mit 
Mitgliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern 
und aufzuheben und gegebenenfalls sonstige Verträge 
mit Mitgliedern des Vorstands vorzubereiten und 
abzuschließen. Ferner ist dem Personalausschuss die 
Befugnis übertragen, in bestimmten Fällen anstelle 
des Aufsichtsrats über die erforderliche Zustimmung 
zu einem bestimmten Geschäft zu entscheiden. Dazu 
gehören insbesondere Fälle der Kreditgewährung an 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder, bestimmte 
Vertragsabschlüsse mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, 
jeweils auch unter Berücksichtigung nahe stehender 


von Vorstandsmitgliedern, insbesondere die Über-
nahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des 
Unternehmens.


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystems sowie der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang 
mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG. Ferner überwacht 
er die Abschlussprüfung, die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer 
zusätzlich erbrachten Leistungen. Er bereitet den 
Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers an die 
Hauptversammlung vor und gibt dazu eine Empfeh-
lung ab, erteilt den Prüfungsauftrag, vereinbart 
ergänzende Prüfungsschwerpunkte sowie das Hono-
rar des Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschuss 
bereitet die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über 
den Jahres- und den Konzernabschluss vor und erör-
tert mit dem Vorstand die Zwischenberichte vor ihrer 
Veröffentlichung. Zusätzlich befasst er sich mit der 
nichtfinanziellen Berichterstattung, bereitet die Prü-
fung des Aufsichtsrats und die Beauftragung eines 
externen Prüfers der nichtfinanziellen Berichterstat-
tung vor und erteilt den Prüfungsauftrag. Darüber 
hinaus befasst sich der Prüfungsausschuss mit der 
Überwachung des Revisionssystems und der Com-
pliance sowie mit der Prüfung und Überwachung 
etwaiger Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit 
möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmit-
gliedern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung 
im Aufsichtsrat. Ferner entscheidet er über die 
Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausnutzung des 


Genehmigten Kapitals 2014 (§ 4 Ziffer 5 der Satzung) 
sowie über Änderungen der Satzung, die nur die 
Fassung betreffen.


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses unabhängig und kein ehema-
liges Vorstandsmitglied der Gesellschaft; er verfügt 
über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren. Er erfüllt zugleich die 
Anforderungen an  einen Finanzexperten im Sinne 
der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeig-
nete Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat 
als Vertreter der Aktionäre zu ermitteln und dem 
Aufsichtsrat für  dessen Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der 
Nominierungs ausschuss ausschließlich mit Vertretern 
der Aktionäre besetzt.


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz vor-
gesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, 
dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht 
hat. Dem Vermittlungsausschuss gehören gemäß den 
gesetz lichen Bestimmungen der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie 
je ein von den Vertretern der Aktionäre und den 
Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.
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Gremien des Aufsichtsrats und ihre 
 Zusammensetzung im Überblick


Wesentliche Aufgaben, Grundlage Mitglieder


PRÄSIDIUM


—  Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den 
 Aufgabenbereich eines Ausschusses fallen


—  Grundlage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PERSONALAUSSCHUSS


—  Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung 
von Vorstands mitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des 
 Vergütungssystems für den Vorstand


—  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festset-
zungen des Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern 
des Vorstands


—  Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstands mitgliedern, 
 insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, 
sowie über die Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Auf-
sichtsrats unterliegenden Geschäften (zum Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder 
Aufsichts ratsmitglieder)


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PRÜFUNGSAUSSCHUSS


—  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontroll-
systems, des Risikomanagementsystems sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Auf-
sichtsrats in Zusammenhang mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG


—  Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen


—  Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, 
 Erteilung (Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, Bestimmung von 
ergänzenden  Prüfungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer


—  Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzern-
abschluss 


—  Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung


—
des Prüfungsauftrags


—  Überwachung des Revisionssystems und der Compliance sowie Prüfung und Überwachung 
-


standsmitgliedern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Aufsichtsrat


—  Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014


—  Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, 
 Grundlage ist Geschäftsordnung


Karl-Ludwig Kley 1, 2


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


NOMINIERUNGSAUSSCHUSS


—  Ermittlung geeigneter Kandidaten (m / w) für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der 
 Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 
vorgeschlagen werden sollen


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Susanne Klatten
Karl-Ludwig Kley
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist 
der  Nominierungsausschuss ausschließlich mit Ver tretern der Aktionäre 
besetzt.)


VERMITTLUNGSAUSSCHUSS


—  Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-
mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der  Stimmen der Mitglieder 
des Aufsichtsrats erreicht hat


—  Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmun gen gehören dem Vermittlungsaus-
schuss der Vorsitzende und der stellvertre tende Vorsitzende des Auf-
sichtsrats sowie je ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern 
der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.)


1 Vorsitz
2 (unabhängiger) Finanzexperte im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG, Ziffer 5.3.2 DCGK
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Nachfolgeplanung für den Vorstand, 
Diversitätskonzept
Gemeinsam mit dem Personalausschuss und dem 
Vorstand sorgt der Aufsichtsrat für eine langfristige 
 Nachfolgeplanung. Bei der Sichtung von Kandida-
ten und Kandidatinnen für eine Vorstandsposition 
stellen  deren fachliche Qualifikation für das zu 
übernehmende Ressort, überzeugende Führungs-
qualitäten,  bisherige Leistungen sowie Kenntnisse 
über das Unternehmen aus Sicht des Aufsichtsrats 
die grundlegenden Eignungskriterien dar. Der Auf-
sichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands 
ein Diversitätskonzept verabschiedet, das auch die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung, 
welche Persönlichkeit den Vorstand als Gremium 
am besten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat 
auch auf Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Ent-
scheidungsgesichtspunkt versteht der Aufsichtsrat 
insbesondere unterschiedliche, sich gegenseitig 
ergänzende Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen, 
auch im internationalen Bereich, sowie eine ange-
messene Vertretung beider Geschlechter. Im Rahmen 
seiner Entscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat 
auch nachfolgende Aspekte:


— Die Mitglieder des Vorstands sollen über eine 
langjährige Führungserfahrung verfügen und 
möglichst Erfahrung aus unterschiedlichen 
Berufen mitbringen.


— Mindestens zwei Mitglieder sollen über interna-
tionale Führungserfahrung verfügen.


— Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen 
eine technische Ausbildung haben. 


— Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über eine 
langjährige Erfahrung auf den Gebieten Ent-
wicklung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und 
Personalführung verfügen. 


— Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den 
Frauen anteil im Vorstand festgelegt. Diese ist im 
Abschnitt Angaben nach dem Teilhabegesetz 
erläutert. Über den Anteil und die Entwicklung 
der weiblichen Führungskräfte, insbesondere 
unter den Oberen Führungskräften und auf der 
ersten Führungsebene, berichtet der Vorstand 
dem Personalausschuss und dem Aufsichtsrat in 
regelmäßigen Abständen.


— Für die Mitglieder des Vorstands hat der Auf-
sichtsrat entsprechend der Empfehlung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex eine 
Regelaltersgrenze festgesetzt. Die Regelalters-
grenze orientiert sich an der Vollendung des 
60
eine hinreichende Altersmischung unter den 
Vorstandsmitgliedern. 


Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstands-
position besetzt werden soll, entscheidet der Auf-
sichts rat im Unternehmensinteresse und unter 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Das 
beschriebene Diversitätskonzept berücksichtigt 
der Personalausschuss bereits bei der Auswahl der 
Kandidatinnen und Kandidaten, sodass sichergestellt 
ist, dass der Vorstand vielfältig zusammengesetzt 
ist. Die Zusammensetzung des Vorstands zum 
31. Dezember 2018 entspricht nach Einschätzung des 
Aufsichtsrats dem festgelegten Diversitätskonzept. 
Dem Vorstand gehört insbesondere eine Frau an. Die 
unterschiedlichen Berufs-, Bildungs- und Lebens-
erfahrungen der Vorstandsmitglieder ergänzen sich 
gegenseitig. Die Lebensläufe der Vorstandsmitglie-
der, die einen Abgleich mit dem Diversitätskonzept 
ermöglichen, sind auf der Internetseite der Gesell-
schaft einsehbar. 


Besetzungsziele des Aufsichtsrats, 
Kompetenzprofil, Diversitätskonzept
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG 
die folgenden, ein Kompetenzprofil einschließen-
den Besetzungsziele verabschiedet. Sie beschreiben 
zugleich das Konzept, mit dem insgesamt eine viel-
fältige Besetzung des Aufsichtsrats angestrebt wird 
(Diversitätskonzept):


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
vier Mitglieder angehören, die über internatio-
nale Erfahrung oder besonderen Sachverstand 
in einem oder mehreren für das Unternehmen 
wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen.
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— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
sieben Mitglieder angehören, die über vertiefte 
Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unter-
nehmen selbst ver fügen, jedoch nicht mehr als 
zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands.


— Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der An teils-
eigner möglichst drei Unternehmer oder Persön-
lichkeiten angehören, die bereits Erfahrung in der 
Führung oder Überwachung eines anderen mit-
telgroßen oder großen Unternehmens erworben 
haben.


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Forschung angehören, die Erfahrung in Bran-
chen  erworben haben, die für die BMW Group 
bedeutsam sind, wie zum Beispiel Chemie, Ener-
gieversorgung, Infor ma tions tech no lo gie, oder die 
über Sachverstand auf für die BMW Group 
zukunftsrelevanten Themenfeldern verfügen, wie 
zum Beispiel Kundenbedürfnisse, Mobilität, Res-
sourcen und Nachhaltigkeit.


— Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner 
Gesamt heit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf 
Vielfalt (Diversity) geachtet werden. Bei der Vor-
bereitung von Besetzungsvorschlägen soll im 
 Einzelfall gewürdigt werden, inwiefern unter-
schied li che, sich gegenseitig ergänzende fachliche 
Pro file, Berufs- und Lebenserfahrungen, auch 
im internationalen Bereich, und eine ange mes-
sene Vertretung beider Geschlechter im Gremi-
um der Aufsichtsratsarbeit zugutekommen. Die 
Berücksichtigung qualifizierter Frau en bei der 
Besetzung des Aufsichtsrats liegt in der Verant-
wortung aller Vorschlags- und Wahl berechtigten.


— Dem zwanzigköpfigen Aufsichtsrat sollen ins-
gesamt mindestens zwölf unabhängige Mitglie-
der im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex angehören, davon 
mindestens sechs Aufsichtsratsmitglieder der 
Anteilseigner.


— Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats 
sollen über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.


— Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, 
die eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe 
bei wesentlichen Wettbewerbern des Unterneh-
mens ausübt. Die Aufsichtsratsmitglieder wer-
den sich unter Beachtung des geltenden Rechts 
darüber hinaus dafür einsetzen, dass keine Per-
sönlichkeiten zur Wahl vorgeschlagen werden, 
die aufgrund ihrer sonstigen Tätigkeiten und 
Funktionen außerhalb der BMW Group, insbe-
sondere Beratungstätigkeiten oder Organfunk tio-
nen bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Ge schäfts partnern, voraussicht-
lich nicht nur vorübergehend in einen wesent-
lichen Interessenkonflikt geraten werden.


— Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Regelfall eine Altersgrenze von 70 Jahren berück-
sichtigt werden. Einzelfallausnahmen sollen bis 
zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
nach Vollendung des 73. Lebensjahres zur Erfül-
lung gesetzlicher Erfordernisse oder zur Unter-
stützung einer geordneten Nachfolgeplanung bei 
Schlüsselfunktionen oder -qualifikationen 
zu lässig sein.


— Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat 
im Regelfall insgesamt nicht länger angehören 
als bis zur Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das 
14. Geschäftsjahr nach dem Beginn der ersten 
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die erste Amtszeit beginnt, wird nicht mit ge rech-
net. Von dieser Regel ausgenommen sind na tür-
liche Personen, die direkt oder indirekt an der 
Gesellschaft wesentlich beteiligt sind. Darüber 
 hinaus kann im Unternehmensinteresse von der 
Regelgrenze abgewichen werden, zum Beispiel 
um ein anderes Besetzungsziel zu fördern, insbe-
sondere Vielfalt der Geschlechter, der fachlichen 
Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen.
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Der Aufsichtsrat hat für die obigen  Besetzungsziele 
einen Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2019 zugrun-
de gelegt. Der Nomi nie rungs ausschuss des Aufsichts-
rats berücksichtigt die Besetzungsziele bereits bei 
der Auswahl möglicher Kandidaten als Vertreter der 
Anteilseigner. Damit wird eine vielfältige Besetzung 
des Aufsichtsrats ermöglicht und sichergestellt, dass 
der Aufsichtsrat so zusammengesetzt ist, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. 
Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptver-
sammlung sollen die Besetzungsziele, soweit sie 
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner betreffen, 
in der Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung 
der Besetzungsziele durch entsprechende Wahlbe-
schlüsse der Hauptversammlung unterstützt wird. 
Die Hauptversammlung ist jedoch an Wahlvorschläge 
nicht gebunden. Auch die Wahlfreiheit der Arbeit-
nehmer bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer ist geschützt. Im Verfahren nach dem 
Mitbestimmungsgesetz zur Wahl von Arbeitnehmer-
vertretern hat der Aufsichtsrat kein Vorschlagsrecht. 
Die Besetzungsziele, die sich der Aufsichtsrat gibt, 
verstehen sich daher nicht als Vorgaben an die Wahl-
berechtigten oder Beschränkungen ihrer Wahlfreiheit.


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezem-
ber 2018 entspricht nach Selbsteinschätzung des 
Aufsichtsrats den oben genannten Besetzungs zielen. 
Um einen Abgleich mit den Besetzungszielen zu 
erleichtern, sind Kurzlebensläufe der amtierenden 
Aufsichtsratsmitglieder auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  www.bmwgroup.com verfügbar. Anga-
ben zu den ausgeübten Berufen und Mandaten in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremi-
en von Wirtschaftsunternehmen sowie zur Dauer der 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat sind im Abschnitt 
Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
Governance zu finden. Daraus wird ersichtlich, dass 
der Aufsichtsrat der BMW AG sehr vielfältig besetzt 
ist: Über internationale Erfahrung oder besonderen 
Sachverstand in einem oder mehreren für das Unter-
nehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen deutlich mehr als die angestrebten vier 
Mitglieder des Aufsichtsrats. Vertiefte Kenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Unternehmen bringen 
sieben Arbeitnehmervertreter sowie der Aufsichts-
ratsvorsitzende in die Aufsichtsratsarbeit ein. Dem 
Aufsichtsrat gehört lediglich ein früheres Mitglied des 
Vorstands an. Erfahren in der Führung eines anderen 
Unternehmens sind mindestens vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören auch drei 
Unternehmer an. Erfahrung in der Überwachung 
eines anderen mittelgroßen oder großen Unterneh-
mens hat ein großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, 
darunter auch Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren 


verfügen mehr als drei Mitglieder des Aufsichtsrats 
über Erfahrung und Sachverstand auf einem der vom 
Aufsichtsrat als besonders zukunftsrelevant einge-
stuften Gebiete wie Kundenbedürfnisse, Mobilität, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit sowie Informations-
technologie. Bei der Überprüfung der Unabhängigkeit 
seiner Mitglieder orientiert sich der Aufsichtsrat am 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Weder ein 
substanzieller Aktienbesitz noch die Bestellung als 
Arbeitnehmervertreter noch eine frühere Mitglied-
schaft im Vorstand schließen nach Einschätzung des 
Aufsichtsrats für sich genommen die Unabhängigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds aus. Ein wesentlicher 
und nicht nur vorübergehender Interessenkonflikt 
im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex liegt bei keinem Mitglied des 
Aufsichtsrats vor. Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
sind durch die geltenden Gesetze bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben geschützt. Jedenfalls alle 
übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über 
eine hinreichende wirtschaftliche Unabhängigkeit 
vom Unternehmen. Geschäfte mit Unternehmen, 
bei denen Aufsichtsratsmitglieder eine Funktion 
bekleiden, erfolgen zu Bedingungen wie unter frem-
den Dritten. Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat alle 
Mitglieder des Aufsichtsrats als unabhängig eingestuft. 
Zum Stichtag sind dies: Dr.-Ing. Norbert Reithofer, 
Manfred Schoch, Stefan Quandt, Stefan Schmid, 
Dr. Karl-Ludwig Kley, Christiane Benner, Dr. Kurt 
Bock, Franz Haniel, Ralf Hattler, Dr.-Ing. Heinrich 
Hiesinger, Prof. Dr. Reinhard Hüttl, Susanne Klatten, 
Prof. Dr. Renate Köcher, Horst Lischka, Willibald Löw, 
Simone Menne, Dr. Dominique Mohabeer, Brigitte 
Rödig, Jürgen Wechsler und Werner Zierer. Min-
destens drei Mitglieder erfüllen die Anforderungen 
an einen unabhängigen Finanzexperten. Dies sind: 
Dr. Kurt Bock, Dr. Karl-Ludwig Kley und  Simone 
Menne. Zum Stichtag gehören dem Aufsichtsrat 
sechs Frauen an (30 %), darunter drei Vertreterin-
nen der Anteilseigner und drei Vertreterinnen der 
Arbeitnehmer. Dem Aufsichtsrat gehören insgesamt 
14 Männer an (70 %), darunter sieben Vertreter der 
Anteilseigner und sieben Vertreter der Arbeitnehmer. 
Die Gesellschaft erfüllt somit die für sie seit dem 
1. Januar 2016 in Deutschland geltende gesetzliche 
Geschlechterquote von mindestens 30 %. Derzeit ist 
kein Aufsichtsratsmitglied älter als 70 Jahre.
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ANGABEN NACH DEM  
TEILHABEGESETZ – ZIELE 
FÜR DEN FRAUENANTEIL 
IM VORSTAND UND DIE 
FRAUENANTEILE AUF DEN 
FÜHRUNGSEBENEN I UND II


In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst verabschiedet 
(Teilhabegesetz).


Danach ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft ver-
pflichtet, eine Zielgröße für den Frauenanteil im 
Vorstand sowie eine Frist zur Erreichung dieses Ziels 
festzulegen. Ebenso ist der Vorstand der Gesellschaft 
verpflichtet, für den Frauenanteil in den beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen und 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Als 
Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand für die 
Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 
hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegt, dass 
dem Vorstand weiterhin mindestens eine Frau ange-
hören soll. Dies entspricht im Fall einer Besetzung 
des Vorstands mit weiterhin acht Mitgliedern einem 
Anteil von mindestens 12,5 %. Zum 31. Dezember 2018 
gehörte dem Vorstand eine Frau an (12,5 %). Der Auf-
sichtsrat hält es für wünschenswert, den Vorstand 
auch mit einem höheren Frauenanteil zu besetzen, 
und unterstützt die Aktivitäten des Vorstands, dafür 
den Frauenanteil auch auf den höchsten Führungs-
ebenen im Unternehmen weiter zu steigern.


Für die Zielerreichungsfrist vom 1. Januar 2017 bis 
zum 31. Dezember 2020 hat der Vorstand für die Füh-
rungsebene I einen Zielkorridor von 10,2 bis 12,0 % 
und für die Führungsebene II einen Zielkorridor von 
8 bis 10 % festgelegt. Zum 31. Dezember 2018 lag der 
Anteil weiblicher Führungskräfte auf der Führungs-
ebene I bei 8,0 %, auf der Führungsebene II bei 7,8 %. 


Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene 
aus und basiert auf einer durchgängigen Systematik 
der Funktionsbewertung nach Mercer.


Anteil weiblicher Führungskräfte auf den  
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Die BMW Group stärkt durch Vielfalt die Wettbe-
werbs fähigkeit und steigert die Innovationskraft. Die 
Zusammenarbeit in gemischten, sich ergänzenden 
Teams erhöht sowohl die Leistungsstärke als auch 
die Kundenorientierung. Die Förderung eines ange-
messenen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern 
ist dabei ein wesentlicher Baustein des Diversity- 
Konzepts der BMW Group. Ziel des Vorstands bleibt 
es daher, den Anteil von Frauen weiterhin zu erhöhen.


Durch die nachhaltige Verankerung von Maßnah-
men, Dialog- und Informationsveranstaltungen ist 
der Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft auch im 
Berichtszeitraum gestiegen. Nähere Informationen 
zum Thema Vielfalt in der BMW Group finden sich 
im Abschnitt Personal.
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ANGABEN ZU UNTERNEH-
MENSFÜHRUNGS- 
PRAKTIKEN, DIE ÜBER  
DIE GESETZLICHEN 
ANFORDERUNGEN HINAUS 
ANGEWANDT WERDEN


Kernwerte und Handlungsprinzipien
Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Auf-
sichtsrat und Mitarbeiter ihr Handeln an fünf Kern-
werten aus, in denen die Basis für den Erfolg der 
BMW Group liegt:


Verantwortung
Wir treffen konsequente Entscheidungen und stehen 
persönlich dafür ein. Dies eröffnet Freiräume für 
unternehmerisches Handeln.


Wertschätzung
Wir hinterfragen uns selbst und zeigen gegenseitigen 
Respekt, Klarheit im Feedback und die Anerkennung 
von Leistung.


Transparenz
Wir beschönigen nicht und zeigen Widersprüche 
konstruktiv auf. Wir handeln integer.


Vertrauen
Wir verlassen uns aufeinander. Nur so sind wir schnell 
und erreichen unsere Ziele.


Wir denken in Chancen und sind mutig für Verände-
rungen. Wir wachsen an unseren Fehlern.


Soziale Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern und in der Lieferkette
Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung. Unsere Unternehmenskultur verbin-
det Erfolgsorientierung mit Weltoffenheit, Vertrauen 
und Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen 
Verantwortung bewusst. Als Leitplanken für den 
sozial nachhaltigen Umgang mit den Mitarbeitern und 
die generelle Sicherstellung sozialer Standards dienen 
verschiedene international anerkannte Richtlinien. So 
bekennt sich die BMW Group zu den Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), den Inhalten der ICC Business Charter for 
Sustainable Development und den UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte. Die Inhalte 
dieser Richtlinien und weitere Informationen hier-
zu können unter  www.oecd.org,  www.iccwbo.org und 


 www.ohchr.org abgerufen werden. Mit Unterzeichnung 
des UN  Global Compact durch den Vorstand der 
BMW Group im Jahr 2001 und der „Gemeinsamen 
Erklärung über Menschenrechte und Arbeitsbedin-
gungen in der BMW Group“, die 2005 durch Vorstand 
und Arbeitnehmervertretungen verabschiedet und 
2010 erneut bestätigt wurde, haben wir uns ebenfalls 
zur weltweiten Einhaltung der international aner-
kannten Menschenrechte und der Kernarbeitsnor-
men der International Labour Organization (ILO) 
verpflichtet. Hierzu gehören insbesondere die freie 
Wahl der Beschäftigung, das Diskriminierungsverbot, 
die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektiv-
verhandlungen, das Verbot von Kinderarbeit, eine 
angemessene Bezahlung, gesetzeskonforme Arbeits-
zeiten sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz. 
Im Jahr 2018 haben wir den BMW Group Kodex 
zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen ver-
öffentlicht, der die „Gemeinsame Erklärung über 
Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in der 
BMW Group“ aus dem Jahr 2010 ergänzt. Der Kodex 
beruht auf einem Sorgfaltsprozess, der es uns erlaubt, 
relevante Aspekte zu identifizieren und Maßnah-
men festzulegen. Er bekräftigt unser Bekenntnis zur 
Achtung der Menschenrechte und präzisiert, wie 
die BMW Group Menschenrechte fördert und die 
ILO-Kernarbeitsnormen in ihrer Geschäftstätigkeit 
weltweit umsetzt.


Die Inhalte des UN Global Compact, die Vorgaben der 
ILO und die UN-Leitprinzipien sowie weitere Informa-
tionen zu dem Thema sind unter  www.unglobalcompact.org 
und  www.ilo.org zu finden. Die „Gemeinsame Erklärung 
über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in der 
BMW Group“ und der „BMW Group Kodex zu Men-
schenrechten und Arbeitsbedingungen“ sind unter 


 www.bmwgroup.com unter dem Menüpunkt „ Downloads“ 
und „Verantwortung“ verfügbar.


216


Erklärung zur 
Unterneh-
mensführung, 
Corporate 
Governance


Angaben zu Unter - 
nehmensführungs-
praktiken, die über 
die gesetzlichen 
 Anforderungen hin - 
aus  angewandt 
 werden







Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden Prin-
zipien und Rechte ist für uns eine Selbstverständlich-
keit. Durch zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen 
wurden unsere Mitarbeiter deshalb seit 2005 zu dem 
Thema sensibilisiert und auch zu den neuesten Ent-
wicklungen in diesem Bereich geschult. Für Anfragen 
oder Beschwerden zu Menschenrechtsthemen ste-
hen unseren Mitarbeitern die Helpline Compliance 
Contact sowie die BMW Group SpeakUP Line zur 
Verfügung. Seit 2016 sind Menschenrechte integraler 
Bestandteil des weltweiten BMW Group Compliance 
Management Systems. Dies ist ein weiterer Schritt 
zur konsequenten Umsetzung der UN-Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte.


Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern finden sich im Kapitel 
Personal.


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann 
wirken, wenn es die gesamte Wertschöpfungskette 
umfasst. Daher stellt die BMW Group nicht nur 
höchste Anforderungen an sich selbst, sondern 
fordert ökologische und soziale Standards auch von 
ihren Lieferanten und Partnern und arbeitet konti-
nuierlich daran, ihre Prozesse, Maßnahmen und 
Aktivitäten zu verbessern. Sukzessive verpflichten 
wir zum Beispiel unsere Händler und Importeure 
vertraglich zur Einhaltung ökologischer und sozialer 
Standards. Des Weiteren sind zur Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten in den Beschaffungsprozess 
basierend auf dem BMW Group Nachhaltigkeitsstan-
dard entsprechende Kriterien durchgängig in unseren 
Anfrageunterlagen, im branchenweiten OEM Nach-
haltigkeitsfragebogen, in den Einkaufsbedingungen 
sowie in der Lieferantenbewertung verankert. Die 
BMW Group erwartet, dass ihre Zulieferer die Ein-
haltung der Nachhaltigkeitskriterien der BMW Group 
wiederum auch bei ihren Unterlieferanten sicher-
stellen. Eine stichprobenhafte Überprüfung von 
Lieferantenstandorten erfolgt mittels Nachhaltig-
keitsaudits und -Assessments. Für Meldungen von 
Nachhaltigkeitsverstößen in unseren Lieferketten 
wurde im Jahr 2017 der Human Rights Contact Supply 
Chain eingerichtet. Die Einkaufsbedingungen sowie 
weitere Informationen zum Thema Einkauf finden 
sich im öffentlichen Bereich des Partner Portals der 
BMW Group unter  https: / / b2b.bmw.com.


Darüber hinaus pflegen wir mit allen unseren Liefe-
ranten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
fördern Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.


217











BMW_Group_Erklaerung_zur_Unternehmensfuehrung_2020.pdf


 


   


Seite 1 von 20 


ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG  
11. März 2021


Corporate Governance, das Handeln nach den Prinzi-
pien verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wertschöp-
fung orientierter Unternehmensführung, ist für die 
BMW Group ein umfassender Anspruch, der alle Be-
reiche des Unternehmens einbezieht. Transparente 
Berichterstattung und Unternehmenskommunikation, 
eine an den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete 
Unternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung geltenden Rechts sind wesentli-
che Eckpfeiler der Unternehmenskultur.  


Vorstand und Aufsichtsrat berichten in dieser Erklärung 
gemäß §§ 289f, 315d HGB und Grundsatz 22 Deut-
scher Corporate Governance Kodex in der Fassung 
vom 16. Dezember 2019 („DCGK“) über die Corporate 
Governance der Gesellschaft. 


ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DCGK 


Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären gemäß 
§ 161 AktG zu den Empfehlungen der „Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“: 


1. Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezember 
2019 hat die BMW AG sämtlichen am 24. April 2017 
im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten Emp-
fehlungen (Kodexfassung vom 7. Februar 2017) ent-
sprochen. 


2. Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 20. März 
2020 im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten 
Empfehlungen (Kodexfassung vom 16. Dezember 
2019) entsprechen. 


München, im Dezember 2020 


Darüber hinaus beachtet das Unternehmen auch sämt-
liche Anregungen des DCGK.  


Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde mit 
Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2020 auf eine reine 
Festvergütung umgestellt, so dass seither auch der 
Anregung in G.18 DCGK entsprochen wird.  


Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde Mitgliedern des 
Aufsichtsrats teilweise eine Teilnahme an Sitzungen 
über Telefon- und Videokonferenzen angeboten, da 
aufgrund des Pandemiegeschehens sowie damit ein-
hergehender Reisebeschränkungen nicht allen Mitglie-
dern stets eine Teilnahme vor Ort möglich war. Diese 
Teilnahmeform wird jedoch gemäß D.8 DCGK nicht als 


Regel betrachtet. Eine individualisierte Übersicht über 
die Teilnahme an den Sitzungen ist im Bericht des Auf-
sichtsrats zu finden. 


Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2021 hat der Auf-
sichtsrat das System zur Vergütung der Vorstandsmit-
glieder geändert. Dabei wurden sämtliche Empfehlun-
gen und Anregungen des DCGK beachtet. Insbeson-
dere ist in Einklang mit G.10 DCGK eine aktienorien-
tierte Vergütungskomponente mit einer vierjährigen 
Mindesthaltepflicht vorgesehen, die in der Zielausprä-
gung den überwiegenden Teil der variablen Vergütung 
ausmacht. Das neue System soll der ordentlichen 
Hauptversammlung 2021 zur Billigung vorgelegt wer-
den. 


Wie im Vorjahr angekündigt und aus der Übersicht zur 
Zusammensetzung der Gremien des Aufsichtsrats auf 
S. 17 ersichtlich, wurde 2020 ein Wechsel im Vorsitz 
des Prüfungsausschusses vollzogen, um der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass der bisherige Vorsitzende 
bereits seit 2008 Mitglied des Aufsichtsrats ist. 


Die aktuelle und frühere Entsprechenserklärungen der 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft können 
online abgerufen werden. Der Link ist auf Seite 10 zu 
finden.  


 


GRUNDLEGENDES ZUR  
UNTERNEHMENSVERFASSUNG 


Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und ihre 
Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine Aktien-
gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit Sitz 
in München. Sie hat drei Organe: Vorstand, Aufsichts-
rat und Hauptversammlung. Deren Aufgaben und Be-
fugnisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz und der 
Satzung der BMW AG. 


Die Aktionäre als die Eigentümer des Unternehmens 
üben ihre Rechte in der Hauptversammlung aus. Der 
Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwor-
tung. Dabei wird er vom Aufsichtsrat überwacht und 
beraten. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des 
Vorstands und kann sie bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes jederzeit abberufen. Der Vorstand informiert 
den Aufsichtsrat und berichtet ihm regelmäßig, zeitnah 
und umfassend entsprechend den Grundsätzen einer 
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft nach 
Maßgabe des Gesetzes und der vom Aufsichtsrat 
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festgelegten Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für 
bestimmte, wichtige Geschäfte der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, 
Maßnahmen der Geschäftsführung zu ergreifen. Das 
enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch als 
duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) 
bezeichnet. 


VORSTAND 


Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verant-
wortung und im Unternehmensinteresse mit dem Ziel 
nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet die Be-
rücksichtigung der Belange der Aktionäre, der Arbeit-
nehmer und der sonstigen dem Unternehmen verbun-
denen Gruppen (Stakeholder). 


Überblick 


Der Vorstand der BMW AG besteht gemäß § 7 der Sat-
zung aus mindestens zwei Personen; im Übrigen wird 
die Anzahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat 
bestimmt. Zum 31. Dezember 2020 bestand der Vor-
stand aus sieben Mitgliedern, sechs Männern und ei-
ner Frau.  


Der Vorstand entscheidet über die wesentlichen Lei-
tungsmaßnahmen des Unternehmens, legt die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens fest, stimmt sie 
mit dem Aufsichtsrat ab und setzt sie um. Der Vorstand 
sorgt auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen und der unternehmensinternen Richtlinien. 
Der Vorstand trägt auch für ein angemessenes Risiko-
management und Risikocontrolling im Unternehmen 
Sorge. 


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vor-
standsmitglieds informiert der Corporate Governance-
Beauftragte das neue Vorstandsmitglied über wesent-
liche Rahmenbedingungen der Amtsführung, ein-
schließlich persönlicher Mitwirkungspflichten im Fall 
von Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder 
der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen. 


Vorstandsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet und dürfen bei ihren Entscheidungen keine 
persönlichen Interessen verfolgen, insbesondere nicht 
Geschäftschancen für sich nutzen, die dem Unterneh-
men zustehen. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbeson-
dere Aufsichtsratsmandate außerhalb der BMW Group, 
nur mit Zustimmung des Personalausschusses des 
Aufsichtsrats übernehmen.  


Jedes Vorstandsmitglied der BMW AG ist verpflichtet, 
Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unver-
züglich offenzulegen und die anderen Vorstandsmit-
glieder hierüber zu informieren. 


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen während 
ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. 


Arbeitsweise des Vorstands 


Der Vorstand hat sich eine Geschäftsordnung gege-
ben, die auf der Internetseite der Gesellschaft veröf-
fentlicht ist und die über den unten auf Seite 10 ste-
henden Link aufgerufen werden kann. In der Ge-
schäftsordnung ist unter anderem der Grundsatz der 
gemeinsamen Verantwortung des Vorstands und seine 
Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung niedergelegt. Im Übrigen führt jedes Mit-
glied des Vorstands das ihm zugewiesene Ressort ei-
genverantwortlich. Für ressortübergreifende Angele-
genheiten können Einzelfallregelungen getroffen wer-
den.  


Die Aufteilung der Vorstandsressorts unter den Mitglie-
dern des Vorstands und die Zuordnung der Geschäfts-
bereiche zu den Ressorts sind in einem Ressort- und 
Geschäftsverteilungsplan geregelt. 


Die Mitglieder des Vorstands führen die Geschäfte in 
gemeinsamer Verantwortung. Sie arbeiten kollegial zu-
sammen und unterrichten den Vorstandsvorsitzenden 
und die anderen Vorstandsmitglieder laufend über alle 
wesentlichen Angelegenheiten und Vorgänge aus ih-
ren Ressorts.  


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstands-
sitzung und in der „Vorstandssitzung Produkt und 
Kunde.  


Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden des 
Vorstands einberufen, koordiniert und geleitet. Im Fall 
der Verhinderung des Vorstandsvorsitzenden wird die-
ser durch das für das Finanzressort zuständige Vor-
standsmitglied vertreten. 


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangele-
genheiten eingerichtet. 


In der Vorstandssitzung ist der Vorstand beschlussfä-
hig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen wurden 
und mehr als die Hälfte anwesend ist. Vorstandsmit-
glieder, die während der Sitzung telefonisch oder durch 
Bild- und Tonübertragung zugeschaltet sind, gelten als 
anwesend. Abwesende Mitglieder können ihre Stimme 
schriftlich, per E-Mail, SMS oder Telefax zur Kenntnis 
des Vorstandsvorsitzenden abgeben. Der Vorstands-
vorsitzende kann weitere elektronische Kommunikati-
onsmittel zur Stimmabgabe zulassen. Über Angele-
genheiten aus dem Ressort eines nicht anwesenden 
Mitglieds wird – außer in dringenden Fällen – nur mit 
seiner Zustimmung verhandelt und beschlossen.  
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Auf Veranlassung des Vorstandsvorsitzenden können 
Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen gefasst 
werden. Außerhalb einer Sitzung ist der Vorstand be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder zur Teilnahme an der 
Beschlussfassung eingeladen wurden, kein Mitglied 
diesem Verfahren unverzüglich widerspricht und mehr 
als die Hälfte der Vorstandsmitglieder an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Die Stimmabgabe kann 
schriftlich, per E-Mail, SMS, Telefax, Telefon, mittels 
Ton- und Bildübertragung oder durch ein sonstiges 
vom Vorstandsvorsitzenden zugelassenes elektroni-
sches Kommunikationsmittel erfolgen. Der Vorstands-
vorsitzende kann eine bestimmte Form der Stimmab-
gabe festlegen. 


Beschlüsse des Vorstands sollen möglichst einstimmig 
gefasst werden. Ist Einstimmigkeit nicht zu erzielen, be-
schließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, soweit nicht durch Gesetz, Sat-
zung oder die Geschäftsordnung des Vorstands an-
dere Mehrheiten vorgeschrieben sind. Änderungen der 
Geschäftsordnung des Vorstands bedürfen der Ein-
stimmigkeit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.  


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, aus der sich Ort und Tag 
der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Ta-
gesordnung und der Wortlaut der Beschlüsse ergeben. 
Die Niederschriften werden vom Vorstandsvorsitzen-
den unterzeichnet.  


Bedarfsorientiert und themenbezogen kann der Vor-
stand beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen. 


Im Geschäftsjahr 2020 fanden in der Regel zwei bis 
drei Vorstandssitzungen pro Monat statt.  


Aufgaben des Gesamtvorstands 


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vor-
stands als Gesamtvorstand erfolgte im Berichtsjahr in 
der Vorstandssitzung und der „Vorstandssitzung Pro-
dukt und Kunde“. 


Die Vorstandssitzung definiert den Strategie- und Res-
sourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen zur 
Strategieumsetzung und Themen mit besonderer Be-
deutung für die BMW AG, die nicht direkt einem auto-
mobilen Produkt oder einer Produktlinie zuordenbar 
sind.  


Die „Vorstandssitzung Produkt und Kunde“ entschei-
det über produkt- und kundenbezogene Themen mit 
besonderer Bedeutung für die BMW AG sowie mar-
kenübergreifend über die automobile Produktstrategie 
und alle Produktprojekte im Grundsatzstadium.  


Ausschüsse des Vorstands 


Der Vorstand hat die Ausschüsse „Customer“, „Opera-
tions“ und „Führungskräfte“ eingerichtet.  


Die Vorstandsausschüsse entscheiden innerhalb des 
übertragenen Aufgabengebiets selbstständig und an-
stelle des Vorstands. Eine Angelegenheit eines Aus-
schusses wird im Gesamtvorstand behandelt, wenn 
ein Vorstandsmitglied dies verlangt. Der Gesamtvor-
stand kann Entscheidungen eines Ausschusses jeder-
zeit ändern oder aufheben. Die Mitglieder eines Aus-
schusses berichten dem Gesamtvorstand regelmäßig 
über die Ausschussarbeit. 


Innerhalb dieses Rahmens können die Vorstandsaus-
schüsse ihre Arbeitsweise selbst regeln, im Übrigen gilt 
die Geschäftsordnung des Vorstands entsprechend.  


Der Vorstandsausschuss „Customer“ berät und ent-
scheidet ressortübergreifend über Vertriebs- und Mar-
kenthemen sowie über die direkte Wechselwirkung 
von Vertriebs- und Markenthemen mit Produktions- 
und Einkaufsthemen. Er tagt in der Regel einmal im 
Monat, davon mindestens vier Mal jährlich in Vollbeset-
zung. Stimmberechtigte Mitglieder des Vorstandsaus-
schusses „Customer“ sind das für Kunde, Marke und 
Vertrieb zuständige Vorstandsmitglied, das zugleich 
den Vorsitz innehat, sowie die für Finanzen, Einkauf 
und Lieferantennetzwerk und Produktion zuständigen 
Vorstandsmitglieder.  


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss „Operations“ entscheidet ressortübergrei-
fend über automobile Produktprojekte auf Basis der 
von der Vorstandssitzung vorgegebenen strategischen 
Ausrichtung und innerhalb des durch die Vorstandssit-
zung festgelegten Entscheidungsrahmens. Stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Vorstandsausschusses „Ope-
rations“ sind das für das Ressort Produktion zuständige 
Mitglied des Vorstands, das zugleich den Vorsitz inne-
hat, sowie die für Einkauf und Lieferantennetzwerk und 
Entwicklung zuständigen Vorstandsmitglieder.  


Der Vorstandsausschuss „Führungskräfte“ beschäftigt 
sich mit unternehmensweit relevanten Themen, die die 
Führungskräfte der BMW Group insgesamt oder indi-
viduell betreffen. Der Vorstandsausschuss „Führungs-
kräfte“ hat sowohl eine beratende bzw. vorbereitende 
Rolle, zum Beispiel bei Grundsatzthemen der Perso-
nalpolitik wie Entgeltsystematik und -planung, Perso-
nalentwicklungs- und Beurteilungsinstrumenten, als 
auch die Funktion eines Entscheidungsgremiums, wie 
zum Beispiel bei der (Weiter-)Entwicklung von Regeln 
und Richtlinien für Obere Führungskräfte. Stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Ausschusses sind der Vor-
standsvorsitzende, der auch den Ausschussvorsitz in-
nehat, und das für Personal- und Sozialwesen zustän-
dige Mitglied des Vorstands.  
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Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 


Der Vorstandsvorsitzende koordiniert die Zusammen-
arbeit der Vorstandsmitglieder mit dem Aufsichtsrat 
und übernimmt die Federführung in der Kommunika-
tion.  


Er steht in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich 
in allen Angelegenheiten von besonderem Gewicht. 


Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung hat der 
Aufsichtsrat durch Beschluss Zustimmungsvorbehalte 
zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit erfor-
derlich holt der Vorstandsvorsitzende die Zustimmung 
des Aufsichtsrats ein.  


Der Vorstandsvorsitzende trägt auch für die Erfüllung 
der Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat 
Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird der Vor-
standsvorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern un-
terstützt.   


Die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands 
gegenüber dem Aufsichtsrat sind durch Aufsichtsrats-
beschluss festgelegt. Die gesetzlichen Berichte des 
Vorstands an den Aufsichtsrat werden in der Regel in 
Textform erstattet. Entscheidungsnotwendige Unterla-
gen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats mög-
lichst rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet. 


Bei der Berichterstattung an den Aufsichtsrat lässt sich 
der Vorstand von dem Grundgedanken leiten, dass der 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Stra-
tegie, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Ri-
sikolage, des Risikomanagements und der Compli-
ance-Organisation informiert ist. Der Vorstand hat da-
bei auch auf Abweichungen des Geschäftsverlaufs von 
den aufgestellten Plänen und Zielen einzugehen und 
die Gründe hierfür mitzuteilen. 


Nachfolgeplanung für den Vorstand,  
Diversitätskonzept  


Gemeinsam mit dem Vorstand sorgt der Aufsichtsrat 
für eine langfristige Nachfolgeplanung. Bei der Sich-
tung von Kandidaten und Kandidatinnen für eine Vor-
standsposition stellen deren fachliche Qualifikation für 
das zu übernehmende Ressort, überzeugende Füh-
rungsqualitäten, bisherige Leistungen sowie Kennt-
nisse über das Unternehmen aus Sicht des Aufsichts-
rats die grundlegenden Eignungskriterien dar. Der Auf-
sichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands 
ein Diversitätskonzept verabschiedet, das auch die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung, wel-
che Persönlichkeit den Vorstand als Gremium am bes-
ten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat auch auf 
Vielfalt (Diversität). Unter Vielfalt als Entscheidungsge-


sichtspunkt versteht der Aufsichtsrat insbesondere un-
terschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, 
Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im internationa-
len Bereich, sowie eine angemessene Vertretung der 
Geschlechter. Im Rahmen seiner Entscheidung be-
rücksichtigt der Aufsichtsrat auch nachfolgende As-
pekte:  


‒ Die Mitglieder des Vorstands sollen über eine lang-
jährige Führungserfahrung verfügen und möglichst 
Erfahrung aus unterschiedlichen Berufen mitbrin-
gen.  


‒ Mindestens zwei Mitglieder sollen über internatio-
nale Führungserfahrung verfügen.  


‒ Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen 
eine technische Ausbildung haben.  


‒ Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über langjäh-
rige Erfahrung auf den Gebieten Entwicklung, Pro-
duktion, Vertrieb, Finanzen und Personalführung 
verfügen.  


‒ Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den Frauen-
anteil im Vorstand festgelegt. Diese ist im Abschnitt 
„Angaben nach dem Teilhabegesetz“ (Seite 18ff.) 
erläutert. Über den Anteil und die Entwicklung der 
weiblichen Führungskräfte, insbesondere unter den 
Oberen Führungskräften und auf der ersten Füh-
rungsebene, berichtet der Vorstand dem Personal-
ausschuss und dem Aufsichtsrat in regelmäßigen 
Abständen.  


‒ Für die Mitglieder des Vorstands hat der Aufsichtsrat 
entsprechend der Empfehlung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex eine Altersgrenze festge-
setzt. Diese ist regelmäßig mit der Vollendung des 
60. Lebensjahres erreicht. Der Aufsichtsrat achtet 
darüber hinaus auf eine hinreichende Altersmi-
schung unter den Vorstandsmitgliedern.  


Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstandspo-
sition besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichtsrat 
im Unternehmensinteresse und unter Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls.  


Die Zusammensetzung des Vorstands zum 31. De-
zember 2020 entspricht nach Einschätzung des Auf-
sichtsrats dem festgelegten Diversitätskonzept. Die 
unterschiedlichen Berufs-, Bildungs- und Lebenser-
fahrungen der Vorstandsmitglieder ergänzen sich ge-
genseitig. Die Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, die 
einen Abgleich mit dem Diversitätskonzept ermögli-
chen, sind auf der Internetseite der Gesellschaft ein-
sehbar. Den Link hierzu finden Sie weiter unten 
(Seite 10).  


In die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand 
ist neben dem Aufsichtsrat, dem Personalausschuss 
des Aufsichtsrats und dem Vorstandsvorsitzenden 
auch das Personalwesen für Obere Führungskräfte des 
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Unternehmens eingebunden. Potenzielle Kandidatin-
nen und Kandidaten für die einzelnen Vorstandsfunkti-
onen werden in regelmäßig stattfindenden Gesprä-
chen mit den Vorsitzenden des Vorstands und des Auf-
sichtsrats diskutiert, und zwar sowohl anhand der An-
forderungen an die konkrete Ressortleitung als auch 
anhand des Diversitätskonzepts für das Gesamtgre-
mium. Dieser Prozessschritt knüpft an die regelmäßi-
gen jährlichen Beurteilungen der Oberen Führungs-
kräfte im Unternehmen an und dient dazu, laufend ei-
nen aktuellen Kandidatenpool verfügbar zu haben, auf 
den Personalausschuss und Aufsichtsrat zurückgreifen 
könnten. 


Im Regelfall befasst sich der Personalausschuss ca. ein 
Jahr vor dem Ende eines Vorstandsmandats mit der 
Frage einer Verlängerung oder Nachbesetzung. Im Fall 
einer Neubesetzung wird der interne Kandidatenpool 
überprüft. Fallweise werden auch Personalberater hin-
zugezogen, um passende externe Kandidaten und 
Kandidatinnen zu suchen und/oder die Eignung von 
Kandidatinnen und Kandidaten zu begutachten. Das 
beschriebene Diversitätskonzept berücksichtigt der 
Personalausschuss des Aufsichtsrats bereits bei der 
Vorauswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Per-
sönlichkeiten in der engeren Auswahl werden eingela-
den, sich im Personalausschuss vorzustellen. Vom Per-
sonalausschuss als geeignet empfohlene Kandidatin-
nen und Kandidaten stellen sich sodann in getrennten 
Vorbesprechungen der Vertreter der Anteilseigner und 
der Arbeitnehmer und anschließend im Aufsichtsrat-
splenum vor. Dieses trifft nach gründlicher Beratung 
die abschließende Entscheidung über die Ernennung 
zum Mitglied des Vorstands.  


AUFSICHTSRAT 


Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der 
Leitung der BMW AG zu beraten und zu überwachen.  


Überblick 


Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus zehn von 
der Hauptversammlung gewählten Vertretern der Akti-
onäre und zehn nach dem Mitbestimmungsgesetz ge-
wählten Vertretern der Arbeitnehmer:  


Die zehn Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer set-
zen sich zusammen aus 


‒ sieben unternehmensangehörigen Arbeitnehmern, 
einschließlich eines leitenden Angestellten, und 


‒ drei Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Vorschlag von 
Gewerkschaften gewählt werden. 


Der Aufsichtsrat wird in Entscheidungen von grundle-
gender Bedeutung für die BMW AG eingebunden.  


Er bestellt die Mitglieder des Vorstands und setzt ihre 
Vergütung fest. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung 
zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 


Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht 
durch andere wahrnehmen lassen. 


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen 
Entscheidungen weder persönliche Interessen verfol-
gen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen 
zustehen, für sich nutzen.  


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, Inte-
ressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund ei-
ner Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Liefe-
ranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern entstehen können, unverzüglich dem Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats offenzulegen, damit dieser in 
seinem Bericht an die Hauptversammlung über ihre 
Behandlung informieren kann. Wesentliche und nicht 
nur vorübergehende Interessenkonflikte eines Auf-
sichtsratsmitglieds führen zur Beendigung des Man-
dats.  


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet da-
rauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats 
genügend Zeit zur Verfügung steht und beachtet die 
im DCGK empfohlenen Obergrenzen für Aufsichtsrats-
mandate und vergleichbare Funktionen.  


Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Wirksamkeit 
seiner Tätigkeit sowie seiner Ausschüsse. Zu diesem 
Zweck finden eine gemeinsame Aussprache im Ple-
num und persönliche Gespräche mit dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden statt, die anhand eines vorab verteil-
ten, vom Aufsichtsrat erarbeiteten Fragebogens vorbe-
reitet werden. Die jeweiligen Erkenntnisse werden im 
Plenum erörtert. Die Auswertung für das Geschäftsjahr 
2020 zeigt eine hohe Zufriedenheit der Aufsichtsrats-
mitglieder mit der Organisation und Durchführung der 
Sitzungen sowie mit dem behandelten Themenspekt-
rum. Überdies wird die Zusammenarbeit sowohl inner-
halb des Aufsichtsrats als auch mit dem Vorstand als 
sehr konstruktiv und vertrauensvoll empfunden. Nach 
Möglichkeit werden Anregungen der Aufsichtsratsmit-
glieder bereits im folgenden Geschäftsjahr realisiert. 


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügt.  


Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benannt, ein Diversitätskonzept beschlos-
sen und ein Kompetenzprofil festgelegt. 


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
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nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise. Näheres 
zu den 2020 durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen 
ist dem Bericht des Aufsichtsrats zu entnehmen. 


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats informiert 
der Corporate-Governance-Beauftragte das neue Auf-
sichtsratsmitglied über wesentliche Rahmenbedingun-
gen der Amtsführung und persönliche Mitwirkungs-
pflichten im Fall von Sachverhalten, die Meldepflichten 
auslösen oder der Zustimmung des Aufsichtsrats un-
terliegen. 


Arbeitsweise des Aufsichtsrats 


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen im 
Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf Plenarsit-
zungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung pro Jahr ist 
mehrtägig ausgerichtet und dient unter anderem ei-
nem vertieften Austausch zu strategischen und techni-
schen Themen. Die Schwerpunkte der Sitzungen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr sind im Bericht des Auf-
sichtsrats zusammengefasst. In der Regel bereiten die 
Vertreter der Aktionäre und die Vertreter der Arbeitneh-
mer die Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils gesondert 
vor, gegebenenfalls mit Mitgliedern des Vorstands. 


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im 
Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und leitet sie; 
er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen 
wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber dem Vor-
stand.  


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der geladen wurden und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an 
der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in 
der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, 
wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der 
Beschlussfassung widerspricht und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind.  


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmungen 
bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbesondere für 
Fälle der Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern sowie für die Wahl eines Aufsichtsratsvor-
sitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden.  


Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmen-
gleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, 
wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. 
Bei einer erneuten Abstimmung über denselben Ge-
genstand hat der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn sie 
erneut Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen.  


Die Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse werden regelmäßig in den Sitzungen gefasst. 
Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine 
schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichts-
ratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die 
Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Die Beschlussfassung durch schriftliche, fern-
mündliche, durch Telefax oder mittels elektronischer 
Medien erfolgte Stimmabgabe ist zulässig, wenn sie 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Verhinde-
rungsfall dessen Stellvertreter aus besonderen Grün-
den anordnet. Solche Beschlüsse sind nachträglich 
durch Niederschrift zu bestätigen. Eine nachträgliche 
Stimmabgabe ist zulässig, wenn der Vorsitzende (oder 
im Verhinderungsfall sein Stellvertreter) sie vor der Ab-
stimmung in der Sitzung für alle abwesenden Mitglie-
der des Aufsichtsrats binnen einer von ihm festzule-
genden Frist gestattet. 


Über die Beschlüsse und Sitzungen werden Nieder-
schriften angefertigt, die vom jeweiligen Sitzungsleiter 
unterzeichnet werden.  


Zur Beratung über einzelne Gegenstände kann der 
Aufsichtsrat Sachverständige und Auskunftspersonen 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Der Aufsichtsrat tagt 
regelmäßig auch ohne den Vorstand. 


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat und 
seine Gremien mit angemessenen Mitteln ausgestat-
tet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Dazu gehört auch die Einrichtung eines zentralen Auf-
sichtsratsbüros zur Unterstützung der Vorsitzenden bei 
ihren Koordinationsaufgaben. 


Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats ist auf der In-
ternetseite der Gesellschaft bzw. über untenstehenden 
Link (Seite 10) auffindbar. 


Präsidium und Ausschüsse des Aufsichtsrats 


Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenhei-
ten der BMW Group und der Anzahl seiner Mitglieder 
hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein Präsidium und 
vier Ausschüsse gebildet, nämlich einen Personal-, 
Prüfungs-, Nominierungs- und Vermittlungsaus-
schuss. Diese dienen der Steigerung der Wirksamkeit 
der Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer 
Sachverhalte. Die Ausschussvorsitzenden berichten in 
jeder Plenarsitzung des Aufsichtsrats ausführlich über 
die Ausschussarbeit.  


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung sowie ergänzenden Corporate Governance-
Regelungen, insbesondere unter Berücksichtigung der 
fachlichen Qualifikation der Mitglieder.  


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
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der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses. 


Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und Aus-
schüssen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Personal- 
und Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu meh-
reren Sitzungen jährlich zusammen.  


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse hat 
der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regularien für die 
Tätigkeit des Plenums Regelungen zur Geschäftsord-
nung getroffen. Die Ausschüsse sind beschlussfähig, 
wenn alle Mitglieder geladen wurden und mindestens 
drei Mitglieder, unter denen mindestens je ein Vertreter 
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer ist, an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Beschlüsse der Aus-
schüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist.  


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß der 
Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats und seinen Stellvertretern zusammen. Das 
Präsidium befasst sich mit der Themenplanung für das 
Jahr und bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor, soweit 
die Themen nicht in den Aufgabenbereich eines Aus-
schusses fallen. Dies betrifft zum Beispiel die Vorberei-
tung der jährlichen Entsprechenserklärung zum Deut-
schen Corporate Governance Kodex.  


Mitglieder des Präsidiums sind derzeit Dr.-Ing. Dr.-Ing 
E.h. Norbert Reithofer (Vorsitzender), Manfred Schoch, 
Stefan Quandt, Stefan Schmid und Dr. Karl-Ludwig 
Kley. Herrn Dr. Kleys Mandat im Aufsichtsrat der BMW 
AG endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2021. Im 
Rahmen der anstehenden Nachwahl ist geplant, ein 
unabhängiges Mitglied der Anteilseignervertreter in 
das Präsidium zu wählen. 


Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen 
des Aufsichtsrats über die Bestellung und gegebenen-
falls Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor und 
sorgt gemeinsam mit dem Aufsichtsratsplenum und 
dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. 
Darüber hinaus bereitet der Personalausschuss die 
Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Vergütung 
sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungs-
systems für den Vorstand vor. Im Rahmen der Festset-
zungen des Aufsichtsrats zur Vergütung von Vor-
standsmitgliedern ist der Personalausschuss beauf-
tragt, Anstellungsverträge mit Mitgliedern des Vor-
stands abzuschließen, zu ändern und aufzuheben und 
gegebenenfalls sonstige Verträge mit Mitgliedern des 
Vorstands vorzubereiten und abzuschließen. Ferner ist 
dem Personalausschuss die Befugnis übertragen, in 
bestimmten Fällen anstelle des Aufsichtsrats über die 
erforderliche Zustimmung zu einem bestimmten Ge-
schäft zu entscheiden. Dazu gehören insbesondere 
Fälle der Kreditgewährung an Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglieder, bestimmte Vertragsabschlüsse 


mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, jeweils auch unter 
Berücksichtigung nahestehender Personen / Unter-
nehmen, sowie Nebentätigkeiten von Vorstandsmit-
gliedern, insbesondere die Übernahme von Aufsichts-
ratsmandaten außerhalb des Unternehmens.  


Mitglieder des Personalausschusses sind derzeit Dr.-
Ing. Dr.-Ing E.h. Norbert Reithofer (Vorsitzender), Man-
fred Schoch, Stefan Quandt, Stefan Schmid und Dr. 
Karl-Ludwig Kley. Herrn Dr. Kleys Mandat im Aufsichts-
rat der BMW AG endet mit Ablauf der Hauptversamm-
lung 2021. Im Rahmen der anstehenden Nachwahl ist 
geplant, ein unabhängiges Mitglied der Anteilseigner-
vertreter in den Personalausschuss zu wählen. 


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Ri-
sikomanagementsystems sowie der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit 
Prüfungen gemäß § 32 WpHG. Ferner überwacht er 
die Abschlussprüfung, die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers und die vom Abschlussprüfer zusätzlich 
erbrachten Leistungen. Er bereitet den Vorschlag zur 
Wahl des Abschlussprüfers an die Hauptversammlung 
vor und gibt dazu eine Empfehlung ab, erteilt den Prü-
fungsauftrag, vereinbart ergänzende Prüfungsschwer-
punkte sowie das Honorar des Abschlussprüfers. Der 
Prüfungsausschuss bereitet die Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernab-
schluss vor und erörtert mit dem Vorstand die Zwi-
schenberichte vor ihrer Veröffentlichung. Zusätzlich be-
fasst er sich mit der nichtfinanziellen Berichterstattung, 
bereitet die Prüfung des Aufsichtsrats und die Beauf-
tragung eines externen Prüfers der nichtfinanziellen 
Berichterstattung vor und erteilt den Prüfungsauftrag. 
Darüber hinaus befasst sich der Prüfungsausschuss 
mit der Überwachung des Revisionssystems und der 
Compliance sowie mit der Prüfung und Überwachung 
etwaiger Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit 
möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitglie-
dern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Auf-
sichtsrat. Ferner entscheidet er über die Zustimmung 
des Aufsichtsrats zur Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2019 (§ 4 Ziffer 5 der Satzung) sowie über Än-
derungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen. 


Mitglieder des Prüfungsausschusses sind derzeit Dr. 
Kurt Bock (Vorsitzender), Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert 
Reithofer, Manfred Schoch, Stefan Quandt und Stefan 
Schmid. Bis zum 14. Mai 2020 gehörte Dr. Karl-Ludwig 
Kley dem Prüfungsausschuss als Vorsitzender an. 


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses unabhängig und kein ehemaliges 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Er verfügt über be-
sondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwen-
dung von Rechnungslegungsgrundsätzen und intern-
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en Kontrollverfahren und ist mit der Abschlussprüfung 
vertraut. Er erfüllt zugleich die Anforderungen an einen 
Finanzexperten im Sinne der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 
4 AktG.  


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeig-
nete Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat als 
Vertreter der Aktionäre zu ermitteln und dem Aufsichts-
rat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversamm-
lung vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung des Deut-
schen Corporate Governance Kodex ist der Nominie-
rungsausschuss ausschließlich mit Vertretern der Akti-
onäre besetzt.  


Mitglieder des Nominierungsausschusses sind derzeit 
Dr.-Ing Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer (Vorsitzender), 
Susanne Klatten, Dr. Karl-Ludwig Kley und Stefan 
Quandt. 


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses sind im deutschen Mitbestimmungsgesetz 
vorgesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Auf-
gabe, dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbrei-
ten, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht hat. 
Dem Vermittlungsausschuss gehören gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je 
ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern 
der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an. 


Mitglieder des Vermittlungsausschusses sind derzeit 
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer, Manfred 
Schoch, Stefan Quandt und Stefan Schmid. 


Besetzungsziele des Aufsichtsrats,  
Kompetenzprofil, Diversitätskonzept  


Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.  


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG die 
folgenden, ein Kompetenzprofil einschließenden Be-
setzungsziele verabschiedet. Sie beschreiben zugleich 
das Konzept, mit dem insgesamt eine vielfältige Beset-
zung des Aufsichtsrats angestrebt wird (Diversitäts-
konzept):  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst vier 
Mitglieder angehören, die über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten 
außerhalb Deutschlands verfügen. 


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst sie-
ben Mitglieder angehören, die über vertiefte Kennt-
nisse und Erfahrungen aus dem Unternehmen 


selbst verfügen, jedoch nicht mehr als zwei ehema-
lige Mitglieder des Vorstands.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der Anteilseig-
ner möglichst drei Unternehmer oder Persönlichkei-
ten angehören, die bereits Erfahrung in der Führung 
oder Überwachung eines anderen mittelgroßen oder 
großen Unternehmens erworben haben.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Forschung angehören, die Erfahrung in Branchen 
erworben haben, die für die BMW Group bedeutsam 
sind, wie zum Beispiel Chemie, Energieversorgung, 
Informationstechnologie. Jedes Aufsichtsratsmit-
glied soll über Sachverstand auf mindestens einem 
unternehmensrelevanten Themenfeld verfügen wie 
zum Beispiel Mobilität, Kundenbedürfnisse, Compli-
ance, Human Resources, Digitalisierung, Künstliche 
Intelligenz, Ressourcen und Nachhaltigkeit. 


‒ Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner Ge-
samtheit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf Vielfalt 
(Diversität) geachtet werden. Bei der Vorbereitung 
von Besetzungsvorschlägen soll im Einzelfall gewür-
digt werden, inwiefern unterschiedliche, sich gegen-
seitig ergänzende fachliche Profile, Berufs- und Le-
benserfahrungen, auch im internationalen Bereich, 
und eine angemessene Vertretung beider Ge-
schlechter im Gremium der Aufsichtsratsarbeit zu-
gutekommen. Die Berücksichtigung von Frauen bei 
der Besetzung des Aufsichtsrats liegt in der Verant-
wortung aller Vorschlags- und Wahlberechtigten.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen mindestens sechs unab-
hängige Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner im 
Sinne von Empfehlung C.7 des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex (Fassung vom 16. Dezem-
ber 2019) angehören. 


‒ Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses sowie der Vorsitzende des 
Personalausschusses sollen unabhängig von der 
Gesellschaft und vom Vorstand sein. 


‒ Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats sol-
len über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.  


‒ Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, die 
eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe bei we-
sentlichen Wettbewerbern des Unternehmens aus-
übt. Die Aufsichtsratsmitglieder werden sich unter 
Beachtung des geltenden Rechts darüber hinaus 
dafür einsetzen, dass keine Persönlichkeiten zur 
Wahl vorgeschlagen werden, die aufgrund ihrer 
sonstigen Tätigkeiten und Funktionen außerhalb der 
BMW Group, insbesondere Beratungstätigkeiten o-
der Organfunktionen bei Kunden, Lieferanten, 
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Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern, vo-
raussichtlich nicht nur vorübergehend in einen we-
sentlichen Interessenkonflikt geraten werden.  


‒ Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Regel-
fall eine Altersgrenze von 70 Jahren berücksichtigt 
werden. Einzelfallausnahmen sollen bis zum Ablauf 
der ordentlichen Hauptversammlung nach Vollen-
dung des 73. Lebensjahres zur Erfüllung gesetzli-
cher Erfordernisse oder zur Unterstützung einer ge-
ordneten Nachfolgeplanung bei Schlüsselfunktio-
nen oder -qualifikationen zulässig sein.  


‒ Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat im 
Regelfall insgesamt nicht länger angehören als bis 
zur Beendigung der ordentlichen Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das 11. Geschäfts-
jahr nach dem Beginn der ersten Amtszeit be-
schließt. Von dieser Regel ausgenommen sind na-
türliche Personen, die direkt oder indirekt an der Ge-
sellschaft wesentlich beteiligt sind. Darüber hinaus 
kann im Unternehmensinteresse von der Regel-
grenze abgewichen werden, zum Beispiel um ein 
anderes Besetzungsziel zu fördern, insbesondere 
Vielfalt der Geschlechter, der fachlichen Profile, Be-
rufs- und Lebenserfahrungen. 


Der Aufsichtsrat hat für die obigen Besetzungsziele ei-
nen Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2021 zugrunde 
gelegt. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats 
berücksichtigt die Besetzungsziele bereits bei der Aus-
wahl möglicher Kandidaten (m/w) als Vertreter der An-
teilseigner. Damit wird eine vielfältige Besetzung des 
Aufsichtsrats ermöglicht und sichergestellt, dass der 
Aufsichtsrat so zusammengesetzt ist, dass seine Mit-
glieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Wahlvor-
schläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung 
sollen die Besetzungsziele, soweit sie Aufsichtsrats-
mitglieder der Anteilseigner betreffen, in der Weise be-
rücksichtigen, dass eine Umsetzung der Besetzungs-
ziele und ein Ausfüllen des Kompetenzprofils für den 
Aufsichtsrat insgesamt durch entsprechende Wahlbe-
schlüsse der Hauptversammlung angestrebt wird. Die 
Hauptversammlung ist jedoch an Wahlvorschläge nicht 
gebunden. Auch die Wahlfreiheit der Arbeitnehmer bei 
der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer 
ist geschützt. Im Verfahren nach dem Mitbestim-
mungsgesetz zur Wahl von Arbeitnehmervertretern hat 
der Aufsichtsrat kein Vorschlagsrecht. Die Besetzungs-
ziele, die sich der Aufsichtsrat gibt, verstehen sich da-
her nicht als Vorgaben an die Wahlberechtigten oder 
Beschränkungen ihrer Wahlfreiheit. 


Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats  
zum 31. Dezember 2020 


Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum 31. De-
zember 2020 entspricht nach Selbsteinschätzung des 
Aufsichtsrats den oben genannten Besetzungszielen 
und füllt das Kompetenzprofil aus. Um einen Abgleich 
mit den Besetzungszielen und dem Kompetenzprofil 
zu erleichtern, enthält dieses Dokument ab Seite 13 
eine Übersicht zu Mitgliedern des Aufsichtsrats im Ge-
schäftsjahr 2020. Angaben zu den ausgeübten Beru-
fen und Mandaten in anderen gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländi-
schen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
sowie zur Dauer der Zugehörigkeit sind dort ebenfalls 
zu finden.  


Daraus wird ersichtlich, dass der Aufsichtsrat der BMW 
AG sehr vielfältig besetzt ist: Über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten au-
ßerhalb Deutschlands verfügen deutlich mehr als die 
angestrebten vier Mitglieder des Aufsichtsrats. Ver-
tiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unterneh-
men bringen sieben Arbeitnehmervertreter sowie der 
Aufsichtsratsvorsitzende in die Aufsichtsratsarbeit ein. 
Dem Aufsichtsrat gehört lediglich ein früheres Mitglied 
des Vorstands an. Erfahren in der Führung eines ande-
ren Unternehmens sind mindestens vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören auch drei Un-
ternehmer an. Erfahrung in der Überwachung eines an-
deren mittelgroßen oder großen Unternehmens hat ein 
großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, darunter auch 
Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren verfügen mehr 
als drei Mitglieder des Aufsichtsrats über Erfahrung 
und Sachverstand auf einem der vom Aufsichtsrat als 
besonders zukunftsrelevant eingestuften Gebiete wie 
Kundenbedürfnisse, Mobilität, Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz, Ressourcen und Nachhaltigkeit 
sowie Informationstechnologie.  


Bei der Überprüfung ihrer Unabhängigkeit hat sich die 
Anteilseignerseite am Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 
orientiert. Bei der Beurteilung, ob ein wesentlicher und 
nicht nur vorübergehender Interessenkonflikt gegeben 
ist, ist daher insbesondere zu berücksichtigen, ob das 
Aufsichtsratsmitglied selbst oder ein naher Familienan-
gehöriger des Aufsichtsratsmitglieds in den zwei Jah-
ren vor der Ernennung Mitglied des Vorstands der Ge-
sellschaft war, aktuell oder in dem Jahr bis zu seiner Er-
nennung direkt oder als Gesellschafter oder in verant-
wortlicher Funktion eines konzernfremden Unterneh-
mens eine wesentliche geschäftliche Beziehung mit 
der Gesellschaft oder einem von dieser abhängigen 
Unternehmen unterhält oder unterhalten hat (z.B. als 
Kunde, Lieferant, Kreditgeber oder Berater), ein naher 
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Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds ist oder 
dem Aufsichtsrat seit mehr als 12 Jahren angehört.  


Im Ergebnis stuft die Anteilseignerseite mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder als unabhängig ein. Zum Stich-
tag sind dies: Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer, 
Dr. Kurt Bock, Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger, Anke Schä-
ferkordt, Simone Menne und Dr. Vishal Sikka.  


Mindestens vier Mitglieder erfüllen die Anforderungen 
an einen Finanzexperten. Dies sind: Dr. Kurt Bock, Dr. 
Karl-Ludwig Kley, Anke Schäferkordt und Simone 
Menne. Darüber hinaus verfügt auch der Vertreter der 
leitenden Angestellten Dr. Thomas Wittig über beson-
deren Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungsle-
gung. 


Zum Stichtag gehören dem Aufsichtsrat sieben Frauen 
an (35 %), darunter drei Vertreterinnen der Anteilseig-
ner und vier Vertreterinnen der Arbeitnehmer. Dem 
Aufsichtsrat gehören insgesamt 13 Männer an (65%), 
darunter sieben Vertreter der Anteilseigner und sechs 
Vertreter der Arbeitnehmer. Die Gesellschaft erfüllt so-
mit die für sie seit dem 1. Januar 2016 in Deutschland 
geltende gesetzliche Geschlechterquote von mindes-
tens 30% sowohl unter den Vertretern der Anteilseig-
ner als auch unter den Vertretern der Arbeitnehmer.  
Kein Aufsichtsratsmitglied hatte zum 31.12.2020 die 
Regelaltersgrenze von 70 Jahren erreicht. 


AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG 


Die Aktionäre der BMW AG nehmen ihre Kontroll- und 
Mitbestimmungsrechte in der Hauptversammlung 
wahr. 


Die Hauptversammlung entscheidet insbesondere 
über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlas-
tung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats, die Bestellung des Abschlussprüfers, Satzungs-
änderungen sowie bestimmte Kapitalmaßnahmen und 
wählt Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat. 


Darüber hinaus wird der Hauptversammlung bei we-
sentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle vier 
Jahre, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglie-
der und der Aufsichtsratsmitglieder zur Billigung vorge-
legt. Dies ist für die ordentliche Hauptversammlung 
2021 vorgesehen. 


Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung entweder selbst, durch einen Bevollmäch-
tigten oder durch einen von der BMW AG benannten 
Stimmrechtsvertreter ausüben. Das Stimmrecht kann 
auch per Briefwahl ausgeübt werden.  


Die ordentliche Hauptversammlung 2020 wurde auf-
grund der Covid-19 Pandemie erstmals als virtuelle 
Hauptversammlung durchgeführt, d.h. ohne physische 
Präsenz von Aktionären und Aktionärsvertretern, mit 


Ausnahme der an die Weisungen der Aktionäre gebun-
denen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Die Ge-
sellschaft hat den Aktionären die Ausübung des 
Stimmrechts in diesem Fall durch Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie im Wege 
der Briefwahl (sowohl papierhaft als auch online) er-
möglicht. 


LINKSAMMLUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 
DER ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENS-
FÜHRUNG 


 


Aktuelle und frühere Entsprechenserklärungen: 


www.bmwgroup.com/entsprechenserklaerung 


Lebensläufe der Mitglieder des Vorstands 
und des Aufsichtsrats der BMW AG: 


www.bmwgroup.com/CV-Vorstand 


Die Geschäftsordnung des Vorstands der 
BMW AG: 


www.bmwgroup.com/GO-VS 


Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der 
BMW AG:  


www.bmwgroup.com/GO-AR 


Bericht des Aufsichtsrats über das Ge-
schäftsjahr 2020: 


www.bmwgroup.com/Bericht-AR  



http://www.bmwgroup.com/entsprechenserklaerung

http://www.bmwgroup.com/CV-Vorstand

http://www.bmwgroup.com/GO-VS

http://www.bmwgroup.com/GO-AR

http://www.bmwgroup.com/Bericht-AR
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MITGLIEDER DES VORSTANDS 
Geschäftsjahr 2020 


 


 Oliver Zipse (*1964) 
Vorsitzender  
 


 


 Klaus Fröhlich (*1960) 
Entwicklung (bis 30. Juni 2020) 


Mandate 
 E.ON SE 
 


 


 Ilka Horstmeier (*1969) 
Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin 


 


 Dr. Milan Nedeljković (*1969) 
Produktion 


Mandate 
 BMW (South Africa) (Pty) Ltd.♦, Vorsitzender  
 BMW Motoren GmbH♦, Vorsitzender  
 


 


 Pieter Nota (*1964) 
Kunde, Marken, Vertrieb 


Mandate 
 Rolls-Royce Motor Cars Limited♦, Vorsitzender 
 


 


 Dr. Nicolas Peter (*1962) 
Finanzen 


Mandate 
 BMW Brilliance Automotive Ltd.♦, stellv. Vorsitzender 
 


 


 Frank Weber (*1966) 
Entwicklung (seit 1. Juli 2020) 
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 Dr.-Ing. Andreas Wendt (*1958) 
Einkauf und Lieferantennetzwerk 


 
Chefjustiziar: 
Dr. Andreas Liepe 


  
♦__ nicht börsennotiert 


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
 Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 


  







  


 


Seite 13 von 20 


MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS 
Geschäftsjahr 2020 


 


  Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer (*1956) 
Mitglied seit 2015, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Siemens Aktiengesellschaft Mobilität, Technologien, Kundenbedürf-


nisse 


       


 Henkel Management AG (seit 22. Juni 2020) 
 Henkel AG & Co. KGaA 


(Gesellschafterausschuss) 
 


 


  Manfred Schoch1 (*1955) 
Mitglied seit 1988, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Euro- und Gesamtbetriebsrats 
Dipl. Wirtschaftsingenieur 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources, Kundenbedürfnisse 


   
 


 


  Stefan Quandt (*1966) 
Mitglied seit 1997, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Unternehmer 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 DELTON Health AG♦, Vorsitzender Energieversorgung, Digitale Sicherheit, 


Logistik 


     


 DELTON Technology SE♦, Vorsitzender 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH♦  


(seit 24. Juni 2019) 
 AQTON SE♦, Vorsitzender  
 Entrust Corp.♦  
   
Anmerkung: Herr Stefan Quandt hält sämtliche Anteile an der DELTON Health AG, der DELTON Technology SE und an 
der AQTON SE. An der Entrust Datacard Corp. hält Herr Stefan Quandt eine Mehrheitsbeteiligung. 
 


 


  Stefan Schmid1 (*1965) 
Mitglied seit 2007, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Betriebsrats Dingolfing 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources, Chemie 


   
 


 


  Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951) 
Mitglied seit 2008, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE und  
der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 E.ON SE, Vorsitzender Mobilität, Energieversorgung,  


Kapitalmarkt 


     


 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, 
Vorsitzender 
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  Christiane Benner2 (*1968) 
Mitglied seit 2014, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Zweite Vorsitzende der IG Metall 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Continental AG, stellv. Vorsitzende Mobilität, Digitalisierung,  


Change Management 


     


  
  
 


 


  Dr. rer. pol. Kurt Bock (*1958) 
Mitglied seit 2018, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der BASF SE (seit 18. Juni 2020) 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 BASF SE; Vorsitzender Chemie, IT, Nachhaltigkeit, Kapitalmarkt 


       
 FUCHS PETROLUB SE, Vorsitzender 


 Fresenius Management SE♦  (bis 30. Juni 
2020)   


 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München  
(bis 29. April 2020) 


 
 


 


  Verena zu Dohna-Jaeger2 (*1975) 
Mitglied seit 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Leiterin des Ressorts Betriebsverfassung und Mitbestimmungspolitik beim Vorstand der IG 
Metall / (Syndikus-)Rechtsanwältin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 ABB AG Mobilität, Human Resources, Compliance 


    


 


  Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (*1960) 
Mitglied seit 2017, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 
Aufsichtsrat 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Deutsche Post AG (seit 15. Mai 2019) Mobilität, Digitalisierung, Compliance, 


Technologien, Nachhaltigkeit  


     


 Fresenius Management SE♦ (seit 1. Juli 2020) 
 ZF Friedrichshafen AG♦ (seit 1. Januar 2021) 
 


 


  Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Reinhard Hüttl (*1957) 
Mitglied seit 2008, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 
Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer der EUREF Energy Innovation GmbH 
Universitätsprofessor 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Wissenschaft, Ressourcen, Nachhaltigkeit 


   
 


 


  Susanne Klatten (*1962) 
Mitglied seit 1997, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Unternehmerin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 SGL Carbon SE, Vorsitzende Zukunftstechnologien, 


Werkstofftechnologien,  
Human Resources 


     


 ALTANA AG♦, stellv. Vorsitzende 
 UnternehmerTUM GmbH♦, Vorsitzende 
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  Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952) 
Mitglied bis 14. Mai 2020 
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach Gesellschaft  
zum Studium der öffentlichen Meinung mbH 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Infineon Technologies AG Kundenbedürfnisse,  


Finanzdienstleistungen 


   


 Nestlé Deutschland AG♦ 
 Robert Bosch GmbH♦ 
  
 


 


  Horst Lischka2 (*1963) 
Mitglied seit 2009, im Amt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 
Sekretär beim Vorstand der IG Metall 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 KraussMaffei Group GmbH♦ Mobilität, Human Resources 


   
 MAN Truck & Bus SE♦  
 München Klinik gGmbH (bis 15. Mai 2020) ♦  
 


 


  Willibald Löw1 (*1956) 
Mitglied seit 1999, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


 


  Simone Menne (*1960) 
Mitglied seit 2015, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 
Aufsichtsrätin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Deutsche Post AG Mobilität, IT, Kapitalmarkt 


       
 Henkel AG & Co. KGaA (seit 17. Juni 2020) 
 Springer Nature AG & Co KGaA♦  


(bis 3. März 2020) 
 Johnson Controls International plc 
 Russell Reynolds Associates Inc.♦  


(seit 19. Januar 2019)  
 


 


  Dr. Dominique Mohabeer1 (*1963) 
Mitglied seit 2012, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Mitglied des Betriebsrats Standort München 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Digitalisierung, IT, Human Resources 


   
 


 


  Brigitte Rödig1 (*1963) 
Mitglied seit 2013, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Mitglied des Betriebsrats Standort Dingolfing 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 
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  Anke Schäferkordt (*1962) 
Mitglied seit 14. Mai 2020, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 
Aufsichtsrätin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 BASF SE Kommunikation, Medien 


       
 Serviceplan Group Management SE♦ 
 Wayfair Inc. 
 


 


  Dr. Vishal Sikka (*1967) 
Mitglied seit 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
CEO & Founder, Vianai Systems, Inc. 
 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 Oracle Corporation Digitalisierung, Künstliche Intelligenz,  


IT, Business Transformation 


     


  
  
 


 


  Dr. Thomas Wittig3 (*1960) 
Mitglied seit 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Leiter Finanzdienstleistungen 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
 BMW Bank GmbH♦, Vorsitzender Finanzdienstleistungen 


       
 BMW Automotive Finance (China) Co. Ltd.♦, 


Vorsitzender 
 


 


  Werner Zierer1 (*1959) 
Mitglied seit 2001, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


  


1_ Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind 
2_ Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind 
3_ Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind 


  
♦_ nicht börsennotiert 


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
 Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 


  


 Internationale Erfahrung oder besonderer Sachverstand in einem oder mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 


 Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unternehmen 


 Unternehmer oder Persönlichkeiten mit Erfahrung in der Führung/Überwachung eines anderen Unternehmens (Anteilseignervertreter) 


 Finanzexperten 


 Unabhängiger Vertreter der Anteilseigner nach der Selbsteinschätzung der Anteilseignervertreter 
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GREMIEN DES AUFSICHTSRATS UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG IM ÜBERBLICK 


Wesentliche Aufgaben, Grundlage 


 


Mitglieder 


PRÄSIDIUM 


  


 Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich  
eines Ausschusses fallen 


 Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley 


PERSONALAUSSCHUSS 


  


 Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung von Vor-
standsmitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems 
für den Vorstand 


 Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festsetzungen des 
Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern des Vorstands 


 Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere zur 
Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, sowie über die Zustimmung 
zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäften (zum 
Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder) 


 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  
Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley 


PRÜFUNGSAUSSCHUSS 


  


 Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystem sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang 
mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG 


 Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der 
vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen 


 Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, Erteilung 
(Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, Bestimmung von ergänzenden Prü-
fungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer 


 Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss 
 Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung 
 Vorbereitung der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den Aufsichtsrat, Vorbereitung 


der Prüferauswahl für die nichtfinanzielle Berichterstattung und Erteilung des Prüfungsauftrags 
 Überwachung des Revisionssystems und der Compliance sowie Prüfung und Überwachung etwaiger 


Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern 
zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Aufsichtsrat 


 Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 
 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 
 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  


Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Kurt Bock1, 2 


Norbert Reithofer 
Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 


NOMINIERUNGSAUSSCHUSS 


  


 Ermittlung geeigneter Kandidaten (m / w) für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der Aktionäre, 
die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorgeschlagen werden 
sollen 


 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  
Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Susanne Klatten 
Karl-Ludwig Kley 
Stefan Quandt 
(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex ist der Nominierungsausschuss ausschließlich mit Vertre-
tern der Aktionäre besetzt.) 


VERMITTLUNGSAUSSCHUSS 


  


 Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds nicht 
die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats erreicht hat 


 Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


 Norbert Reithofer 
Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 
(Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gehören dem  
Vermittlungsausschuss der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je ein von den Vertretern 
der Aktionäre und den Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes 
Mitglied an.) 


1 Vorsitz 
  


2 (Unabhängiger) Finanzexperte im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG, C.10, D.4 DCGK    
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ANGABEN NACH DEM TEILHABEGESETZ 
Ziele für den Frauenanteil im Vorstand und die Frauenanteile auf den Führungsebenen I und II


In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und 
im öffentlichen Dienst verabschiedet (Teilhabegesetz).  


Danach ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft verpflich-
tet, eine Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand so-
wie eine Frist zur Erreichung dieses Ziels festzulegen. 
Gleiches gilt für den Frauenanteil in den beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands. Als Zielgröße 
für den Frauenanteil im Vorstand für die Zeit vom 1. Ja-
nuar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 hat der Auf-
sichtsrat der Gesellschaft festgelegt, dass dem Vor-
stand weiterhin mindestens eine Frau angehören soll. 
Diese Anforderung wird nach wie vor erfüllt. Zum 31. 
Dezember 2020 gehörte dem Vorstand eine Frau an 
(14,2%). Der Aufsichtsrat hält es für wünschenswert, 
den Vorstand auch mit einem höheren Frauenanteil zu 
besetzen, und unterstützt die Aktivitäten des Vor-
stands, dafür den Frauenanteil auch auf den höchsten 
Führungsebenen im Unternehmen weiter zu steigern. 
Als Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand für die 
Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025 
hat der Aufsichtsrat festgelegt, dass dem Vorstand wei-
terhin mindestens eine Frau angehören soll.  


Für die ersten beiden Führungsebenen unterhalb des 
Vorstands hat der Vorstand für die Zielerreichungsfrist 
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 ei-
nen Zielkorridor von 10,2 bis 12,0% für die Führungs-
ebene I und einen Zielkorridor von 8 bis 10% für die 
Führungsebene II festgelegt. Zum 31. Dezember 2020 
wurde dieses Ziel für die Führungsebene II mit einem 
Frauenanteil von 8,2% erreicht. Bei der Führungs-
ebene I lag der Anteil weiblicher Führungskräfte zum 
31. Dezember 2020 mit 9,6% leicht unter dem Ziel. Die 
Abweichung zur Zielerreichung beträgt in absoluten 
Zahlen eine Frau. Bei der ersten Führungsebene unter-
halb des Vorstands handelt es sich um eine sehr kleine 
Gruppe. Im Jahr 2020 ergab sich bei acht Funktionen 
die Möglichkeit, neue Führungskräfte auf der Füh-
rungsebene I einzusetzen. Davon wurden 25% mit 
Frauen besetzt. Für die übrigen Positionen konnte we-
der intern noch extern eine geeignete Kandidatin iden-
tifiziert werden. Es wird weiterhin angestrebt, Kandida-
tinnen und Kandidaten aus dem eigenen Haus für die 
oberen Führungsebenen aufzubauen. Im Rahmen des 
Prozesses zur internen Nachfolgeplanung werden für 
Potentialkandidatinnen die sinnvollen Zielfunktionen 
auf der nächsthöheren Ebene regelmäßig überprüft 
und diskutiert. 


Für die nächste Zielerreichungsfrist vom 01.01.2021 
bis 31.12.2025 hat sich der Vorstand für die Führungs-
ebenen I und II einen Korridor von 10 – 15% zum Ziel 
gesetzt.  


Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene 
aus und basiert auf einer durchgängigen Systematik 
der Funktionsbewertung nach Mercer. 


Nähere Informationen zum Thema Mitarbeitervielfalt in 
der BMW Group finden sich im Integrierten Bericht im 
Kapitel Mitarbeitervielfalt.
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ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN, 
DIE ÜBER DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUS 
ANGEWANDT WERDEN
Kernwerte und Handlungsprinzipien  


Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Aufsichts-
rat und Mitarbeiter ihr Handeln an fünf Kernwerten aus, 
in denen die Basis für den Erfolg der BMW Group liegt:  


Verantwortung  


Wir treffen konsequente Entscheidungen und stehen 
persönlich dafür ein. Dies eröffnet Freiräume für unter-
nehmerisches Handeln.  


Wertschätzung  


Wir hinterfragen uns selbst und zeigen gegenseitigen 
Respekt, Klarheit im Feedback und die Anerkennung 
von Leistung.  


Transparenz  


Wir beschönigen nicht und zeigen Widersprüche kon-
struktiv auf. Wir handeln integer.  


Vertrauen  


Wir verlassen uns aufeinander. Nur so sind wir schnell 
und erreichen unsere Ziele.  


Offenheit  


Wir denken in Chancen und sind mutig für Veränderun-
gen. Wir wachsen an unseren Fehlern.  


Soziale Verantwortung gegenüber den Mitar-
beitern und in der Lieferkette  


Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Unsere Unternehmenskultur verbindet Er-
folgsorientierung mit Weltoffenheit, Vertrauen und 
Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen Verant-
wortung bewusst. Als Leitplanken für den sozial nach-
haltigen Umgang mit den Mitarbeitern und die gene-
relle Sicherstellung sozialer Standards dienen ver-
schiedene international anerkannte Richtlinien. So be-
kennt sich die BMW Group zu den Leitsätzen für mul-
tinationale Unternehmen der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
den Inhalten der ICC Business Charter for Sustainable 
Development und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte. Die Inhalte dieser Richtlinien 
und weitere Informationen hierzu können unter 
www.oecd.org, www.iccwbo.org und www.ohchr.org 
abgerufen werden. Mit Unterzeichnung des UN Global 


Compact durch den Vorstand der BMW Group im Jahr 
2001 und der „Gemeinsamen Erklärung über Men-
schenrechte und Arbeitsbedingungen in der BMW 
Group“, die 2005 durch Vorstand und Arbeitnehmer-
vertretungen verabschiedet und 2010 erneut bestätigt 
wurde, haben wir uns ebenfalls zur weltweiten Einhal-
tung der international anerkannten Menschenrechte 
und der Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization (ILO) verpflichtet. Hierzu gehören insbe-
sondere die freie Wahl der Beschäftigung, das Diskri-
minierungsverbot, die Versammlungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen, das Verbot von Kin-
derarbeit, eine angemessene Bezahlung, gesetzes-
konforme Arbeitszeiten sowie der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Im Jahr 2018 haben wir den BMW 
Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedin-
gungen veröffentlicht, der die „Gemeinsame Erklärung 
über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in der 
BMW Group“ aus dem Jahr 2010 ergänzt. Der Kodex 
beruht auf einem Sorgfaltsprozess, der es uns erlaubt, 
relevante Aspekte zu identifizieren und Maßnahmen 
festzulegen. Er bekräftigt unser Bekenntnis zur Ach-
tung der Menschenrechte und präzisiert, wie die BMW 
Group Menschenrechte fördert und die ILO-Kernar-
beitsnormen in ihrer Geschäftstätigkeit weltweit um-
setzt.  


Die Inhalte des UN Global Compact, die Vorgaben der 
ILO und die UN-Leitprinzipien sowie weitere Informati-
onen zu dem Thema sind unter www.unglobalcom-
pact.org und www.ilo.org zu finden. Die „Gemeinsame 
Erklärung über Menschenrechte und Arbeitsbedin-
gungen in der BMW Group“ und der „BMW Group Ko-
dex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen“ 
sind unter www.bmwgroup.com unter dem Menüpunkt 
„Downloads“ und „Verantwortung“ verfügbar.  


Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Durch zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen wur-
den unsere Mitarbeiter deshalb seit 2005 zu dem 
Thema sensibilisiert und auch zu den neuesten Ent-
wicklungen in diesem Bereich geschult. Für Anfragen 
oder Beschwerden zu Menschenrechtsthemen stehen 
unseren Mitarbeitern die Helpline Compliance Contact 
sowie die BMW Group SpeakUP Line zur Verfügung, 
um Meldungen anonym und vertraulich anzubringen. 
Die Hinweise und Fragen werden durch ein Human 
Rights Response Team bearbeitet, welches unter fall-
spezifischer Einbeziehung von Stakeholdern und 
Fachabteilungen die notwendigen Maßnahmen er-
greift. Für anonyme Mitteilungen externer Dritter steht 



http://www.oecd.org/

http://www.iccwbo.org/

http://www.ohchr.org/

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.ilo.org/

http://www.bmwgroup.com/
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außerdem der BMW Group Compliance Contact als 
Hinweisgebersystem zur Verfügung. 


Seit 2016 sind Menschenrechte integraler Bestandteil 
des weltweiten BMW Group Compliance Management 
Systems. Dies ist ein weiterer Schritt zur konsequenten 
Umsetzung der UN -Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. Weitere Informationen zur sozialen 
Verantwortung und zum Gesundheitsschutz gegen-
über Mitarbeitern sowie der Sicherheit am Arbeitsplatz 
finden sich im Kapitel Personal des Integrierten Kon-
zernberichts 2020  


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann wir-
ken, wenn es die gesamte Wertschöpfungskette um-
fasst. Daher stellt die BMW Group nicht nur höchste 
Anforderungen an sich selbst, sondern fordert ökologi-
sche und soziale Standards auch von ihren Lieferanten 
und Partnern und arbeitet kontinuierlich daran, ihre Pro-
zesse, Maßnahmen und Aktivitäten zu verbessern. 
Sukzessive verpflichten wir zum Beispiel unsere Händ-
ler und Importeure vertraglich zur Einhaltung ökologi-
scher und sozialer Standards. Des Weiteren sind zur In-
tegration von Nachhaltigkeitsaspekten in den 


Beschaffungsprozess basierend auf dem BMW Group 
Nachhaltigkeitsstandard entsprechende Kriterien 
durchgängig in unseren Anfrageunterlagen, im bran-
chenweiten OEM Nachhaltigkeitsfragebogen, in den 
Einkaufsbedingungen sowie in der Lieferantenbewer-
tung verankert. Die BMW Group erwartet, dass ihre Zu-
lieferer die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der 
BMW Group wiederum auch bei ihren Unterlieferanten 
sicherstellen. Eine stichprobenhafte Überprüfung von 
Lieferantenstandorten erfolgt mittels Nachhaltigkeits-
audits und -Assessments. Für Meldungen von Nach-
haltigkeitsverstößen in unseren Lieferketten wurde im 
Jahr 2017 der Human Rights Contact Supply Chain 
eingerichtet.  


Die Einkaufsbedingungen sowie weitere Informationen 
zum Thema Einkauf sind auf der BMW Group Website 
abrufbar unter: www.bmwgroup.com/de/verantwor-
tung/lieferanten-management.html  


Darüber hinaus pflegen wir mit allen unseren Lieferan-
ten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und för-
dern Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.
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Corporate Governance, das Handeln nach den Prin-
zipien verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wert-
schöpfung orientierter Unternehmensführung, ist für 
die BMW Group ein umfassender Anspruch, der alle 
Bereiche des Unternehmens einbezieht. Transparente 
Berichterstattung und Unternehmenskommunikation, 
eine an den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete 
Unternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sowohl von Vorstand und Aufsichtsrat als 
auch der Mit arbeiter untereinander sowie die Einhal-
tung geltenden Rechts sind wesentliche Eckpfeiler 
der Unternehmenskultur.  Vorstand und Aufsichts-
rat berichten in dieser Erklärung gemäß §§ 289 f, 
315 d HGB und Ziffer 3.10 Deutscher  Corporate 
Governance Kodex (DCGK) über wichtige Aspekte 
der Unternehmensführung.


Grundlegendes zur Unternehmensverfassung
Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und 
ihre Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine 
Aktien gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit 
Sitz in München. Sie hat drei Organe: Hauptversamm-
lung, Aufsichtsrat und Vorstand. Deren Aufgaben 
und Befugnisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz 
und der Satzung der BMW AG. Die Aktionäre als die 
Eigentümer des Unternehmens üben ihre Rechte in 
der Haupt versammlung aus. Die Hauptversammlung 
entscheidet ins besondere über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung 
des Abschlussprüfers, Satzungsänderungen  sowie 
bestimmte Kapitalmaßnahmen und wählt Ver treter 
der Aktionäre in den Aufsichtsrat. Der Vorstand leitet 
das Unternehmen in eigener Ver antwortung.  Dabei 
wird er vom Aufsichtsrat überwacht und beraten. Der 
Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und 
kann sie – falls ein wichtiger Grund vorliegt –  jederzeit 
abberufen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat 
und berichtet ihm regelmäßig, zeitnah und umfassend 
entsprechend den Grundsätzen  einer gewissenhaf-
ten und getreuen Rechenschaft nach Maßgabe des 
Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest gelegten 
Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für  bestimmte, 
wichtige Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, Maßnahmen 
der Geschäftsführung zu ergreifen.


Das enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch 
als duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) 
bezeichnet.


ERKLÄRUNG ZUR 
UNTERNEHMENS-
FÜHRUNG, 
 CORPORATE 
GOVERNANCE
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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats  
der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
zu den Empfehlungen der „Regierungskommis-
sion Deutscher Corporate Governance Kodex“ 
gemäß § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären zu den 
Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“:


1. Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezem-
ber 2016 hat die BMW AG sämtlichen am 
12 2015 im Bundesanzeiger amtlich bekannt 
gemachten Empfehlungen (Kodexfassung vom 
5 2015) entsprochen, wie angekündigt mit 
Ausnahme der Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6. 


2. Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 
24 2017 im Bundesanzeiger amtlich bekannt 
gemachten Empfehlungen (Kodexfassung vom 
7 2017) entsprechen, mit Ausnahme der 
Ziffer 4.2.3 Satz 9 und der Ziffer 4.2.5 Satz 5 
und Satz 6.


3. Gemäß Ziffer 4.2.3 Satz 9 des Kodex sollen die 
Erfolgsziele oder Vergleichsparameter für die 
variablen Vergütungsteile nicht nachträglich 
geän dert werden. Die Gesellschaft bekennt sich 
weiter hin zu diesem Grundsatz, plant jedoch 
für die Zukunft eine einmalige Abweichung zur 
Umsetzung eines neuen Systems der Vorstands-
vergütung bereits ab Geschäftsjahr 2018:  
Um das neue Vergütungssystem ab dem kom-
menden Geschäftsjahr und nicht erst 2020 
umsetzen zu können, ist beabsichtigt, die bisher 
für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 festge-
legten Ziele für die variablen Vergütungsteile 
für diese Geschäftsjahre aufzuheben und für 
Geschäfts jahre ab 2018 durch die Zielsystematik 
des neuen Vergütungssystems zu ersetzen. 


München, im Dezember 2017


Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft


Für den Aufsichtsrat Für den Vorstand


Norbert Reithofer Vorsitzender


Vorsitzender


4. Gemäß Ziffer 4.2.5 Satz 5 und Satz 6 des Kodex 
sollen im Vergütungsbericht bestimmte Informa-
tionen zur Vorstandsvergütung in vorgegebenen 
Mustertabellen angegeben werden. Von diesen 
Empfehlungen wurde und wird abgewichen, weil 
Zweifel bestehen, ob die zusätzliche Verwendung 
der Mustertabellen – zumal beim Übergang von 
einem Vergütungssystem auf ein neues – die vom 
Unternehmen unter Beachtung der Anforderun-
gen der Rechnungslegung angestrebte Übersicht-
lichkeit und Allgemeinverständlichkeit des 
Vergütungsberichts (vgl. Ziffer 4.2.5 Satz 3 des 
Kodex) fördert.
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 MITGLIEDER DES 
 VORSTANDS


Harald Krüger (*1965)


Vorsitzender


Milagros Caiña Carreiro-Andree (*1962)


Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin


Markus Duesmann (*1969)


Einkauf und Lieferantennetzwerk


Klaus Fröhlich (*1960)


Entwicklung
Mandate


 HERE International B. V. (bis 28. Februar 2018)


Pieter Nota (*1964)


Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW Group 
(seit 1. Januar 2018)


Dr. Nicolas Peter (*1962)


Finanzen
Mandate


 BMW Brilliance Automotive Ltd.  
(stellv. Vorsitzender)


Dr. Ian Robertson (HonDSc) (*1958)


Vertrieb und Marke BMW, 
Aftersales BMW Group 
(bis 31. Dezember 2017)
Mandate


 
bis 19. Oktober 2017)


 Weybourne Group Limited
 Weybourne Investments Holdings  


(bis 19. Oktober 2017)
 Weybourne Management Limited


Peter Schwarzenbauer (*1959)


MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Kundenerlebnis 
und Digital Business Innovation BMW Group
Mandate


 Scout24 AG (seit 8. Juni 2017)
 Rolls-Royce Motor Cars Limited (Vorsitzender)


Oliver Zipse (*1964)


Produktion 
Mandate


 BMW (South Africa) (Pty) Ltd. (Vorsitzender)
 BMW Motoren GmbH (Vorsitzender)


Chefjustiziar:
Dr. Jürgen Reul


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen
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MITGLIEDER DES 
 AUFSICHTSRATS


(*1956)


Mitglied seit 2015
Vorsitzender
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG
Mandate


 Siemens Aktiengesellschaft
 Henkel AG & Co. KGaA (Gesellschafterausschuss)


1 (*1955)


Mitglied seit 1988
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Euro- und des Gesamtbetriebsrats
Dipl.-Wirtschaftsingenieur


Stefan Quandt (*1966)


Mitglied seit 1997
stellv. Vorsitzender
Unternehmer
Mandate


 DELTON AG (Vorsitzender)
 AQTON SE (Vorsitzender)
 Entrust Datacard Corp.


1 (*1965)


Mitglied seit 2007
stellv. Vorsitzender


Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951)


Mitglied seit 2008
stellv. Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE  
und der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
Mandate


 E.ON SE (Vorsitzender)
 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 


(Vorsitzender, seit 25. September 2017)
 Verizon Communications Inc. (bis 3. Mai 2018) 


2 (*1968)


Mitglied seit 2014
Zweite Vorsitzende der IG Metall


Franz Haniel (*1955)


Mitglied seit 2004
Unternehmer
Mandate


 DELTON AG (stellv. Vorsitzender)
 Franz Haniel & Cie. GmbH (Vorsitzender)
 Heraeus Holding GmbH
 TBG Limited


3 (*1968)


Mitglied seit 2017
Bereichsleiter Einkauf Indirekte Güter  


Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (*1960)


Mitglied seit 11. Mai 2017
Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG
Mandate


 thyssenkrupp Elevator AG (Vorsitzender)
 thyssenkrupp Steel Europe AG (Vorsitzender)
 thyssenkrupp (China) Ltd. (Vorsitzender)


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind


 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen
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(*1949)


Mitglied seit 2009
ehem. Chairman und Chief Executive Officer der
Deere & Company 
Mandate


 General Electric Company (bis 8. Oktober 2017)


2 (*1963)


Mitglied seit 2009
1. Bevollmächtigter der IG Metall München
Mandate


 MAN Truck & Bus AG
 Städtisches Klinikum München GmbH


1 (*1956)


Mitglied seit 1999
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut


Simone Menne (*1960)


Mitglied seit 2015
ehem. Mitglied der Unternehmensleitung der 
Boehringer Ingelheim Gruppe
Mandate


 Deutsche Post AG


(*1957)


Mitglied seit 2008
Vorsitzender des Vorstands  
des Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ
Universitätsprofessor


 
Henning Kagermann (*1947)


Mitglied von 2010 bis 11. Mai 2017
Präsident acatech – Deutsche Akademie der


Mandate


 Deutsche Bank AG
 Deutsche Post AG
 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 


Aktiengesellschaft in München


Susanne Klatten (*1962)


Mitglied seit 1997
Unternehmerin
Mandate


 ALTANA AG (stellv. Vorsitzende)
 SGL Carbon SE (Vorsitzende)
 UnternehmerTUM GmbH (Vorsitzende)


Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952)


Mitglied seit 2008
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie
Allensbach Gesellschaft zum Studium der


Mandate


 Allianz SE (bis 3. Mai 2017)


 Nestlé Deutschland AG
 Robert Bosch GmbH


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind
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1 (*1963)


Mitglied seit 2012
Mitglied des Betriebsrats Standort München


1 (*1963)


Mitglied seit 2013


2 (*1955)


Mitglied seit 2011
Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern
Mandate


 Schaeffler AG (stellv. Vorsitzender) 
 Siemens Healthcare GmbH (stellv. Vorsitzender)


1 (*1959)


Mitglied seit 2001
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg


 1 Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unte r neh mens sind
 2 Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind
 3 Arbeitnehmervertreter, die leitende  Angestellte des  Unternehmens sind
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ZUSAMMENSETZUNG  
UND ARBEITSWEISE DES 
 VORSTANDS DER  
BMW AG UND SEINER  
AUSSCHÜSSE


Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener 
Verantwortung und im Unternehmensinteresse mit 
dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet 
die Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, der 
Arbeitnehmer und der sonstigen dem Unternehmen 
verbundenen Gruppen (Stakeholder).


Der Vorstand legt die strategische Ausrichtung des 
Unternehmens fest, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab und setzt sie um. Der Vorstand sorgt auch für 
die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und 
der unternehmensinternen Richtlinien. Näheres zur 
Compliance bei der BMW Group findet sich im Kapi-
tel Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
Governance. Der Vorstand trägt auch für ein ange-
messenes Risikomanagement und Risikocontrolling 
im Unternehmen Sorge.


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen 
während ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem 
umfassenden Wettbewerbsverbot. Sie sind dem Unter-
nehmensinteresse verpflichtet und dürfen bei ihren 
Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfol-
gen, insbesondere nicht Geschäftschancen, die dem 
Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Sie dürfen 
Nebentätigkeiten, insbesondere Aufsichtsratsmandate 
außerhalb der BMW Group, nur mit Zustimmung des 
Personalausschusses des Aufsichtsrats übernehmen. 
Jedes Vorstandsmitglied der BMW AG ist verpflich-
tet, Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber 
unverzüglich offenzulegen und die anderen Vor-
standsmitglieder hierüber zu informieren.


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vor-
stands mitglieds informiert der Corporate-Governance- 
Beauftragte das neue Vorstandsmitglied über 
wesentliche Rahmenbedingungen der Amtsführung, 
insbesondere den BMW Group Corporate Governance 
Kodex und persönliche Mitwirkungspflichten im Fall 
von Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder 
der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vor stands 
als Kollegialorgan erfolgt in der Vorstandssitzung, im 
Nachhaltigkeitsboard, im Vorstandsausschuss Opera-
tions sowie im Vorstandsausschuss Führungskräfte.


Dabei definiert die Vorstandssitzung den Strategie- und 
Ressourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen 
zur Strategieumsetzung und Themen mit besonderer 
Bedeutung für die BMW Group. Des Weiteren entschei-
det der Gesamtvorstand markenübergreifend über die 
automobile Produktstrategie und alle Produktprojekte 
im Grundsatzstadium. Bedarfsorientiert und themen-
bezogen können der Vorstand und seine Ausschüsse 
weitere beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Die vom Vorstand verabschiedete Geschäftsordnung 
enthält einen Geschäftsverteilungsplan über die 
 Ressortaufteilung zwischen den einzelnen Mitglie-
dern des Vorstands. Ferner ist der Grundsatz der 
gemeinsamen Verantwortung des Gesamtvorstands 
und seiner Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von 
besonderer Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im 
Übrigen führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm 
zugewiesene Ressort eigenverantwortlich, wobei für 
ressortübergreifende Projekte Einzelfallregelungen 
getroffen werden können. Die Vorstandsmitglieder 
unterrichten den Vorstandsvorsitzenden laufend 
über alle wesentlichen Vorgänge und den Gang der 
Geschäfte in ihren Ressorts. Der Vorstandsvorsitzen-
de koordiniert die ressortbezogenen Vorgänge mit 
den Gesamtzielen und -plänen der Gesellschaft; er 
schaltet die anderen Vorstandsmitglieder ein, soweit 
deren Ressorts betroffen sind.


Im Geschäftsjahr 2017 fasste der Vorstand seine 
Beschlüsse in üblicherweise wöchentlich stattfin-
denden Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden 
des Vorstands einberufen, koordiniert und geleitet 
wurden. 


Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse 
auch außerhalb von Sitzungen gefasst werden, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
rechtzeitig eingeladen sind. Auch abwesende Mit-
glieder können ihre Stimme schriftlich, fernschrift-
lich oder fernmündlich abgeben. Fernmündliche 
Stimmabgaben sind schriftlich zu bestätigen. Über 
Angelegenheiten aus dem Ressort eines nicht 
anwesenden Mitglieds wird – außer in dringenden 
Fällen – nur mit seiner Zustimmung verhandelt und 
beschlossen.


Der Vorstand beschließt, soweit nicht durch Gesetz 
oder Satzung andere Mehrheiten vorgeschrieben sind, 
in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, außerhalb von Sitzungen mit einfacher 
Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 
Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Ein-
stimmigkeit. Eine Sitzung findet nur statt, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.
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Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des 
Vorstandsvorsitzenden wird dieser durch das für das 
Finanzressort zuständige Vorstandsmitglied vertreten.


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden 
unterzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle 
Mitarbeiter.


Die Regelungen zu Sitzungen und Beschlussfassung des 
Gesamtvorstands gelten für Ausschüsse entsprechend.


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder des 
Vorstands werden durch die Tagesordnung und Sitzungs-
protokolle über die Ausschusssitzungen informiert. In 
der Vorstandssitzung werden Ausschuss angelegenheiten 
behandelt, wenn der Ausschuss es für zweckmäßig hält 
oder ein Vorstandsmitglied dies verlangt.


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangele-
genheiten eingerichtet.


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss Operations entscheidet konzernweit über 
automobile Produktprojekte auf Basis der von der 
Vorstandssitzung vorgegebenen strategischen Aus-
richtung und innerhalb des durch die Vorstandssit-
zung festgelegten Entscheidungsrahmens. Mitglieder 
des Vorstandsausschusses Operations sind das für 
das Ressort Entwicklung zuständige Mitglied des 
Vorstands, das zugleich den Vorsitz innehat, das für 
Einkauf und Lieferantennetzwerk zuständige Mit-
glied des Vorstands, das für Produktion zuständige 
Mitglied des Vorstands, das für Vertrieb und Marke 
BMW, Aftersales BMW Group zuständige Mitglied 
des Vorstands (bis 28. Februar 2018) und das für MINI, 
 Rolls-Royce, BMW Motorrad, Kundenerlebnis und 
Digital Business Innovation BMW Group zuständige 
Mitglied des Vorstands (bis 28. Februar 2018). Im Fall 
der Abwesenheit oder Verhinderung des Vorsitzen-
den wird dieser durch das für das Ressort Produktion 
zuständige Mitglied des Vorstands vertreten. In den 
Sitzungen des Vorstandsausschusses Operations 
werden alle Beschlüsse online verabschiedet.


Als Nachhaltigkeitsboard tritt der Gesamtvorstand in 
der Regel bis zu zweimal pro Jahr zusammen, um den 
Strategie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltigkeit 
zu definieren und Maßnahmen zur Strategieumset-
zung zu entscheiden. An diesen Sitzungen nehmen 
beratend der Bereichsleiter Konzernkommunikation 
und die Leiterin der Hauptabteilung Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz teil.


Der Vorstandsausschuss Führungskräfte beschäftigt 
sich gesamthaft mit unternehmensweit relevanten 


Themen, die die Führungskräfte der BMW Group ins-
gesamt oder individuell betreffen (wie etwa mit der 
Führungskräftestruktur, der Potenzialsituation, der 
Ernennung zu oder der Beförderung von Oberen Füh-
rungskräften). Der Vorstandsausschuss Führungskräfte 
hat dabei sowohl eine beratende, vorbereitende Rolle 
(zum Beispiel bei Vorschlägen an die Vorstandssitzung 
für Beförderungen in die beiden Entgeltgruppen 
unterhalb der Vorstandsebene und der Vorbereitung 
von Entscheidungen der Vorstandssitzung zu Grund-
sätzen der Personalpolitik mit dem Schwerpunkt 
Führungskräfte) als auch die Funktion eines Entschei-
dungsgremiums (wie zum Beispiel bei Ernennungen 
zu Oberen Führungskräften und Beförderungen in die 
nächsthöhere Entgeltgruppe oder der Ausgestaltung 
der vom Gesamtvorstand beschlossenen Grundsätze 
der Personalpolitik). Stimmberechtigte Mitglieder 
des Ausschusses sind der Vorsitzende des Vorstands, 
der auch den Ausschussvorsitz innehat, und das für 
Personal- und Sozialwesen zuständige Mitglied des Vor-
stands. Darüber hinaus nehmen an den Sitzungen der 
Bereichsleiter Personalmanagement und -services sowie 
die Bereichsleiterin Personalwesen Obere Führungs-
kräfte mit beratender Funktion teil. Auf Anordnung 
des Vorsitzenden können Beschlüsse auch außerhalb 
von Sitzungen durch schriftliche, fernschriftliche oder 
fernmündliche Stimmabgabe gefasst werden, wenn das 
andere stimmberechtigte Mitglied nicht unverzüglich 
widerspricht. Jährlich finden bis zu sechs Sitzungen des 
Vorstandsausschusses Führungskräfte statt.


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. Der Auf-
sichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten 
des Vorstands durch Beschluss näher festgelegt. Die 
gesetzlichen Berichte des Vorstands an den Auf-
sichtsrat werden in der Regel in Textform erstattet. 
Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig 
vor der Sitzung zugeleitet. Für Geschäfte von grundle-
gender Bedeutung hat der Aufsichtsrat durch Beschluss 
Zustimmungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats 
festgelegt. Der Vorstandsvorsitzende holt, soweit erfor-
derlich, die Zustimmung des Aufsichtsrats ein und trägt 
für die Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber dem 
Aufsichtsrat Sorge. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben 
wird der Vorstandsvorsitzende von allen Vorstandsmit-
gliedern unterstützt. Bei der Bericht erstattung an den 
Aufsichtsrat lässt sich der Vorstand von dem Grund-
gedanken leiten, dass der Aufsichtsrat regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen 
relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwick-
lung, der Risikolage, des Risikomanagements und der 
Compliance sowie auch über eventuelle Abweichungen 
des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen 
und Zielen und die Gründe dafür informiert sein soll.
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ZUSAMMENSETZUNG  
UND ARBEITSWEISE DES 
 AUFSICHTSRATS DER 
BMW AG UND SEINER 
 AUSSCHÜSSE


Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus jeweils 
zehn von der Hauptversammlung gewählten 
Vertretern der Aktionäre und zehn nach dem 
Mitbestimmungsgesetz gewählten Vertretern der 
Arbeitnehmer. Die zehn Aufsichtsratsmitglieder 
der Arbeitnehmer setzen sich zusammen aus sie-
ben unternehmensangehörigen Arbeitnehmern, 
einschließlich eines leitenden Angestellten, sowie 
drei Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Vorschlag von 
Gewerkschaften gewählt werden. Der Aufsichtsrat 
hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Leitung der 
BMW Group zu beraten und zu überwachen. Er wird 
in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 
für die BMW Group eingebunden. Der Aufsichtsrat 
 bestellt die Mitglieder des Vorstands und setzt ihre 
Vergütung fest. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung 
zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt. 


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen 
im  Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf 
Plenar sitzungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung 
pro Jahr ist mehrtägig ausgerichtet und dient unter 
anderem einem ver tieften Austausch zu strategi-
schen und technischen Themen. Die Schwerpunkte 
der Sitzungen im abgelaufenen Geschäftsjahr sind 
im Bericht des Aufsichtsrats zusammengefasst. In der 
Regel be reiten die Vertreter der Aktionäre und die 
Vertreter der Arbeitnehmer die Sitzungen des Auf-
sichtsrats jeweils gesondert vor, gegebenenfalls mit 
Mitgliedern des Vorstands. Aufsichtsratsmitglieder 
sind gesetzlich insbesondere zur Verschwiegenheit 
über erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 
Beratungen verpflichtet.


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit 
im Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und lei-
tet sie; er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach 
außen wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber 
dem  Vorstand.


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die 
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 
bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 
Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der 


Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten 
war, ist nur zulässig, wenn kein anwesendes Mitglied 
des Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht 
und mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwe-
send sind.


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmun-
gen bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbeson-
dere für Fälle der Bestellung und Abberufung von 
Vorstands mitgliedern sowie für die Wahl eines 
Aufsichtsrats vorsitzenden und stellvertretenden 
Aufsichtsratsvor sitzenden. Ergibt eine Abstimmung 
im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 
erneuten Abstimmung im Aufsichtsrat, wenn auch 
sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvor-
sitzende zwei Stimmen.


In der Praxis werden die Beschlüsse des Aufsichtsrats 
und der Ausschüsse regelmäßig in den Sitzungen 
gefasst. Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann 
seine Stimme auch schriftlich, per Telefax oder in 
elektro nischer Form durch ein anderes Aufsichts-
ratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die 
Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Der Aufsichtsratsvorsitzende kann binnen 
einer von ihm gesetzten Frist auch eine nachträg-
liche Stimmabgabe für alle abwesenden Mitglieder 
zulassen. Möglich ist in besonderen Fällen auch eine 
Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen, insbeson-
dere schriftlich, per  Telefax oder mittels elektronischer 
Medien. Über die Beschlüsse und Sitzungen werden 
Niederschriften angefertigt, die vom jeweiligen Vor-
sitzenden unterzeichnet werden.


Im Anschluss an seine Sitzungen lässt sich der Auf-
sichtsrat meistens im Rahmen einer Kurzpräsentation 
neue Fahrzeugmodelle zeigen und erläutern.


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats infor-
miert der Corporate-Governance-Beauftragte das 
neue Aufsichtsratsmitglied über wesentliche Rah-
menbedingungen der Amtsführung, insbesondere 
den BMW Group  Corporate Governance Kodex 
und persönliche Mitwirkungspflichten im Fall von 
Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder der 
Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen.


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet 
 darauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines 
Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Sofern Mitglieder des Aufsichtsrats der BMW AG 
dem  Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft 
angehören, nehmen sie insgesamt nicht mehr als 
drei weitere konzernexterne Aufsichtsratsmandate 
in börsennotierten Gesellschaften oder in Aufsichts-
gremien mit vergleichbaren Anforderungen wahr.
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Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizi-
enz  seiner Tätigkeit. Zu diesem Zweck finden eine 
gemeinsame Aussprache im Plenum und persönliche 
Gespräche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt, 
die anhand  eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat 
erarbeiteten Fragebogens vorbereitet werden.


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist 
dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf 
bei seinen Entscheidungen weder persönliche Inte-
ressen verfolgen noch Geschäftschancen, die dem 
Unternehmen zustehen, für sich nutzen.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, Inte-
ressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund 
einer Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Lie-
feranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenzulegen, damit dieser in seinem Bericht an die 
Hauptversammlung über ihre Behandlung informieren 
kann. Wesentliche und nicht nur vorübergehende 
Interessenkonflikte eines Aufsichtsratsmitglieds 
führen zur Be endigung des Mandats.


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dern wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insge-
samt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 
der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügt.


 Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung 
konkrete Ziele benannt, ein Diversitätskonzept 
beschlossen und ein Kompetenzprofil festgelegt.


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise.


 Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegeben-
heiten der BMW Group und der Anzahl seiner 
Mitglieder hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein 
Präsidium und vier Ausschüsse gebildet, nämlich 
einen Personal-, Prüfungs-, Nominierungs- und Ver-
mittlungsausschuss. Diese dienen der Steigerung der 
Effizienz der Aufsichtsratsarbeit und der  Behandlung 
komplexer Sachverhalte. Die Bildung und Funktion 
eines Vermittlungsausschusses ist gesetzlich vorge-
sehen. Die Ausschussvorsitzenden berichten in  jeder 
Plenarsitzung des Aufsichtsrats ausführlich über die 
Ausschussarbeit.


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der fachlichen 
Qualifikation der Mitglieder.


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses.


 Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und 
Aus schüssen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Perso-
nal- und  Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu 
mehreren Sitzungen jährlich zusammen.


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse 
hat der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regula-
rien für die Tätigkeit des Plenums Regelungen zur 
Geschäftsordnung getroffen. Die Ausschüsse sind 
nur beschluss fähig, wenn alle Mitglieder mitwirken. 
Beschlüsse der Ausschüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit  gefasst, soweit gesetzlich nichts 
anderes vorgesehen ist.


Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben 
nicht durch andere wahrnehmen lassen. Zur Bera-
tung über einzelne Gegenstände können Aufsichtsrat, 
Präsidium und Ausschüsse Sachverständige und 
Auskunftspersonen zu ihren Sitzungen hinzuziehen.


Aufsichtsrat, Präsidium und Ausschüsse tagen bei 
Bedarf auch ohne den Vorstand.


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat 
und seine Gremien mit angemessenen Mitteln aus-
gestattet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu 
können. Dazu gehört auch die Einrichtung eines 
zentralen Aufsichtsratsbüros zur Unterstützung der 
Vorsitzenden bei ihren Koordinationsaufgaben.


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß 
der Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und seinen Stellvertretern zusammen. 
Das Präsidium bereitet die Aufsichtsratssitzungen 
vor, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich 
eines Ausschusses fallen. Dies betrifft zum Beispiel die 
Vorbereitung der jähr lichen Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex sowie 
der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats.


 Siehe 
Abschnitt 
Besetzungsziele 
des Aufsichtsrats


 Vergleiche 
Übersicht 
Gremien des 
Aufsichtsrats  
und ihre 
Zusammen-
setzung im 
Überblick


 Siehe Bericht 
des Aufsichtsrats 


zur Zahl der 
Sitzungen im 


abgelaufenen 
Geschäftsjahr


207







Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen 
des Aufsichtsrats über die Bestellung und gegebe-
nenfalls Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor 
und sorgt gemeinsam mit dem Aufsichtsratsplenum 
und dem Vorstand für eine langfristige Nachfolge-
planung. Darüber hinaus bereitet der Personalaus-
schuss die Entscheidungen des Aufsichtsrats über 
die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung 
des Vergütungssystems für den Vorstand vor. Im 
Rahmen der Festsetzungen des Aufsichtsrats zur 
Vergütung von  Vorstandsmitgliedern ist der Perso-
nalausschuss beauftragt, Anstellungsverträge mit 
Mitgliedern des Vorstands abzuschließen, zu ändern 
und aufzuheben und gegebenenfalls sonstige Verträge 
mit Mitgliedern des Vorstands vorzubereiten und 
abzuschließen. Ferner ist dem Personalausschuss die 
Befugnis übertragen, in bestimmten Fällen anstelle 
des Aufsichtsrats über die erforderliche Zustimmung 
zu einem bestimmten Geschäft zu entscheiden. Dazu 
gehören insbesondere Fälle der Kreditgewährung an 
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder, bestimmte 
Vertragsabschlüsse mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, 
jeweils auch unter Berücksichtigung nahe stehender 


von Vorstandsmitgliedern, insbesondere die Über-
nahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des 
Unternehmens.


Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystems, des Revisionssystems 
und der Compliance sowie der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit 
Prüfungen gemäß § 32 WpHG. Ferner überwacht 
er die Abschlussprüfung, die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers und die vom Abschlussprüfer 
zusätzlich erbrachten Leistungen. Er bereitet den Vor-
schlag zur Wahl des Abschlussprüfers an die Haupt-
versammlung vor und gibt dazu eine  Empfehlung ab, 
erteilt den Prüfungsauftrag, vereinbart ergänzende 
 Prüfungsschwerpunkte sowie das Honorar des 
Abschlussprüfers. Der Prüfungsausschuss bereitet die 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- 
und den Konzernabschluss vor und erörtert mit dem 
Vorstand die Zwischenberichte vor ihrer Veröffentli-
chung. Zusätzlich befasst sich der Prüfungsausschuss 
mit der nichtfinanziellen Berichterstattung, bereitet 
die Prüfung des Aufsichtsrats und die Beauftra-
gung eines externen Prüfers der nichtfinanziellen 
Berichterstattung vor und erteilt den Prüfungsauftrag. 
Darüber hinaus entscheidet der Prüfungsausschuss 
über die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals 2014 (§ 4 Ziffer 5 der 
Satzung) sowie über Änderungen der Satzung, die 
nur die Fassung betreffen.


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses unabhängig und kein ehema-
liges Vorstandsmitglied der Gesellschaft; er verfügt 
über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren. Er erfüllt zugleich die 
Anforderungen an  einen Finanzexperten im Sinne 
der §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeig-
nete Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat 
als Vertreter der Aktionäre zu ermitteln und dem 
Aufsichtsrat für  dessen Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung 
des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der 
Nominierungs ausschuss ausschließlich mit Vertretern 
der Aktionäre besetzt.


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz vor-
gesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, 
dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbreiten, 
wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht 
hat. Dem Vermittlungsausschuss gehören gemäß den 
gesetz lichen Bestimmungen der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie 
je ein von den Vertretern der Aktionäre und den 
Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.
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Gremien des Aufsichtsrats und ihre 
 Zusammensetzung im Überblick


Wesentliche Aufgaben, Grundlage Mitglieder


—  Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den 
 Aufgabenbereich eines Ausschusses fallen


—  Grundlage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PERSONALAUSSCHUSS


—  Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung 
von Vorstands mitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des 
 Vergütungssystems für den Vorstand


—  Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festset-
zungen des Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern 
des Vorstands


—  Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstands mitgliedern, 
 insbesondere zur Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, 
sowie über die Zustimmung zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Auf-
sichtsrats unterliegenden Geschäften (zum Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder 
Aufsichts ratsmitglieder)


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley


PRÜFUNGSAUSSCHUSS


—  Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontroll-
systems, des Risikomanagementsystems, des Revisionssystems und der Compliance 
sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit Prüfungen 
gemäß § 32 WpHG


—  Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen


—  Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, 
 Erteilung (Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, Bestimmung von 
ergänzenden  Prüfungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer


—  Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzern-
abschluss 


—  Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung


—
des Prüfungsauftrags


—  Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2014


—  Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, 
 Grundlage ist Geschäftsordnung


Karl-Ludwig Kley 1, 2


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


NOMINIERUNGSAUSSCHUSS


—
 Aktionäre, die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung 
vorgeschlagen werden sollen


—  Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex, Grund-
lage ist Geschäftsordnung


Norbert Reithofer 1
Susanne Klatten
Karl-Ludwig Kley
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist 
der  Nominierungsausschuss ausschließlich mit Ver tretern der Aktionäre 
besetzt.)


VERMITTLUNGSAUSSCHUSS


—  Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstands-
mitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der  Stimmen der Mitglieder 
des Aufsichtsrats erreicht hat


—  Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


Norbert Reithofer
Manfred Schoch
Stefan Quandt
Stefan Schmid


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmun gen gehören dem Vermittlungsaus-
schuss der Vorsitzende und der stellvertre tende Vorsitzende des Auf-
sichtsrats sowie je ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern 
der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an.)


1 Vorsitz
2 (unabhängiger) Finanzexperte im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG, Ziffer 5.3.2 DCGK
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Nachfolgeplanung für den Vorstand, 
Diversitätskonzept
Gemeinsam mit dem Personalausschuss und dem 
Vorstand sorgt der Aufsichtsrat für eine langfristige 
 Nachfolgeplanung. Bei der Sichtung von Kandida-
ten und Kandidatinnen für eine Vorstandsposition 
stellen  deren fachliche Qualifikation für das zu 
übernehmende Ressort, überzeugende Führungs-
qualitäten,  bisherige Leistungen sowie Kenntnisse 
über das Unternehmen aus Sicht des Aufsichtsrats 
die grundlegenden Eignungskriterien dar. Der Auf-
sichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands 
ein Diversitätskonzept verabschiedet, das auch die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung, 
welche Persönlichkeit den Vorstand als Gremium 
am besten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat 
auch auf Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Ent-
scheidungsgesichtspunkt versteht der Aufsichtsrat 
insbesondere unterschiedliche, sich gegenseitig 
ergänzende Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen, 
auch im internationalen Bereich, sowie eine ange-
messene Vertretung beider Geschlechter. Im Rahmen 
seiner Entscheidung berücksichtigt der Aufsichtsrat 
auch nachfolgende Aspekte:


— Die Mitglieder des Vorstands sollen über eine 
langjährige Führungserfahrung verfügen und 
möglichst Erfahrung aus unterschiedlichen 
Berufen mitbringen.


— Mindestens zwei Mitglieder sollen über interna-
tionale Führungserfahrung verfügen.


— Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen 
eine technische Ausbildung haben. 


— Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über eine 
langjährige Erfahrung auf den Gebieten Ent-
wicklung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und 
Personalführung verfügen. 


— Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den 
Frauen anteil im Vorstand festgelegt. Diese ist im 
Abschnitt Angaben nach dem Teilhabegesetz 
erläutert. Über den Anteil und die Entwicklung 
der weiblichen Führungskräfte, insbesondere 
unter den Oberen Führungskräften und auf der 
ersten Führungsebene, berichtet der Vorstand 
dem Personalausschuss und dem Aufsichtsrat in 
regelmäßigen Abständen.


— Für die Mitglieder des Vorstands hat der Auf-
sichtsrat entsprechend der Empfehlung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex eine 
Regelaltersgrenze festgesetzt. Die Regelalters-
grenze orientiert sich an der Vollendung des 
60
eine hinreichende Altersmischung unter den 
Vorstandsmitgliedern. 


Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstands-
position besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichts-
rat im Unternehmensinteresse und unter Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls. Das beschriebene 
Diversitätskonzept berücksichtigt der Personalaus-
schuss bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen 
und Kandidaten, sodass sichergestellt ist, dass der 
Vorstand vielfältig zusammengesetzt ist. Die Zusam-
mensetzung des Vorstands zum 31. Dezember 2017 
entspricht nach Einschätzung des Aufsichtsrats dem 
festgelegten Diversitätskonzept. Die Lebensläufe der 
Vorstandsmitglieder, die einen Abgleich mit dem 
Diversitätskonzept ermöglichen, sind auf der Inter-
netseite der Gesellschaft einsehbar. Dem Vorstand 
gehört insbesondere eine Frau an, die unterschiedli-
chen Berufs-, Bildungs- und Lebenserfahrungen der 
Vorstandsmitglieder ergänzen sich gegenseitig.


Besetzungsziele des Aufsichtsrats, 
Kompetenzprofil, Diversitätskonzept
Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG 
die folgenden, ein Kompetenzprofil einschließen-
den Besetzungsziele verabschiedet. Sie beschreiben 
zugleich das Konzept, mit dem insgesamt eine viel-
fältige Besetzung des Aufsichtsrats angestrebt wird 
(Diversitätskonzept):


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
vier Mitglieder angehören, die über internatio-
nale Erfahrung oder besonderen Sachverstand 
in einem oder mehreren für das Unternehmen 
wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen.
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— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst 
sieben Mitglieder angehören, die über vertiefte 
Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unter-
nehmen selbst ver fügen, jedoch nicht mehr als 
zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands.


— Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der An teils-
eigner möglichst drei Unternehmer oder Persön-
lichkeiten angehören, die bereits Erfahrung in der 
Führung oder Überwachung eines anderen mit-
telgroßen oder großen Unternehmens erworben 
haben.


— Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Forschung angehören, die Erfahrung in Bran-
chen  erworben haben, die für die BMW Group 
bedeutsam sind, wie zum Beispiel Chemie, Ener-
gieversorgung, Infor ma tions tech no lo gie, oder die 
über Sachverstand auf für die BMW Group 
zukunftsrelevanten Themenfeldern verfügen, wie 
zum Beispiel Kundenbedürfnisse, Mobilität, Res-
sourcen und Nachhaltigkeit.


— Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner 
Gesamt heit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf 
Vielfalt (Diversity) geachtet werden. Bei der Vor-
bereitung von Besetzungsvorschlägen soll im 
 Einzelfall gewürdigt werden, inwiefern unter schied-
li che, sich gegenseitig ergänzende fachliche Profi-
le, Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im 
internationalen Bereich, und eine angemessene 
Vertretung beider Geschlechter im Gremium der 
Aufsichtsratsarbeit zugutekommen.  
Die Berücksichtigung qualifizierter Frauen bei der 
Besetzung des Aufsichtsrats liegt in der Verant-
wortung aller Vorschlags- und Wahlberechtigten.


— Dem zwanzigköpfigen Aufsichtsrat sollen ins-
gesamt mindestens zwölf unabhängige Mitglie-
der im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex angehören, davon 
mindestens sechs Aufsichtsratsmitglieder der 
Anteilseigner.


— Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats 
sollen über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.


— Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, 
die eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe 
bei wesentlichen Wettbewerbern des Unterneh-
mens ausübt. Die Aufsichtsratsmitglieder wer-
den sich unter Beachtung des geltenden Rechts 
darüber hinaus dafür einsetzen, dass keine Per-
sönlichkeiten zur Wahl vorgeschlagen werden, 
die aufgrund ihrer sonstigen Tätigkeiten und 
Funktionen außerhalb der BMW Group, insbe-
sondere Beratungstätigkeiten oder Organfunkti-
onen bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern 
oder sonstigen Ge schäfts partnern, voraussicht-
lich nicht nur vorübergehend in einen wesentli-
chen Interessenkonflikt geraten werden.


— Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im 
Regelfall eine Altersgrenze von 70 Jahren berück-
sichtigt werden. Einzelfallausnahmen sollen bis 
zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 
nach Vollendung des 73. Lebensjahres zur Erfül-
lung gesetzlicher Erfordernisse oder zur Unter-
stützung einer geordneten Nachfolgeplanung bei 
Schlüsselfunktionen oder -qualifikationen 
zu lässig sein.


— Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat 
im Regelfall insgesamt nicht länger angehören 
als bis zur Beendigung der ordentlichen Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das 
14. Geschäftsjahr nach dem Beginn der ersten 
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem 
die erste Amtszeit beginnt, wird nicht mit ge rech-
net. Von dieser Regel ausgenommen sind na tür-
liche Personen, die direkt oder indirekt an der 
Gesellschaft wesentlich beteiligt sind. Darüber 
 hinaus kann im Unternehmensinteresse von der 
Regelgrenze abgewichen werden, zum Beispiel 
um ein anderes Besetzungsziel zu fördern, insbe-
sondere Vielfalt der Geschlechter, der fachlichen 
Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen.
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Der Aufsichtsrat hat für die obigen  Besetzungsziele 
einen Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2018 zugrun-
de gelegt. Der Nomi nie rungs ausschuss des Aufsichts-
rats berücksichtigt die Besetzungsziele bereits bei 
der Auswahl möglicher Kandidaten als Vertreter der 
Anteilseigner. Damit wird eine vielfältige Besetzung 
des Aufsichtsrats ermöglicht und sichergestellt, dass 
der Aufsichtsrat so zusammengesetzt ist, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. 
Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptver-
sammlung sollen die Besetzungsziele, soweit sie 
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner betreffen, 
in der Weise berücksichtigen, dass eine Umsetzung 
der Besetzungsziele durch entsprechende Wahlbe-
schlüsse der Hauptversammlung unterstützt wird. 
Die Hauptversammlung ist jedoch an Wahlvorschläge 
nicht gebunden. Auch die Wahlfreiheit der Arbeit-
nehmer bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer ist geschützt. Im Verfahren nach dem 
Mitbestimmungsgesetz zur Wahl von Arbeitnehmer-
vertretern hat der Aufsichtsrat kein Vorschlagsrecht. 
Die Besetzungsziele, die sich der Aufsichtsrat gibt, 
verstehen sich daher nicht als Vorgaben an die Wahl-
berechtigten oder Beschränkungen ihrer Wahlfreiheit.


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezem-
ber 2017 entspricht nach Selbsteinschätzung des 
Aufsichtsrats den oben genannten Besetzungs zielen. 
Um einen Abgleich mit den Besetzungszielen zu 
erleichtern, sind Kurzlebensläufe der amtierenden 
Aufsichtsratsmitglieder auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter  www.bmwgroup.com verfügbar. Anga-
ben zu den ausgeübten Berufen und Mandaten in 
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremi-
en von Wirtschaftsunternehmen sowie zur Dauer der 
Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat sind im Abschnitt 
Erklärung zur Unternehmensführung, Corporate 
Governance zu finden. Daraus wird ersichtlich, dass 
der Aufsichtsrat der BMW AG sehr vielfältig besetzt 
ist: Über internationale Erfahrung oder besonderen 
Sachverstand in einem oder mehreren für das Unter-
nehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 
verfügen deutlich mehr als die angestrebten vier 
Mitglieder des Aufsichtsrats. Vertiefte Kenntnisse 
und Erfahrungen aus dem Unternehmen bringen 
sieben Arbeitnehmervertreter sowie der Aufsichts-
ratsvorsitzende in die Aufsichtsratsarbeit ein. Dem 
Aufsichtsrat gehört lediglich ein früheres Mitglied des 
Vorstands an. Erfahren in der Führung eines anderen 
Unternehmens sind mindestens vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören auch drei 
Unternehmer an. Erfahrung in der Überwachung 
eines anderen mittelgroßen oder großen Unterneh-
mens hat ein großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, 
darunter auch Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren 


verfügen mehr als drei Mitglieder des Aufsichtsrats 
über Erfahrung und Sachverstand auf einem der vom 
Aufsichtsrat als besonders zukunftsrelevant einge-
stuften Gebiete wie Kundenbedürfnisse, Mobilität, 
Ressourcen und Nachhaltigkeit sowie Informations-
technologie. Bei der Überprüfung der Unabhängigkeit 
seiner Mitglieder orientiert sich der Aufsichtsrat am 
Deutschen Corporate Governance Kodex. Weder ein 
substanzieller Aktienbesitz noch die Bestellung als 
Arbeitnehmervertreter noch eine frühere Mitglied-
schaft im Vorstand schließen nach Einschätzung des 
Aufsichtsrats für sich genommen die Unabhängigkeit 
eines Aufsichtsratsmitglieds aus. Ein wesentlicher 
und nicht nur vorübergehender Interessenkonflikt 
im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex liegt bei keinem Mitglied des 
Aufsichtsrats vor. Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
sind durch die geltenden Gesetze bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben geschützt. Jedenfalls alle 
übrigen Mitglieder des Aufsichtsrats verfügen über 
eine hinreichende wirtschaftliche Unabhängigkeit 
vom Unternehmen. Geschäfte mit Unternehmen, 
bei denen Aufsichtsratsmitglieder eine Funktion 
bekleiden, erfolgen zu Bedingungen wie unter frem-
den Dritten. Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat alle 
Mitglieder des Aufsichtsrats als unabhängig eingestuft. 
Dies sind: Dr.-Ing. Norbert Reithofer, Manfred Schoch, 
Stefan Quandt, Stefan Schmid, Dr. Karl-Ludwig 
Kley, Christiane Benner, Franz Haniel, Ralf Hattler, 
 Dr.-Ing. Heinrich  Hiesinger, Prof. Dr. Reinhard Hüttl, 
Susanne Klatten, Prof. Dr. Renate Köcher, Dr. Robert 
W. Lane, Horst Lischka, Willibald Löw, Simone Men-
ne, Dr.  Dominique Mohabeer, Brigitte Rödig, Jürgen 
Wechsler und Werner Zierer. Mindestens zwei Mit-
glieder erfüllen die Anforderungen an einen unab-
hängigen Finanzexperten. Dies sind: Dr. Karl-Ludwig 
Kley und Frau Simone Menne. Zum Stichtag gehören 
dem Aufsichtsrat sechs Frauen an (30 %), darunter drei 
Vertreterinnen der Anteilseigner und drei Vertrete-
rinnen der Arbeitnehmer. Dem Aufsichtsrat gehören 
insgesamt 14 Männer an (70 %), darunter sieben 
Vertreter der Anteilseigner und sieben Vertreter der 
Arbeitnehmer. Die Gesellschaft erfüllt somit die für 
sie seit dem 1. Januar 2016 in Deutschland geltende 
gesetzliche Geschlechterquote von mindestens 30 %. 
Derzeit ist kein Aufsichtsratsmitglied älter als 70 Jahre. 
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ANGABEN NACH DEM  
TEILHABEGESETZ – ZIELE 
FÜR DEN FRAUENANTEIL 
IM VORSTAND UND DIE 
FRAUENANTEILE AUF DEN 
FÜHRUNGSEBENEN I UND II


In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst verabschiedet 
(Teilhabegesetz).


Danach ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft ver-
pflichtet, eine Zielgröße für den Frauenanteil im 
Vorstand sowie eine Frist zur Erreichung dieses Ziels 
festzulegen. Ebenso ist der Vorstand der Gesellschaft 
verpflichtet, für den Frauenanteil in den beiden Füh-
rungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen und 
Fristen zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Als 
Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand für die 
Zeit vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2020 
hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegt, dass 
dem Vorstand weiterhin mindestens eine Frau ange-
hören soll. Dies entspricht im Fall einer Besetzung 
des Vorstands mit weiterhin acht Mitgliedern einem 
Anteil von mindestens 12,5 %. Zum 31. Dezember 2017 
gehörte dem Vorstand eine Frau an (12,5 %). Der Auf-
sichtsrat hält es für wünschenswert, den Vorstand 
auch mit einem höheren Frauenanteil zu besetzen, 
und unterstützt die Aktivitäten des Vorstands, dafür 
den Frauenanteil auch auf den höchsten Führungs-
ebenen im Unternehmen weiter zu steigern.


Für die Zielerreichungsfrist vom 11. Januar 2017 bis 
zum 31. Dezember 2020 hat der Vorstand für die 
Führungsebene I einen Zielkorridor von 10,2 12,0 % 
und für die Führungsebene II einen Zielkorridor von 
8 10 % festgelegt. Zum 31. Dezember 2017 lag der 
Anteil weiblicher Führungskräfte auf der Führungs-
ebene I bei 8,0 %, auf der Führungsebene II bei 7,5 %. 


Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene 
aus und basiert auf einer durchgängigen Systematik 
der Funktionsbewertung nach Mercer.


Anteil weiblicher Führungskräfte auf den  
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Funktionsebene I Funktionsebene II


Die BMW Group stärkt durch Vielfalt die Wettbe-
werbs fähigkeit und steigert die Innovationskraft. Die 
Zusammenarbeit in gemischten, sich ergänzenden 
Teams erhöht sowohl die Leistungsstärke als auch 
die Kundenorientierung. Die Förderung eines ange-
messenen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern 
ist dabei ein wesentlicher Baustein des Diversity- 
Konzepts der BMW Group. Ziel des Vorstands bleibt 
es daher, den Anteil von Frauen weiterhin zu erhöhen.


Durch die nachhaltige Verankerung von Maßnah-
men, Dialog- und Informationsveranstaltungen ist 
der Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft auch im 
Berichtszeitraum gestiegen. Nähere Informationen 
zum Thema Vielfalt in der BMW Group finden sich 
im Abschnitt Personal.
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ANGABEN ZU UNTERNEH-
MENSFÜHRUNGS- 
PRAKTIKEN, DIE ÜBER  
DIE GESETZLICHEN 
ANFORDERUNGEN HINAUS 
ANGEWANDT WERDEN


Kernwerte und Handlungsprinzipien
Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Auf-
sichtsrat und Mitarbeiter ihr Handeln an fünf Kern-
werten aus, in denen die Basis für den Erfolg der 
BMW Group liegt:


Verantwortung
Wir treffen konsequente Entscheidungen und stehen 
persönlich dafür ein. Dies eröffnet Freiräume für 
unternehmerisches Handeln.


Wertschätzung
Wir hinterfragen uns selbst und zeigen gegenseitigen 
Respekt, Klarheit im Feedback und die Anerkennung 
von Leistung.


Transparenz
Wir beschönigen nicht und zeigen Widersprüche 
konstruktiv auf. Wir handeln integer.


Vertrauen
Wir verlassen uns aufeinander. Nur so sind wir schnell 
und erreichen unsere Ziele.


Wir denken in Chancen und sind mutig für Verände-
rungen. Wir wachsen an unseren Fehlern.


Soziale Verantwortung gegenüber den 
Mitarbeitern und in der Lieferkette
Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung. Unsere Unternehmenskultur verbin-
det Erfolgsorientierung mit Weltoffenheit, Vertrauen 
und Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen Ver-
antwortung bewusst. Als Leitplanken für den sozial 
nachhaltigen Umgang mit den Mitarbeitern und die 
generelle Sicherstellung sozialer Standards dienen 
verschiedene international anerkannte Richtlinien. 
So bekennt sich die BMW Group zu den Leitsätzen 
für multinationale Unternehmen der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) und zu den Inhalten der ICC Business 
Charter for Sustainable Development. Die Inhalte 
dieser Richtlinien und weitere Informationen hierzu 
können unter  www.oecd.org und  www.iccwbo.org abgerufen 
werden. Mit Unterzeichnung des UN Global Compact 
durch den Vorstand der BMW Group im Jahr 2001 und 
der „Gemeinsamen Erklärung über Menschenrechte 
und Arbeitsbedingungen in der BMW Group“, die 
2005 durch Vorstand und Arbeitnehmervertretun-
gen verabschiedet und 2010 erneut bestätigt wurde, 
haben wir uns ebenfalls zur weltweiten Einhaltung 
der international anerkannten Menschenrechte und 
der Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization (ILO) verpflichtet. Hierzu gehören 
insbesondere die freie Wahl der Beschäftigung, das 
Diskriminierungsverbot, die  Versammlungsfreiheit 
und das Recht auf Kollektivverhandlungen, das 
Verbot von Kinderarbeit, eine angemessene Bezah-
lung, gesetzes konforme Arbeitszeiten sowie der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Inhalte des 
UN Global Compact und die Vorgaben der ILO 
sowie weitere Informationen zu dem Thema sind 
unter  www.unglobalcompact.org und  www.ilo.org zu finden. 
Die „Gemeinsame Erklärung über Menschenrech-
te und Arbeitsbedingungen in der BMW Group“ 
ist unter  www.bmwgroup.com unter dem Menüpunkt 
„Downloads“ und „Verantwortung“ verfügbar.
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Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden 
Prinzipien und Rechte ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Durch zahlreiche Kommunikations-
maßnahmen wurden unsere Mitarbeiter deshalb 
seit 2005 zu dem Thema sensibilisiert und auch zu 
den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich 
geschult. Für Anfragen oder Beschwerden zu Men-
schenrechtsthemen stehen unseren Mitarbeitern die 
Helpline Compliance Contact sowie die BMW Group 
SpeakUP Line zur Verfügung. Seit 2016 sind Men-
schenrechte integraler Bestandteil des weltweiten 
BMW Group Compliance Management Systems. 
Dies ist ein weiterer Schritt zur konsequenten 
Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte. 


Weitere Informationen zur sozialen Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitern finden sich im Kapitel Per-
sonal.


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann 
wirken, wenn es die gesamte Wertschöpfungskette 
umfasst. Daher stellt die BMW Group nicht nur 
höchste Anforderungen an sich selbst, sondern fordert 
ökologische und soziale Standards auch von ihren 
Lieferanten und Partnern und arbeitet kontinuierlich 
daran, ihre Prozesse, Maßnahmen und Aktivitäten 
zu verbessern. Sukzessive verpflichten wir zum Bei-
spiel unsere Händler und Importeure vertraglich zur 
Einhaltung ökologischer und sozialer Standards. Des 
Weiteren sind zur Integration von Nachhaltigkeitsas-
pekten in den Beschaffungsprozess basierend auf dem 
BMW Group Nachhaltigkeitsstandard entsprechende 
Kriterien durchgängig in unseren Anfrageunterlagen, 
im branchenweiten OEM Nachhaltigkeitsfragebogen, 
in den Einkaufsbedingungen sowie in der Lieferanten-
bewertung verankert. Die BMW Group erwartet, dass 
ihre Zulieferer die Einhaltung der Nachhaltigkeits-
kriterien der BMW Group wiederum auch bei ihren 
Unterlieferanten sicherstellen. Eine stichprobenhafte 
Überprüfung von Lieferantenstandorten erfolgt mit-
tels Nachhaltigkeitsaudits und -Assessments. Für 
Meldungen von Nachhaltigkeitsverstößen in unseren 
Lieferketten wurde im Jahr 2017 der Human Rights 
Contact Supply Chain eingerichtet. Die Einkaufsbe-
dingungen sowie weitere Informationen zum Thema 
Einkauf finden sich im öffentlichen Bereich des Part-
ner Portals der BMW Group unter  https: / / b2b.bmw.com.


Darüber hinaus pflegen wir mit allen unseren Liefe-
ranten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und 
fördern Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.
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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG  
12. März 2020


Corporate Governance, das Handeln nach den Prinzi-
pien verantwortungsvoller, an nachhaltiger Wertschöp-
fung orientierter Unternehmensführung, ist für die 
BMW Group ein umfassender Anspruch, der alle Be-
reiche des Unternehmens einbezieht. Transparente 
Berichterstattung und Unternehmenskommunikation, 
eine an den Interessen aller Stakeholder ausgerichtete 
Unternehmensführung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung geltenden Rechts sind wesentli-
che Eckpfeiler der Unternehmenskultur.  


Vorstand und Aufsichtsrat berichten in dieser Erklärung 
gemäß §§ 289f, 315d HGB und Ziffer 3.10 Deutscher 
Corporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung 
vom 7. Februar 2017 bzw. Grundsatz 22 DCGK in der 
Fassung vom 16. Dezember 2019 über die Corporate 
Governance der Gesellschaft. 


ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DCGK 


Vorstand und Aufsichtsrat der Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft („BMW AG“) erklären gemäß 
§ 161 AktG zu den Empfehlungen der „Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“: 


1. Seit Abgabe der letzten Erklärung im Dezember 
2018 hat die BMW AG sämtlichen am 24. April 2017 
im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten Emp-
fehlungen (Kodexfassung vom 7. Februar 2017) ent-
sprochen, wie angekündigt mit Ausnahme der Ziffer 
4.2.5 Satz 5 und Satz 6. 


2. Gemäß Ziffer 4.2.5 Satz 5 und 6 des Kodex sollen im 
Vergütungsbericht bestimmte Informationen zur Vor-
standsvergütung in vorgegebenen Mustertabellen an-
gegeben werden. Von diesen Empfehlungen wurde 
bisher abgewichen wegen der Übersichtlichkeit und 
Allgemeinverständlichkeit des Vergütungsberichts, der 
voraussichtlichen Änderungen des Vergütungsbe-
richts infolge der Umsetzung der zweiten EU-Aktio-
närsrechterichtlinie und der durch die Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance Kodex an-
gekündigten Streichung der besagten Tabellen. Auf 
Grund der eingetretenen Verzögerungen bei den letz-
ten beiden Schritten wird die Empfehlung zu den Mus-
tertabellen nun im Vergütungsbericht für das Ge-
schäftsjahr 2019 beachtet. 


3. Die BMW AG wird künftig sämtlichen am 24. April 
2017 im Bundesanzeiger amtlich bekannt gemachten 
Empfehlungen (Kodexfassung vom 7. Februar 2017) 
entsprechen. 


München, im Dezember 2019 


Die aktuelle und frühere Entsprechenserklärungen der 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft können 
online abgerufen werden unter: 
www.bmwgroup.com/entsprechenserklaerung. 


GRUNDLEGENDES ZUR  
UNTERNEHMENSVERFASSUNG 


Die Bezeichnung BMW Group umfasst die Bayerische 
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) und ihre 
Konzerngesellschaften. Die BMW AG ist eine Aktien-
gesellschaft gemäß deutschem Aktiengesetz mit Sitz 
in München. Sie hat drei Organe: Vorstand, Aufsichts-
rat und Hauptversammlung. Deren Aufgaben und Be-
fugnisse ergeben sich aus dem Aktiengesetz und der 
Satzung der BMW AG. 


Die Aktionäre als die Eigentümer des Unternehmens 
üben ihre Rechte in der Hauptversammlung aus. Der 
Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwor-
tung. Dabei wird er vom Aufsichtsrat überwacht und 
beraten. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des 
Vorstands und kann sie bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes jederzeit abberufen. Der Vorstand informiert 
den Aufsichtsrat und berichtet ihm regelmäßig, zeitnah 
und umfassend entsprechend den Grundsätzen einer 
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft nach 
Maßgabe des Gesetzes und der vom Aufsichtsrat fest-
gelegten Berichtspflichten. Der Vorstand bedarf für be-
stimmte, wichtige Geschäfte der Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsrat ist jedoch nicht befugt, 
Maßnahmen der Geschäftsführung zu ergreifen. Das 
enge Zusammenspiel zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat zum Wohl des Unternehmens wird auch als 
duales Führungssystem (Two-Tier Board Structure) 
bezeichnet. 
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VORSTAND 


Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verant-
wortung und im Unternehmensinteresse mit dem Ziel 
nachhaltiger Wertschöpfung. Dies beinhaltet die Be-
rücksichtigung der Belange der Aktionäre, der Arbeit-
nehmer und der sonstigen dem Unternehmen verbun-
denen Gruppen (Stakeholder). 


Überblick 


Der Vorstand der BMW AG besteht gemäß § 7 der Sat-
zung aus mindestens zwei Personen; im Übrigen wird 
die Anzahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat 
bestimmt. Zum 31. Dezember 2019 bestand der Vor-
stand aus sieben Mitgliedern.  


Der Vorstand entscheidet über die wesentlichen Lei-
tungsmaßnahmen des Unternehmens, legt die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens fest, stimmt sie 
mit dem Aufsichtsrat ab und setzt sie um. Der Vorstand 
sorgt auch für die Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen und der unternehmensinternen Richtlinien. 
Näheres zur Compliance bei der BMW Group findet 
sich im Geschäftsbericht 2019 im Kapitel Corporate 
Governance, Compliance und Menschenrechte in der 
BMW Group. Der Vorstand trägt auch für ein angemes-
senes Risikomanagement und Risikocontrolling im Un-
ternehmen Sorge. 


Im Zusammenhang mit der Bestellung eines Vor-
standsmitglieds informiert der Corporate-Governance-
Beauftragte das neue Vorstandsmitglied über wesent-
liche Rahmenbedingungen der Amtsführung, insbe-
sondere den BMW Group Corporate Governance Ko-
dex und persönliche Mitwirkungspflichten im Fall von 
Sachverhalten, die Meldepflichten auslösen oder der 
Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen. 


Vorstandsmitglieder sind dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet und dürfen bei ihren Entscheidungen keine 
persönlichen Interessen verfolgen, insbesondere nicht 
Geschäftschancen, die dem Unternehmen zustehen, 
für sich nutzen. Sie dürfen Nebentätigkeiten, insbeson-
dere Aufsichtsratsmandate außerhalb der BMW Group, 
nur mit Zustimmung des Personalausschusses des 
Aufsichtsrats übernehmen.  


Jedes Vorstandsmitglied der BMW AG ist verpflichtet, 
Interessenkonflikte dem Aufsichtsrat gegenüber unver-
züglich offenzulegen und die anderen Vorstandsmit-
glieder hierüber zu informieren. 


Vorstandsmitglieder der BMW AG unterliegen während 
ihrer Tätigkeit für die BMW Group einem umfassenden 
Wettbewerbsverbot. 


 


 


 


Arbeitsweise des Vorstands 


Der Vorstand hat sich eine Geschäftsordnung gege-
ben, die unter anderem auch einen Geschäftsvertei-
lungsplan mit der Ressortaufteilung zwischen den ein-
zelnen Mitgliedern des Vorstands enthält. 


In der Geschäftsordnung ist auch der Grundsatz der 
gemeinsamen Verantwortung des Vorstands und seine 
Zuständigkeit für alle Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung und Tragweite niedergelegt. Im Übrigen 
führt jedes Mitglied des Vorstands das ihm zugewie-
sene Ressort eigenverantwortlich. Für ressortübergrei-
fende Angelegenheiten können Einzelfallregelungen 
getroffen werden.  


Die Vorstandsmitglieder unterrichten den Vorstands-
vorsitzenden laufend über alle wesentlichen Vorgänge 
und den Gang der Geschäfte in ihren Ressorts. Der 
Vorstandsvorsitzende koordiniert die ressortbezoge-
nen Vorgänge mit den Gesamtzielen und -plänen der 
Gesellschaft; er schaltet die anderen Vorstandsmitglie-
der ein, soweit deren Ressorts betroffen sind. 


Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstands-
sitzung und der Vorstandssitzung Produkt und Kunde 
(seit 1. November 2019). Eine Vorstandssitzung findet 
nur statt, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder an-
wesend sind.  


Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden des 
Vorstands einberufen, koordiniert und geleitet. Im Fall 
der Abwesenheit oder Verhinderung des Vorstandsvor-
sitzenden wird dieser durch das für das Finanzressort 
zuständige Vorstandsmitglied vertreten. 


Zur Unterstützung des Vorsitzenden und der übrigen 
Mitglieder des Vorstands bei der Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen ist ein Büro für Vorstandsangele-
genheiten eingerichtet. 


Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
rechtzeitig geladen wurden. Auch abwesende Mitglie-
der können ihre Stimme schriftlich, fernschriftlich oder 
fernmündlich abgeben. Fernmündliche Stimmabga-
ben sind schriftlich zu bestätigen. Über Angelegenhei-
ten aus dem Ressort eines nicht anwesenden Mit-
glieds wird – außer in dringenden Fällen – nur mit seiner 
Zustimmung verhandelt und beschlossen.  


Auf Anordnung des Vorsitzenden können Beschlüsse 
auch außerhalb von Sitzungen gefasst werden, wenn 
kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 


Soweit nicht durch Gesetz oder Satzung andere Mehr-
heiten vorgeschrieben sind, entscheidet der Vorstand 
in Sitzungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Änderungen der Geschäftsordnung bedür-
fen der Einstimmigkeit. Außerhalb von Sitzungen ent-
scheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit seiner 
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Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.  


Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands werden 
Niederschriften angefertigt, die vom Vorsitzenden un-
terzeichnet werden. Entscheidungen des Vorstands 
sind verbindliche Vorgaben zur Umsetzung für alle Mit-
arbeiter. 


Bedarfsorientiert und themenbezogen kann der Vor-
stand beratende, nicht stimmberechtigte Teilnehmer 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen. 


Im Geschäftsjahr 2019 fanden in der Regel zwei bis 
drei Vorstandssitzungen pro Monat statt. 


Aufgaben des Gesamtvorstands 


Die Beratung und Entscheidungsfindung des Vor-
stands als Gesamtvorstand erfolgte im Berichtsjahr in 
der Vorstandssitzung, der Vorstandssitzung Produkt 
und Kunde (seit 1. November 2019) und im Nachhal-
tigkeitsboard (zum 1. November 2019 in die Vor-
standssitzung überführt). 


Die Vorstandssitzung definiert den Strategie- und Res-
sourcenrahmen und entscheidet alle Maßnahmen zur 
Strategieumsetzung und Themen mit besonderer Be-
deutung für die BMW AG.  


Die Vorstandssitzung Produkt und Kunde entscheidet 
über produkt- und kundenbezogene Themen mit be-
sonderer Bedeutung und Tragweite für die BMW AG 
sowie markenübergreifend über die automobile Pro-
duktstrategie und alle Produktprojekte im Grundsatz-
stadium.  


Als Nachhaltigkeitsboard ist der Gesamtvorstand in der 
Regel bis zu zweimal pro Jahr zusammengetreten, um 
den Strategie- und Ressourcenrahmen zur Nachhaltig-
keit zu definieren und Maßnahmen zur Strategieumset-
zung zu entscheiden. Zum 1. November 2019 wurde 
das Nachhaltigkeitsboard in die Vorstandssitzung über-
führt.  


Ausschüsse des Vorstands 


Der Vorstand hat die Ausschüsse „Customer“ (seit 1. 
November 2019), „Führungskräfte“ und „Operations“ 
eingerichtet.  


Der Vorstandsausschuss „Customer“ (seit 1. Novem-
ber 2019) berät und entscheidet ressortübergreifend 
über Vertriebs- und Markenthemen sowie über die di-
rekte Wechselwirkung von Vertriebs- und Markenthe-
men mit Produktions- und Einkaufsthemen. Er tagt in 
der Regel einmal im Monat, davon mindestens vier Mal 
jährlich in Vollbesetzung. Stimmberechtigte Mitglieder 
des Vorstandsausschusses „Customer“ sind das für 
Kunde, Marke und Vertrieb zuständige Vorstandsmit-
glied, das zugleich den Vorsitz innehat, sowie die für 


Finanzen, Einkauf und Lieferantennetzwerk und Pro-
duktion zuständigen Vorstandsmitglieder. An den Sit-
zungen des Vorstandsausschusses „Customer“ neh-
men außerdem beratend die Bereichsleiter 
Kunde/BMW Markenführung, MINI, Vertriebssteue-
rung und Strategie, Konzerncontrolling, Strategie/Pro-
jekte/Zentralfunktionen und Produktionsnetzwerk/Lo-
gistik teil. 


Der in der Regel zweiwöchentlich tagende Vorstands-
ausschuss „Operations“ entscheidet konzernweit über 
automobile Produktprojekte auf Basis der von der Vor-
standssitzung vorgegebenen strategischen Ausrich-
tung und innerhalb des durch die Vorstandssitzung 
festgelegten Entscheidungsrahmens. Stimmberech-
tigte Mitglieder des Vorstandsausschusses „Operati-
ons“ sind das für das Ressort Entwicklung zuständige 
Mitglied des Vorstands, das zugleich den Vorsitz inne-
hat, sowie die für Einkauf und Lieferantennetzwerk und 
Produktion zuständigen Vorstandsmitglieder. An den 
Sitzungen des Vorstandsausschusses „Operations“ 
nehmen beratend der Bereichsleiter Unternehmens-
qualität und der Leiter der Hauptabteilung Reifegrad-
management, Freizeichnung, Erprobung teil. 


Der Vorstandsausschuss „Führungskräfte“ beschäftigt 
sich mit unternehmensweit relevanten Themen, die die 
„Führungskräfte“ der BMW Group insgesamt oder in-
dividuell betreffen. Der Vorstandsausschuss „Füh-
rungskräfte“ hat sowohl eine beratende bzw. vorberei-
tende Rolle, zum Beispiel bei Grundsatzthemen der 
Personalpolitik wie Entgeltsystematik und -planung, 
Personalentwicklungs- und Beurteilungsinstrumenten, 
als auch die Funktion eines Entscheidungsgremiums, 
wie zum Beispiel bei der (Weiter-)Entwicklung von Re-
geln und Richtlinien für Obere Führungskräfte. Stimm-
berechtigte Mitglieder des Ausschusses sind der Vor-
standsvorsitzende, der auch den Ausschussvorsitz in-
nehat, und das für Personal- und Sozialwesen zustän-
dige Mitglied des Vorstands. Darüber hinaus nehmen 
an den Sitzungen der Bereichsleiter Personalmanage-
ment und -services sowie der Bereichsleiter Personal-
wesen Obere Führungskräfte mit beratender Funktion 
teil. 


Für die Ausschüsse des Vorstands gelten die Regelun-
gen zu Sitzungen und Beschlussfassung des Gesamt-
vorstands grundsätzlich entsprechend. 


Die nicht in einem Ausschuss vertretenen Mitglieder 
des Vorstands werden durch die Tagesordnung und 
Sitzungsprotokolle über die Ausschusssitzungen infor-
miert. Wenn der Ausschuss es für zweckmäßig hält  
oder ein Vorstandsmitglied dies verlangt, können Aus-
schussangelegenheiten auch in den Vorstandssitzun-
gen behandelt werden. 
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Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 


Gegenüber dem Aufsichtsrat wird der Vorstand durch 
den Vorsitzenden des Vorstands vertreten. Dieser steht 
in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht.  


Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Berichts-
pflichten des Vorstands durch Beschluss näher festge-
legt. Die gesetzlichen Berichte des Vorstands an den 
Aufsichtsrat werden in der Regel in Textform erstattet. 
Entscheidungsnotwendige Unterlagen werden den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst rechtzeitig vor 
der Sitzung zugeleitet.  


Für Geschäfte von grundlegender Bedeutung hat der 
Aufsichtsrat durch Beschluss Zustimmungsvorbehalte 
zugunsten des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit erfor-
derlich holt der Vorstandsvorsitzende die Zustimmung 
des Aufsichtsrats ein. Er trägt auch für die Erfüllung der 
Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat Sorge. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird der Vorstands-
vorsitzende von allen Vorstandsmitgliedern unterstützt.  


Bei der Berichterstattung an den Aufsichtsrat lässt sich 
der Vorstand von dem Grundgedanken leiten, dass der 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Pla-
nung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des 
Risikomanagements und der Compliance sowie auch 
über eventuelle Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
von den aufgestellten Plänen und Zielen und die 
Gründe dafür informiert sein soll. 


Nachfolgeplanung für den Vorstand,  
Diversitätskonzept  


Gemeinsam mit dem Vorstand sorgt der Aufsichtsrat 
für eine langfristige Nachfolgeplanung. Bei der Sich-
tung von Kandidaten und Kandidatinnen für eine Vor-
standsposition stellen deren fachliche Qualifikation für 
das zu übernehmende Ressort, überzeugende Füh-
rungsqualitäten, bisherige Leistungen sowie Kennt-
nisse über das Unternehmen aus Sicht des Aufsichts-
rats die grundlegenden Eignungskriterien dar. Der Auf-
sichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands 
ein Diversitätskonzept verabschiedet, das auch die 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex berücksichtigt. Im Rahmen der Abwägung, wel-
che Persönlichkeit den Vorstand als Gremium am bes-
ten ergänzen würde, achtet der Aufsichtsrat auch auf 
Vielfalt (Diversity). Unter Vielfalt als Entscheidungsge-
sichtspunkt versteht der Aufsichtsrat insbesondere un-
terschiedliche, sich gegenseitig ergänzende Profile, 
Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im internationa-
len Bereich, sowie eine angemessene Vertretung der 


Geschlechter. Im Rahmen seiner Entscheidung be-
rücksichtigt der Aufsichtsrat auch nachfolgende As-
pekte:  


‒ Die Mitglieder des Vorstands sollen über eine lang-
jährige Führungserfahrung verfügen und möglichst 
Erfahrung aus unterschiedlichen Berufen mitbrin-
gen.  


‒ Mindestens zwei Mitglieder sollen über internatio-
nale Führungserfahrung verfügen.  


‒ Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen 
eine technische Ausbildung haben.  


‒ Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über eine 
langjährige Erfahrung auf den Gebieten Entwick-
lung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und Personal-
führung verfügen.  


‒ Der Aufsichtsrat hat eine Zielgröße für den Frauen-
anteil im Vorstand festgelegt. Diese ist im Abschnitt 
Angaben nach dem Teilhabegesetz erläutert. Über 
den Anteil und die Entwicklung der weiblichen Füh-
rungskräfte, insbesondere unter den Oberen Füh-
rungskräften und auf der ersten Führungsebene, 
berichtet der Vorstand dem Personalausschuss und 
dem Aufsichtsrat in regelmäßigen Abständen.  


‒ Für die Mitglieder des Vorstands hat der Aufsichtsrat 
entsprechend der Empfehlung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex eine Regelaltersgrenze 
festgesetzt. Die Regelaltersgrenze orientiert sich an 
der Vollendung des 60. Lebensjahres. Der Auf-
sichtsrat achtet darüber hinaus auf eine hinrei-
chende Altersmischung unter den Vorstandsmitglie-
dern.  


Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstandspo-
sition besetzt werden soll, entscheidet der Aufsichtsrat 
im Unternehmensinteresse und unter Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls. Das beschriebene Diversi-
tätskonzept berücksichtigt der Personalausschuss des 
Aufsichtsrats bereits bei der Auswahl der Kandidatin-
nen und Kandidaten, sodass sichergestellt ist, dass der 
Vorstand vielfältig zusammengesetzt ist.  


Die Zusammensetzung des Vorstands zum 31. De-
zember 2019 entspricht nach Einschätzung des Auf-
sichtsrats dem festgelegten Diversitätskonzept. Die 
unterschiedlichen Berufs-, Bildungs- und Lebenser-
fahrungen der Vorstandsmitglieder ergänzen sich ge-
genseitig. Die Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, die 
einen Abgleich mit dem Diversitätskonzept ermögli-
chen, sind auf der Internetseite der Gesellschaft ein-
sehbar.  
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AUFSICHTSRAT 


Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vorstand bei der 
Leitung der BMW AG zu beraten und zu überwachen.  


Überblick 


Der Aufsichtsrat der BMW AG besteht aus zehn von 
der Hauptversammlung gewählten Vertretern der Akti-
onäre und zehn nach dem Mitbestimmungsgesetz ge-
wählten Vertretern der Arbeitnehmer:  


Die zehn Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer set-
zen sich zusammen aus 


‒ sieben unternehmensangehörigen Arbeitnehmern, 
einschließlich eines leitenden Angestellten, und 


‒ drei Aufsichtsratsmitgliedern, die auf Vorschlag von 
Gewerkschaften gewählt werden. 


Der Aufsichtsrat wird in Entscheidungen von grundle-
gender Bedeutung für die BMW AG eingebunden.  


Er bestellt die Mitglieder des Vorstands und setzt ihre 
Vergütung fest. Der Aufsichtsrat kann die Bestellung 
zum Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 


Die Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht 
durch andere wahrnehmen lassen. 


Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der BMW AG ist dem 
Unternehmensinteresse verpflichtet. Es darf bei seinen 
Entscheidungen weder persönliche Interessen verfol-
gen noch Geschäftschancen, die dem Unternehmen 
zustehen, für sich nutzen.  


Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind verpflichtet, Inte-
ressenkonflikte, insbesondere solche, die aufgrund ei-
ner Beratung oder Organfunktion bei Kunden, Liefe-
ranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschäftspart-
nern entstehen können, dem Aufsichtsrat gegenüber 
offenzulegen, damit dieser in seinem Bericht an die 
Hauptversammlung über ihre Behandlung informieren 
kann. Wesentliche und nicht nur vorübergehende Inte-
ressenkonflikte eines Aufsichtsratsmitglieds führen zur 
Beendigung des Mandats.  


Jedes Aufsichtsratsmitglied der BMW AG achtet da-
rauf, dass ihm für die Wahrnehmung seines Mandats 
genügend Zeit zur Verfügung steht. Sofern Mitglieder 
des Aufsichtsrats der BMW AG dem Vorstand einer 
börsennotierten Gesellschaft angehören, nehmen sie 
insgesamt nicht mehr als drei weitere konzernexterne 
Aufsichtsratsmandate in börsennotierten Gesellschaf-
ten oder in Aufsichtsgremien mit vergleichbaren Anfor-
derungen wahr. 


Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz sei-
ner Tätigkeit. Zu diesem Zweck finden eine gemein-
same Aussprache im Plenum und persönliche Gesprä-


che mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden statt, die an-
hand eines vorab verteilten, vom Aufsichtsrat erarbei-
teten Fragebogens vorbereitet werden.  


Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
wird darauf geachtet, dass der Aufsichtsrat insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der 
Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen verfügt.  


Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung kon-
krete Ziele benannt, ein Diversitätskonzept beschlos-
sen und ein Kompetenzprofil festgelegt. 


Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre 
Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaß-
nahmen eigenverantwortlich wahr. Dabei unterstützt 
sie die Gesellschaft in angemessener Weise. 


Bei Übernahme eines Aufsichtsratsmandats informiert 
der Corporate-Governance-Beauftragte das neue Auf-
sichtsratsmitglied über wesentliche Rahmenbedingun-
gen der Amtsführung, insbesondere den BMW Group 
Corporate Governance Kodex und persönliche Mitwir-
kungspflichten im Fall von Sachverhalten, die Melde-
pflichten auslösen oder der Zustimmung des Auf-
sichtsrats unterliegen. 


Arbeitsweise des Aufsichtsrats 


Der Aufsichtsrat hält mindestens zwei Sitzungen im 
Kalenderhalbjahr ab. In der Regel finden fünf Plenarsit-
zungen pro Kalenderjahr statt. Eine Sitzung pro Jahr ist 
mehrtägig ausgerichtet und dient unter anderem ei-
nem vertieften Austausch zu strategischen und techni-
schen Themen. Die Schwerpunkte der Sitzungen im 
abgelaufenen Geschäftsjahr sind im Bericht des Auf-
sichtsrats zusammengefasst. In der Regel bereiten die 
Vertreter der Aktionäre und die Vertreter der Arbeitneh-
mer die Sitzungen des Aufsichtsrats jeweils gesondert 
vor, gegebenenfalls mit Mitgliedern des Vorstands. 


Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im 
Aufsichtsrat, beruft dessen Sitzungen ein und leitet sie; 
er nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen 
wahr und vertritt den Aufsichtsrat gegenüber dem Vor-
stand.  


Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der geladen wurden und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an 
der Beschlussfassung teilnimmt. Die Beschlussfas-
sung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in 
der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, 
wenn kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der 
Beschlussfassung widerspricht und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder anwesend sind.  


Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Besondere gesetzliche 
Mehrheitserfordernisse und Verfahrensbestimmungen 
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bestehen im Mitbestimmungsgesetz insbesondere für 
Fälle der Bestellung und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern sowie für die Wahl eines Aufsichtsratsvor-
sitzenden und stellvertretenden Aufsichtsratsvorsit-
zenden.  


Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmen-
gleichheit, so findet eine neue Aussprache nur statt, 
wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. 
Bei einer erneuten Abstimmung über denselben Ge-
genstand hat der Aufsichtsratsvorsitzende, wenn sie 
erneut Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen.  


Die Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Aus-
schüsse werden regelmäßig in den Sitzungen gefasst. 
Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine 
schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichts-
ratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für die 
Abgabe der zweiten Stimme des Aufsichtsratsvorsit-
zenden. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine 
Stimmabgabe per Telefax oder mittels elektronischer 
Medien. Eine nachträgliche Stimmabgabe ist zulässig, 
wenn der Vorsitzende (oder im Verhinderungsfall sein 
Stellvertreter) sie vor der Abstimmung in der Sitzung für 
alle abwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats binnen 
einer von ihm festzulegenden Frist gestattet. 


Über die Beschlüsse und Sitzungen werden Nieder-
schriften angefertigt, die vom jeweiligen Sitzungsleiter 
unterzeichnet werden.  


Zur Beratung über einzelne Gegenstände kann der 
Aufsichtsrat Sachverständige und Auskunftspersonen 
zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Der Aufsichtsrat tagt 
bei Bedarf auch ohne den Vorstand. 


Die Gesellschaft sorgt dafür, dass der Aufsichtsrat und 
seine Gremien mit angemessenen Mitteln ausgestat-
tet sind, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Dazu gehört auch die Einrichtung eines zentralen Auf-
sichtsratsbüros zur Unterstützung der Vorsitzenden bei 
ihren Koordinationsaufgaben. 


Präsidium und Ausschüsse des Aufsichtsrats 


Unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenhei-
ten der BMW Group und der Anzahl seiner Mitglieder 
hat der Aufsichtsrat der BMW AG ein Präsidium und 
vier Ausschüsse gebildet, nämlich einen Personal-, 
Prüfungs-, Nominierungs- und Vermittlungsaus-
schuss. Diese dienen der Steigerung der Effizienz der 
Aufsichtsratsarbeit und der Behandlung komplexer 
Sachverhalte. Die Ausschussvorsitzenden berichten in 
jeder Plenarsitzung des Aufsichtsrats ausführlich über 
die Ausschussarbeit.  


Die Besetzung von Präsidium und Ausschüssen erfolgt 
nach Maßgabe von Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung sowie Corporate-Governance-Grundsätzen, 


insbesondere unter Berücksichtigung der fachlichen 
Qualifikation der Mitglieder.  


Der Aufsichtsratsvorsitzende ist kraft dieser Funktion 
gemäß der Geschäftsordnung Mitglied und Vorsitzen-
der des Präsidiums, des Personalausschusses und des 
Nominierungsausschusses. 


Die Anzahl der Sitzungen von Präsidium und Aus-
schüssen ist bedarfsabhängig. Präsidium, Personal- 
und Prüfungsausschuss kommen in der Regel zu meh-
reren Sitzungen jährlich zusammen.  


Für die Arbeit des Präsidiums und der Ausschüsse hat 
der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Regularien für die 
Tätigkeit des Plenums Regelungen zur Geschäftsord-
nung getroffen. Die Ausschüsse sind nur beschlussfä-
hig, wenn alle Mitglieder mitwirken. Beschlüsse der 
Ausschüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst, soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen 
ist.  


Das Präsidium des Aufsichtsrats setzt sich gemäß der 
Geschäftsordnung aus dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats und seinen Stellvertretern zusammen. Das 
Präsidium bereitet die Aufsichtsratssitzungen vor, so-
weit die Themen nicht in den Aufgabenbereich eines 
Ausschusses fallen. Dies betrifft zum Beispiel die Vor-
bereitung der jährlichen Entsprechenserklärung zum 
Deutschen Corporate Governance Kodex sowie der Ef-
fizienzprüfung des Aufsichtsrats. 


Der Personalausschuss bereitet die Entscheidungen 
des Aufsichtsrats über die Bestellung und gegebenen-
falls Abberufung von Vorstandsmitgliedern vor und 
sorgt gemeinsam mit dem Aufsichtsratsplenum und 
dem Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. 
Darüber hinaus bereitet der Personalausschuss die 
Entscheidungen des Aufsichtsrats über die Vergütung 
sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungs-
systems für den Vorstand vor. Im Rahmen der Festset-
zungen des Aufsichtsrats zur Vergütung von Vor-
standsmitgliedern ist der Personalausschuss beauf-
tragt, Anstellungsverträge mit Mitgliedern des Vor-
stands abzuschließen, zu ändern und aufzuheben und 
gegebenenfalls sonstige Verträge mit Mitgliedern des 
Vorstands vorzubereiten und abzuschließen. Ferner ist 
dem Personalausschuss die Befugnis übertragen, in 
bestimmten Fällen anstelle des Aufsichtsrats über die 
erforderliche Zustimmung zu einem bestimmten Ge-
schäft zu entscheiden. Dazu gehören insbesondere 
Fälle der Kreditgewährung an Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglieder, bestimmte Vertragsabschlüsse 
mit Mitgliedern des Aufsichtsrats, jeweils auch unter 
Berücksichtigung nahestehender Personen / Unter-
nehmen, sowie Nebentätigkeiten von Vorstandsmit-
gliedern, insbesondere die Übernahme von Aufsichts-
ratsmandaten außerhalb des Unternehmens.  
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Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit 
der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, 
der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des Ri-
sikomanagementsystems sowie der Wahrnehmung 
der Aufgaben des Aufsichtsrats in Zusammenhang mit 
Prüfungen gemäß § 32 WpHG. Ferner überwacht er 
die Abschlussprüfung, die Unabhängigkeit des Ab-
schlussprüfers und die vom Abschlussprüfer zusätzlich 
erbrachten Leistungen. Er bereitet den Vorschlag zur 
Wahl des Abschlussprüfers an die Hauptversammlung 
vor und gibt dazu eine Empfehlung ab, erteilt den Prü-
fungsauftrag, vereinbart ergänzende Prüfungsschwer-
punkte sowie das Honorar des Abschlussprüfers. Der 
Prüfungsausschuss bereitet die Beschlussfassung des 
Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernab-
schluss vor und erörtert mit dem Vorstand die Zwi-
schenberichte vor ihrer Veröffentlichung. Zusätzlich be-
fasst er sich mit der nichtfinanziellen Berichterstattung, 
bereitet die Prüfung des Aufsichtsrats und die Beauf-
tragung eines externen Prüfers der nichtfinanziellen 
Berichterstattung vor und erteilt den Prüfungsauftrag. 
Darüber hinaus befasst sich der Prüfungsausschuss 
mit der Überwachung des Revisionssystems und der 
Compliance sowie mit der Prüfung und Überwachung 
etwaiger Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit 
möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitglie-
dern zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Auf-
sichtsrat. Ferner entscheidet er über die Zustimmung 
des Aufsichtsrats zur Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2019 (§ 4 Ziffer 5 der Satzung) sowie über Än-
derungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen.  


In Einklang mit den Regelungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex ist der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses unabhängig und kein ehemaliges 
Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Er verfügt über be-
sondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwen-
dung von Rechnungslegungsgrundsätzen und inter-
nen Kontrollverfahren. Er erfüllt zugleich die Anforde-
rungen an einen Finanzexperten im Sinne der §§ 100 
Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG.  


Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, geeig-
nete Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat als 
Vertreter der Aktionäre zu ermitteln und dem Aufsichts-
rat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversamm-
lung vorzuschlagen. Gemäß der Empfehlung des Deut-
schen Corporate Governance Kodex ist der Nominie-
rungsausschuss ausschließlich mit Vertretern der Akti-
onäre besetzt.  


Die Bildung und Besetzung eines Vermittlungsaus-
schusses ist im deutschen Mitbestimmungsgesetz 
vorgesehen. Der Vermittlungsausschuss hat die Auf-
gabe, dem Aufsichtsrat einen Vorschlag zu unterbrei-
ten, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds nicht die erforderliche Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder erreicht hat. 


Dem Vermittlungsausschuss gehören gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je 
ein von den Vertretern der Aktionäre und den Vertretern 
der Arbeitnehmer gewähltes Mitglied an. 


Besetzungsziele des Aufsichtsrats,  
Kompetenzprofil, Diversitätskonzept  


Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine 
Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen 
Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen.  


Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat der BMW AG die 
folgenden, ein Kompetenzprofil einschließenden Be-
setzungsziele verabschiedet. Sie beschreiben zugleich 
das Konzept, mit dem insgesamt eine vielfältige Beset-
zung des Aufsichtsrats angestrebt wird (Diversitäts-
konzept):  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst vier 
Mitglieder angehören, die über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten 
außerhalb Deutschlands verfügen. 


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst sie-
ben Mitglieder angehören, die über vertiefte Kennt-
nisse und Erfahrungen aus dem Unternehmen 
selbst verfügen, jedoch nicht mehr als zwei ehema-
lige Mitglieder des Vorstands.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen als Vertreter der Anteilseig-
ner möglichst drei Unternehmer oder Persönlichkei-
ten angehören, die bereits Erfahrung in der Führung 
oder Überwachung eines anderen mittelgroßen oder 
großen Unternehmens erworben haben.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst drei 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Forschung angehören, die Erfahrung in Branchen 
erworben haben, die für die BMW Group bedeutsam 
sind, wie zum Beispiel Chemie, Energieversorgung, 
Informationstechnologie, oder die über Sachver-
stand auf für die BMW Group zukunftsrelevanten 
Themenfeldern verfügen, wie zum Beispiel Kunden-
bedürfnisse, Mobilität, Digitalisierung und Künstli-
che Intelligenz, Ressourcen und Nachhaltigkeit.  


‒ Bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten 
für den Aufsichtsrat, die das Gremium in seiner Ge-
samtheit mit Fach- und Führungskompetenzen 
bestmöglich verstärken würden, soll auch auf Vielfalt 
(Diversity) geachtet werden. Bei der Vorbereitung 
von Besetzungsvorschlägen soll im Einzelfall gewür-
digt werden, inwiefern unterschiedliche, sich gegen-
seitig ergänzende fachliche Profile, Berufs- und Le-
benserfahrungen, auch im internationalen Bereich, 
und eine angemessene Vertretung beider Ge-
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schlechter im Gremium der Aufsichtsratsarbeit zu-
gutekommen. Die Berücksichtigung qualifizierter 
Frauen bei der Besetzung des Aufsichtsrats liegt in 
der Verantwortung aller Vorschlags- und Wahlbe-
rechtigten.  


‒ Dem Aufsichtsrat sollen mindestens sechs unab-
hängige Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner im 
Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex (Fassung vom 7. Februar 2017) 
angehören. 


‒ Zwei unabhängige Mitglieder des Aufsichtsrats sol-
len über Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.  


‒ Dem Aufsichtsrat soll keine Person angehören, die 
eine Organfunktion oder Beratungsaufgabe bei we-
sentlichen Wettbewerbern des Unternehmens aus-
übt. Die Aufsichtsratsmitglieder werden sich unter 
Beachtung des geltenden Rechts darüber hinaus 
dafür einsetzen, dass keine Persönlichkeiten zur 
Wahl vorgeschlagen werden, die aufgrund ihrer 
sonstigen Tätigkeiten und Funktionen außerhalb der 
BMW Group, insbesondere Beratungstätigkeiten o-
der Organfunktionen bei Kunden, Lieferanten, Kre-
ditgebern oder sonstigen Geschäftspartnern, vo-
raussichtlich nicht nur vorübergehend in einen we-
sentlichen Interessenkonflikt geraten werden.  


‒ Es soll für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Regel-
fall eine Altersgrenze von 70 Jahren berücksichtigt 
werden. Einzelfallausnahmen sollen bis zum Ablauf 
der ordentlichen Hauptversammlung nach Vollen-
dung des 73. Lebensjahres zur Erfüllung gesetzli-
cher Erfordernisse oder zur Unterstützung einer ge-
ordneten Nachfolgeplanung bei Schlüsselfunktio-
nen oder -qualifikationen zulässig sein.  


‒ Aufsichtsratsmitglieder sollen dem Aufsichtsrat im 
Regelfall insgesamt nicht länger angehören als bis 
zur Beendigung der ordentlichen Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung für das 14. Geschäfts-
jahr nach dem Beginn der ersten Amtszeit be-
schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die erste Amts-
zeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Von dieser Re-
gel ausgenommen sind natürliche Personen, die di-
rekt oder indirekt an der Gesellschaft wesentlich be-
teiligt sind. Darüber hinaus kann im Unternehmens-
interesse von der Regelgrenze abgewichen werden, 
zum Beispiel um ein anderes Besetzungsziel zu för-
dern, insbesondere Vielfalt der Geschlechter, der 
fachlichen Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen. 


Der Aufsichtsrat hat für die obigen Besetzungsziele ei-
nen Zeitrahmen bis zum 31. Dezember 2020 zugrunde 
gelegt. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats 
berücksichtigt die Besetzungsziele bereits bei der Aus-
wahl möglicher Kandidaten als Vertreter der Anteilseig-


ner. Damit wird eine vielfältige Besetzung des Auf-
sichtsrats ermöglicht und sichergestellt, dass der Auf-
sichtsrat so zusammengesetzt ist, dass seine Mitglie-
der insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Erfahrungen verfügen. Wahlvorschläge 
des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen die 
Besetzungsziele, soweit sie Aufsichtsratsmitglieder der 
Anteilseigner betreffen, in der Weise berücksichtigen, 
dass eine Umsetzung der Besetzungsziele durch ent-
sprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung 
unterstützt wird. Die Hauptversammlung ist jedoch an 
Wahlvorschläge nicht gebunden. Auch die Wahlfreiheit 
der Arbeitnehmer bei der Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder der Arbeitnehmer ist geschützt. Im Verfahren 
nach dem Mitbestimmungsgesetz zur Wahl von Arbeit-
nehmervertretern hat der Aufsichtsrat kein Vorschlags-
recht. Die Besetzungsziele, die sich der Aufsichtsrat 
gibt, verstehen sich daher nicht als Vorgaben an die 
Wahlberechtigten oder Beschränkungen ihrer Wahlfrei-
heit. 


Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats  
zum 31. Dezember 2019 


Die Besetzung des Aufsichtsrats zum 31. Dezember 
2019 entspricht nach Selbsteinschätzung des Auf-
sichtsrats den oben genannten Besetzungszielen. Um 
einen Abgleich mit den Besetzungszielen zu erleich-
tern, sind Kurzlebensläufe der amtierenden Aufsichts-
ratsmitglieder auf der Internetseite der Gesellschaft un-
ter www.bmwgroup.com verfügbar. Angaben zu den 
ausgeübten Berufen und Mandaten in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- 
und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-
unternehmen sowie zur Dauer der Zugehörigkeit sind 
unter der Übersicht „Mitglieder des Aufsichtsrats“ zu 
finden.  


Daraus wird ersichtlich, dass der Aufsichtsrat der BMW 
AG sehr vielfältig besetzt ist: Über internationale Erfah-
rung oder besonderen Sachverstand in einem oder 
mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten au-
ßerhalb Deutschlands verfügen deutlich mehr als die 
angestrebten vier Mitglieder des Aufsichtsrats. Ver-
tiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unterneh-
men bringen sieben Arbeitnehmervertreter sowie der 
Aufsichtsratsvorsitzende in die Aufsichtsratsarbeit ein. 
Dem Aufsichtsrat gehört lediglich ein früheres Mitglied 
des Vorstands an. Erfahren in der Führung eines ande-
ren Unternehmens sind mindestens vier Mitglieder des 
Aufsichtsrats. Dem Aufsichtsrat gehören auch drei Un-
ternehmer an. Erfahrung in der Überwachung eines an-
deren mittelgroßen oder großen Unternehmens hat ein 
großer Teil der Aufsichtsratsmitglieder, darunter auch 
Arbeitnehmervertreter. Des Weiteren verfügen mehr 
als drei Mitglieder des Aufsichtsrats über Erfahrung 
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und Sachverstand auf einem der vom Aufsichtsrat als 
besonders zukunftsrelevant eingestuften Gebiete wie 
Kundenbedürfnisse, Mobilität, Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz, Ressourcen und Nachhaltigkeit 
sowie Informationstechnologie.  


Bei der Überprüfung der Unabhängigkeit seiner Mit-
glieder hat sich der Aufsichtsrat am Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 
2017 orientiert. Weder ein substanzieller Aktienbesitz 
noch die Bestellung als Arbeitnehmervertreter noch 
eine frühere Mitgliedschaft im Vorstand schließen nach 
Einschätzung des Aufsichtsrats für sich genommen 
die Unabhängigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds aus. 
Ein wesentlicher und nicht nur vorübergehender Inte-
ressenkonflikt im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex liegt bei keinem Mitglied 
des Aufsichtsrats vor.  


Die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat sind durch die gel-
tenden Gesetze bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
geschützt. Jedenfalls alle übrigen Mitglieder des Auf-
sichtsrats verfügen über eine hinreichende wirtschaft-
liche Unabhängigkeit vom Unternehmen. Geschäfte 
mit Unternehmen, bei denen Aufsichtsratsmitglieder 
eine Funktion bekleiden, erfolgen zu Bedingungen wie 
unter fremden Dritten.  


Im Ergebnis hat der Aufsichtsrat alle Mitglieder des 
Aufsichtsrats als unabhängig eingestuft. Zum Stichtag 
sind dies: Dr.-Ing. Norbert Reithofer, Manfred Schoch, 
Stefan Quandt, Stefan Schmid, Dr. Karl-Ludwig Kley, 
Christiane Benner, Dr. Kurt Bock, Verena zu Dohna-
Jaeger, Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger, Prof. Dr. Reinhard 
Hüttl, Susanne Klatten, Prof. Dr. Renate Köcher, Horst 
Lischka, Willibald Löw, Simone Menne, Dr. Dominique 
Mohabeer, Brigitte Rödig, Dr. Vishal Sikka, Dr. Thomas 
Wittig und Werner Zierer.  


Mindestens drei Mitglieder erfüllen die Anforderungen 
an einen unabhängigen Finanzexperten. Dies sind: 
Dr. Kurt Bock, Dr. Karl-Ludwig Kley und Simone 
Menne.  


Zum Stichtag gehören dem Aufsichtsrat sieben Frauen 
an (35 %), darunter drei Vertreterinnen der Anteilseig-
ner und vier Vertreterinnen der Arbeitnehmer. Dem 
Aufsichtsrat gehören insgesamt 13 Männer an (65%), 
darunter sieben Vertreter der Anteilseigner und sechs 
Vertreter der Arbeitnehmer. Die Gesellschaft erfüllt so-
mit die für sie seit dem 1. Januar 2016 in Deutschland 
geltende gesetzliche Geschlechterquote von mindes-
tens 30%. Derzeit ist kein Aufsichtsratsmitglied älter 
als 70 Jahre. 


 


 


 


AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG 


Die Aktionäre der BMW AG nehmen ihre Kontroll- und 
Mitbestimmungsrechte in der Hauptversammlung 
wahr. 


Die Hauptversammlung entscheidet insbesondere 
über die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlas-
tung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats, die Bestellung des Abschlussprüfers, Satzungs-
änderungen sowie bestimmte Kapitalmaßnahmen und 
wählt Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat. 


Darüber hinaus wird der Hauptversammlung bei we-
sentlichen Änderungen, mindestens jedoch alle vier 
Jahre, das System zur Vergütung der Vorstandsmitglie-
der zur Billigung vorgelegt. 


Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptver-
sammlung entweder selbst, durch einen Bevollmäch-
tigten oder durch einen von der BMW AG benannten 
Stimmrechtsvertreter ausüben. Das Stimmrecht kann 
auch per Briefwahl ausgeübt werden. 
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MITGLIEDER DES VORSTANDS 
Geschäftsjahr 2019 


 Oliver Zipse (*1964) 
Vorsitzender (seit 16. August 2019) 
Produktion (bis 15. August 2019) 


Mandate 
 BMW (South Africa) (Pty) Ltd., Vorsitzender (bis 31. Oktober 2019) 
 BMW Motoren GmbH, Vorsitzender (bis 7. Oktober 2019) 
 


 Harald Krüger (*1965) 
Vorsitzender (bis 15. August 2019) 


Mandate 
 Deutsche Telekom AG 
 


 Milagros Caiña Carreiro-Andree (*1962) 
Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin (bis 31. Oktober 2019) 


Mandate 
 LOGISTRIAL Real Estate AG (23. September 2019 bis 17. Dezember 2019) 
 


 Klaus Fröhlich (*1960) 
Entwicklung 


Mandate 
 E.ON SE 
 


 Ilka Horstmeier (*1969) 
Personal- und Sozialwesen, Arbeitsdirektorin (seit 1. November 2019) 


 Dr. Milan Nedeljković (*1969) 
Produktion (seit 1. Oktober 2019) 


Mandate 
 BMW (South Africa) (Pty) Ltd., Vorsitzender (seit 1. November 2019) 
 BMW Motoren GmbH, Vorsitzender  


(Mitglied seit 7. Oktober 2019, Vorsitzender seit 4. Dezember 2019) 
 


 Pieter Nota (*1964) 
Kunde, Marken, Vertrieb (seit 1. April 2019) 
Vertrieb und Marke BMW, Aftersales BMW Group (bis 31. März 2019)  


Mandate 
 Rolls-Royce Motor Cars Limited, Vorsitzender (seit 1. April 2019) 
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 Dr. Nicolas Peter (*1962) 
Finanzen 


Mandate 
 BMW Brilliance Automotive Ltd., stellv. Vorsitzender 
 


 Peter Schwarzenbauer (*1959) 
Transformation Elektromobilität (1. April 2019 bis 31. Oktober 2019) 
MINI, Rolls-Royce, BMW Motorrad, Kundenerlebnis und  
Digital Business Innovation BMW Group (bis 31. März 2019) 


Mandate 
 Scout24 AG 
 Rolls-Royce Motor Cars Limited, Vorsitzender (bis 31. März 2019) 
 


 Dr.-Ing. Andreas Wendt (*1958) 
Einkauf und Lieferantennetzwerk 
Produktion (16. August 2019 bis 30. September 2019) 


 
Chefjustiziar: 
Dr. Andreas Liepe 


 
__nicht börsennotiert 


Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
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MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS 
Geschäftsjahr 2019 


  Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Norbert Reithofer (*1956) 
Mitglied seit 2015, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BMW AG 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Siemens Aktiengesellschaft Mobilität, Technologie 


       
 Henkel AG & Co. KGaA 


(Gesellschafterausschuss) 
 


  Manfred Schoch1 (*1955) 
Mitglied seit 1988, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Euro- und Gesamtbetriebsrats 
Dipl. Wirtschaftsingenieur 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


  Stefan Quandt (*1966) 
Mitglied seit 1997, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Unternehmer 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 DELTON Health AG, Vorsitzender Energieversorgung, Digitale Sicherheit, 
Logistik 


     


 DELTON Technology SE, Vorsitzender 
 Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH  


(seit 24. Juni 2019) 
 AQTON SE, Vorsitzender  
 Entrust Datacard Corp.  
   
Anmerkung: Herr Stefan Quandt hält sämtliche Anteile an der DELTON Health AG, der DELTON Technology SE und an 
der AQTON SE. An der Entrust Datacard Corp. hält Herr Stefan Quandt eine Mehrheitsbeteiligung. 
 


  Stefan Schmid1 (*1965) 
Mitglied seit 2007, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Betriebsrats Dingolfing 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources, Chemie 


   
 


  Dr. jur. Karl-Ludwig Kley (*1951) 
Mitglied seit 2008, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der E.ON SE und  
der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 E.ON SE, Vorsitzender Mobilität, Energieversorgung,  
Kapitalmarkt 


       


 Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, 
Vorsitzender 
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  Christiane Benner2 (*1968) 
Mitglied seit 2014, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Zweite Vorsitzende der IG Metall 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Continental AG, stellv. Vorsitzende Mobilität, Digitalisierung,  
Change Management 


     


  
  
 


  Dr. rer. pol. Kurt Bock (*1958) 
Mitglied seit 2018, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der BASF SE 
 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 FUCHS PETROLUB SE, Vorsitzender 
(seit 7. Mai 2019) 


Chemie, IT, Nachhaltigkeit 


        Fresenius Management SE 


 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft in München  


 


  Verena zu Dohna-Jaeger2 (*1975) 
Mitglied seit 16. Mai 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Ressortleiterin beim Vorstand der IG Metall 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 ABB AG Mobilität, Human Resources, Compliance 


    


  Franz Haniel (*1955) 
Mitglied von 2004 bis 16. Mai 2019 
Unternehmer 
 
Mandate 
 Franz Haniel & Cie. GmbH, Vorsitzender 
 DELTON Technology SE 
 Heraeus Holding GmbH 
 TBG AG 
 


  Ralf Hattler3 (*1968) 
Mitglied von 2017 bis 16. Mai 2019 
Leiter Einkauf Indirekte Güter und Leistungen, Rohstoffe, Produktionspartner 
 
 


  Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger (*1960) 
Mitglied seit 2017, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 
ehem. Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Deutsche Post AG (seit 15. Mai 2019) Mobilität, Digitalisierung, Compliance, 
Change Management 
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  Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. Reinhard Hüttl (*1957) 
Mitglied seit 2008, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 
Vorsitzender des Vorstands des Helmholtz-Zentrum Potsdam 
Deutsches GeoForschungsZentrum – GFZ 
Universitätsprofessor 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Wissenschaft, Ressourcen, Nachhaltigkeit 


   
 


  Susanne Klatten (*1962) 
Mitglied seit 1997, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Unternehmerin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 SGL Carbon SE, Vorsitzende Zukunftstechnologien, Chemie,  
Human Resources 


     


 ALTANA AG, stellv. Vorsitzende 
 UnternehmerTUM GmbH, Vorsitzende 
  
 


  Prof. Dr. rer. pol. Renate Köcher (*1952) 
Mitglied seit 2008, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach Gesellschaft  
zum Studium der öffentlichen Meinung mbH 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Infineon Technologies AG Kundenbedürfnisse,  
Finanzdienstleistungen 


   


 Nestlé Deutschland AG 
 Robert Bosch GmbH 
  
 


  Horst Lischka2 (*1963) 
Mitglied seit 2009, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
1. Bevollmächtigter der IG Metall München  
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 KraussMaffei Group GmbH Mobilität, Human Resources 


   
 MAN Truck & Bus SE (seit 19. März 2019,  


zuvor MAN Truck & Bus AG) 
 Städtisches Klinikum München GmbH  
 


  Willibald Löw1 (*1956) 
Mitglied seit 1999, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Landshut 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


  Simone Menne (*1960) 
Mitglied seit 2015, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 
Aufsichtsrätin 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Deutsche Post AG Mobilität, IT, Kapitalmarkt 


       
 Springer Nature AG & Co KGaA 
 Johnson Controls International plc 
 Russell Reynolds Associates Inc.  


(seit 19. Januar 2019)  
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  Dr. Dominique Mohabeer 1 (*1963) 
Mitglied seit 2012, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Mitglied des Betriebsrats Standort München 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Digitalisierung, IT, Human Resources 


   
 


  Brigitte Rödig1 (*1963) 
Mitglied seit 2013, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Mitglied des Betriebsrats Standort Dingolfing 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


  Dr. Vishal Sikka (*1967) 
Mitglied seit 16. Mai 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
CEO & Founder, Vianai Systems, Inc. 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 Oracle Corporation (seit 6. Dezember 2019) Digitalisierung, Künstliche Intelligenz,  
IT, Business Transformation 


     


  
  
 


  Jürgen Wechsler2 (*1955) 
Mitglied von 2011 bis 16. Mai 2019 
ehem. Bezirksleiter der IG Metall Bezirk Bayern 
 
Mandate 
 Schaeffler AG, stellv. Vorsitzender 
 Siemens Healthcare GmbH,  


stellv. Vorsitzender (bis 18. März 2019) 
 


  Dr. Thomas Wittig3 (*1960) 
Mitglied seit 16. Mai 2019, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Leiter Finanzdienstleistungen 
 
Mandate Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 


 BMW Bank GmbH, Vorsitzender Finanzdienstleistungen 


       
 BMW Automotive Finance (China) Co. Ltd., 


Vorsitzender 
 


  Werner Zierer1 (*1959) 
Mitglied seit 2001, gewählt bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 
Vorsitzender des Betriebsrats Standort Regensburg 
 
Kompetenzprofil/Diversitätskonzept 
Mobilität, Human Resources 


   
 


 


1_Arbeitnehmervertreter, die Arbeitnehmer des Unternehmens sind 
2_Arbeitnehmervertreter, die Vertreter von Gewerkschaften sind 
3_Arbeitnehmervertreter, die leitende Angestellte des Unternehmens sind 


 


_nicht börsennotiert 
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 


  


 Internationale Erfahrung oder besonderer Sachverstand in einem oder mehreren für das Unternehmen wichtigen Märkten außerhalb Deutschlands 


 Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Unternehmen 


 Unternehmer oder Persönlichkeiten mit Erfahrung in der Führung/Überwachung eines anderen Unternehmens (Anteilseignervertreter) 


 Unabhängige Finanzexperten 


 Unabhängig nach der Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats 
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GREMIEN DES AUFSICHTSRATS UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG IM ÜBERBLICK 


Wesentliche Aufgaben, Grundlage 


 


Mitglieder 


PRÄSIDIUM 


  


 Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen, soweit die Themen nicht in den Aufgabenbereich  
eines Ausschusses fallen 


 Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley 


PERSONALAUSSCHUSS 


  


 Vorbereitung der Entscheidungen über die Bestellung und gegebenenfalls Abberufung von Vor-
standsmitgliedern, über die Vergütung sowie die regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems 
für den Vorstand 


 Abschluss, Änderung und Aufhebung von Anstellungsverträgen (im Rahmen der Festsetzungen des 
Aufsichtsrats zur Vergütung) und sonstigen Verträgen mit den Mitgliedern des Vorstands 


 Entscheidung über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern, insbesondere zur 
Übernahme von Aufsichtsratsmandaten außerhalb des Unternehmens, sowie über die Zustimmung 
zu bestimmten kraft Gesetzes der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegenden Geschäften (zum 
Beispiel Kreditgewährung an Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder) 


 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  
Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 
Karl-Ludwig Kley 


PRÜFUNGSAUSSCHUSS 


  


 Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems, des 
Risikomanagementsystem sowie Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Zusammenhang 
mit Prüfungen gemäß § 32 WpHG 


 Überwachung der Abschlussprüfung, insbesondere der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der 
vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen 


 Vorbereitung des Vorschlags zur Wahl eines Abschlussprüfers an die Hauptversammlung, Erteilung 
(Empfehlung) des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, Bestimmung von ergänzenden Prü-
fungsschwerpunkten und Honorarvereinbarung mit dem Abschlussprüfer 


 Vorbereitung der Beschlussfassung des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss 


 Erörterung der Zwischenberichte mit dem Vorstand vor ihrer Veröffentlichung 


 Vorbereitung der Prüfung der nichtfinanziellen Berichterstattung durch den Aufsichtsrat, Vorbereitung 
der Prüferauswahl für die nichtfinanzielle Berichterstattung und Erteilung des Prüfungsauftrags 


 Überwachung des Revisionssystems und der Compliance sowie Prüfung und Überwachung etwaiger 
Handlungsbedarfe im Zusammenhang mit möglichen Pflichtverletzungen von Vorstandsmitgliedern 
zur Vorbereitung einer Beschlussfassung im Aufsichtsrat 


 Entscheidung über die Zustimmung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 


 Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen 


 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  
Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Karl-Ludwig Kley1, 2 


Norbert Reithofer 
Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 


NOMINIERUNGSAUSSCHUSS 


  


 Ermittlung geeigneter Kandidaten (m / w) für die Wahl in den Aufsichtsrat als Vertreter der Aktionäre, 
die dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorgeschlagen werden 
sollen 


 Einrichtung entspricht Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex,  
Grundlage ist Geschäftsordnung 


 Norbert Reithofer1 


Susanne Klatten 
Karl-Ludwig Kley 
Stefan Quandt 


(Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex ist der Nominierungsausschuss ausschließlich mit Vertre-
tern der Aktionäre besetzt.) 


VERMITTLUNGSAUSSCHUSS 


  


 Vorschlag an den Aufsichtsrat, wenn ein Beschluss über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds nicht 
die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrats erreicht hat 


 Einrichtung ist gesetzlich vorgesehen 


 Norbert Reithofer 
Manfred Schoch 
Stefan Quandt 
Stefan Schmid 


(Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gehören dem  
Vermittlungsausschuss der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie je ein von den Vertretern 
der Aktionäre und den Vertretern der Arbeitnehmer gewähltes 
Mitglied an.) 


1 Vorsitz 
  


2 (Unabhängiger) Finanzexperte im Sinne von §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG, Ziffer 5.3.2 DCGK   


Es ist geplant, im Anschluss an die Hauptversammlung 
2020 einen Wechsel im Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses herbeizuführen. 


 


 


Entsprechend dem Anforderungsprofil soll auch künf-
tig ein unabhängiger Finanzexperte den Vorsitz inneha-
ben.
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ANGABEN NACH DEM TEILHABEGESETZ 
Ziele für den Frauenanteil im Vorstand und die Frauenanteile auf den Führungsebenen I und II


In Deutschland hat der Gesetzgeber 2015 das Gesetz 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und 
im öffentlichen Dienst verabschiedet (Teilhabegesetz).  


Danach ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft verpflich-
tet, eine Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand so-
wie eine Frist zur Erreichung dieses Ziels festzulegen. 
Ebenso ist der Vorstand der Gesellschaft verpflichtet, 
für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen 
unterhalb des Vorstands Zielgrößen und Fristen zur Er-
reichung der Zielgrößen festzulegen. Als Zielgröße für 
den Frauenanteil im Vorstand für die Zeit vom 1. Januar 
2017 bis zum 31. Dezember 2020 hat der Aufsichtsrat 
der Gesellschaft festgelegt, dass dem Vorstand weiter-
hin mindestens eine Frau angehören soll. Zum 31. De-
zember 2019 gehörte dem Vorstand eine Frau an bei 
sieben Mitgliedern (14,3%). Der Aufsichtsrat hält es für 
wünschenswert, den Vorstand auch mit einem höhe-
ren Frauenanteil zu besetzen, und unterstützt die Akti-
vitäten des Vorstands, dafür den Frauenanteil auch auf 
den höchsten Führungsebenen im Unternehmen wei-
ter zu steigern.  


Für die Zielerreichungsfrist vom 1. Januar 2017 bis 
zum 31. Dezember 2020 hat der Vorstand für die Füh-
rungsebene I einen Zielkorridor von 10,2 bis 12,0% 
und für die Führungsebene II einen Zielkorridor von 
8 bis 10% festgelegt. Zum 31. Dezember 2019 lag der 
Anteil weiblicher Führungskräfte auf der Führungs-
ebene I bei 7,7 %, auf der Führungsebene II bei 8,2 %. 
Die Führungsebene drückt sich als Funktionsebene 
aus und basiert auf einer durchgängigen Systematik 
der Funktionsbewertung nach Mercer. 


 


Die BMW Group stärkt durch Vielfalt die Wettbewerbs-
fähigkeit und steigert die Innovationskraft. Die Zusam-
menarbeit in gemischten, sich ergänzenden Teams er-
höht sowohl die Leistungsstärke als auch die Kun-
denorientierung. Die Förderung eines angemessenen 
Verhältnisses zwischen den Geschlechtern ist dabei 
ein wesentlicher Baustein des Diversity-Konzepts der 
BMW Group. Ziel des Vorstands bleibt es daher, den 
Anteil von Frauen weiterhin zu erhöhen.  


Nähere Informationen zum Thema Vielfalt in der BMW 
Group finden sich in unserem Geschäftsbericht.
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ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN, 
DIE ÜBER DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUS 
ANGEWANDT WERDEN
Kernwerte und Handlungsprinzipien  


Innerhalb der BMW Group richten Vorstand, Aufsichts-
rat und Mitarbeiter ihr Handeln an fünf Kernwerten aus, 
in denen die Basis für den Erfolg der BMW Group liegt:  


Verantwortung  


Wir treffen konsequente Entscheidungen und stehen 
persönlich dafür ein. Dies eröffnet Freiräume für unter-
nehmerisches Handeln.  


Wertschätzung  


Wir hinterfragen uns selbst und zeigen gegenseitigen 
Respekt, Klarheit im Feedback und die Anerkennung 
von Leistung.  


Transparenz  


Wir beschönigen nicht und zeigen Widersprüche kon-
struktiv auf. Wir handeln integer.  


Vertrauen  


Wir verlassen uns aufeinander. Nur so sind wir schnell 
und erreichen unsere Ziele.  


Offenheit  


Wir denken in Chancen und sind mutig für Veränderun-
gen. Wir wachsen an unseren Fehlern.  


Soziale Verantwortung gegenüber den Mitar-
beitern und in der Lieferkette  


Die BMW Group stellt sich ihrer gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Unsere Unternehmenskultur verbindet Er-
folgsorientierung mit Weltoffenheit, Vertrauen und 
Transparenz. Dabei sind wir uns der sozialen Verant-
wortung bewusst. Als Leitplanken für den sozial nach-
haltigen Umgang mit den Mitarbeitern und die gene-
relle Sicherstellung sozialer Standards dienen ver-
schiedene international anerkannte Richtlinien. So be-
kennt sich die BMW Group zu den Leitsätzen für mul-
tinationale Unternehmen der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), 
den Inhalten der ICC Business Charter for Sustainable 
Development und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte. Die Inhalte dieser Richtlinien 
und weitere Informationen hierzu können unter 
www.oecd.org, www.iccwbo.org und www.ohchr.org 
abgerufen werden. Mit Unterzeichnung des UN Global 


Compact durch den Vorstand der BMW Group im Jahr 
2001 und der „Gemeinsamen Erklärung über Men-
schenrechte und Arbeitsbedingungen in der BMW 
Group“, die 2005 durch Vorstand und Arbeitnehmer-
vertretungen verabschiedet und 2010 erneut bestätigt 
wurde, haben wir uns ebenfalls zur weltweiten Einhal-
tung der international anerkannten Menschenrechte 
und der Kernarbeitsnormen der International Labour 
Organization (ILO) verpflichtet. Hierzu gehören insbe-
sondere die freie Wahl der Beschäftigung, das Diskri-
minierungsverbot, die Versammlungsfreiheit und das 
Recht auf Kollektivverhandlungen, das Verbot von Kin-
derarbeit, eine angemessene Bezahlung, gesetzes-
konforme Arbeitszeiten sowie der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Im Jahr 2018 haben wir den BMW 
Group Kodex zu Menschenrechten und Arbeitsbedin-
gungen veröffentlicht, der die „Gemeinsame Erklärung 
über Menschenrechte und Arbeitsbedingungen in der 
BMW Group“ aus dem Jahr 2010 ergänzt. Der Kodex 
beruht auf einem Sorgfaltsprozess, der es uns erlaubt, 
relevante Aspekte zu identifizieren und Maßnahmen 
festzulegen. Er bekräftigt unser Bekenntnis zur Ach-
tung der Menschenrechte und präzisiert, wie die BMW 
Group Menschenrechte fördert und die ILO-Kernar-
beitsnormen in ihrer Geschäftstätigkeit weltweit um-
setzt.  


Die Inhalte des UN Global Compact, die Vorgaben der 
ILO und die UN-Leitprinzipien sowie weitere Informati-
onen zu dem Thema sind unter www.unglobalcom-
pact.org und www.ilo.org zu finden. Die „Gemeinsame 
Erklärung über Menschenrechte und Arbeitsbedin-
gungen in der BMW Group“ und der „BMW Group Ko-
dex zu Menschenrechten und Arbeitsbedingungen“ 
sind unter www.bmwgroup.com unter dem Menüpunkt 
„Downloads“ und „Verantwortung“ verfügbar.  


Die weltweite Einhaltung dieser grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Durch zahlreiche Kommunikationsmaßnahmen wur-
den unsere Mitarbeiter deshalb seit 2005 zu dem 
Thema sensibilisiert und auch zu den neuesten Ent-
wicklungen in diesem Bereich geschult. Für Anfragen 
oder Beschwerden zu Menschenrechtsthemen stehen 
unseren Mitarbeitern die Helpline Compliance Contact 
sowie die BMW Group SpeakUP Line zur Verfügung. 
Seit 2016 sind Menschenrechte integraler Bestandteil 
des weltweiten BMW Group Compliance Management 
Systems. Dies ist ein weiterer Schritt zur konsequenten 
Umsetzung der UN -Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte. Weitere Informationen zur sozialen 
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Verantwortung gegenüber Mitarbeitern finden sich im 
Kapitel Personal des Geschäftsberichts 2019.  


Nachhaltiges Wirtschaften kann jedoch nur dann wir-
ken, wenn es die gesamte Wertschöpfungskette um-
fasst. Daher stellt die BMW Group nicht nur höchste 
Anforderungen an sich selbst, sondern fordert ökologi-
sche und soziale Standards auch von ihren Lieferanten 
und Partnern und arbeitet kontinuierlich daran, ihre Pro-
zesse, Maßnahmen und Aktivitäten zu verbessern. 
Sukzessive verpflichten wir zum Beispiel unsere Händ-
ler und Importeure vertraglich zur Einhaltung ökologi-
scher und sozialer Standards. Des Weiteren sind zur In-
tegration von Nachhaltigkeitsaspekten in den Beschaf-
fungsprozess basierend auf dem BMW Group Nach-
haltigkeitsstandard entsprechende Kriterien durchgän-
gig in unseren Anfrageunterlagen, im branchenweiten 
OEM Nachhaltigkeitsfragebogen, in den Einkaufsbe-


dingungen sowie in der Lieferantenbewertung veran-
kert. Die BMW Group erwartet, dass ihre Zulieferer die 
Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien der BMW 
Group wiederum auch bei ihren Unterlieferanten si-
cherstellen. Eine stichprobenhafte Überprüfung von 
Lieferantenstandorten erfolgt mittels Nachhaltigkeits-
audits und -Assessments. Für Meldungen von Nach-
haltigkeitsverstößen in unseren Lieferketten wurde im 
Jahr 2017 der Human Rights Contact Supply Chain 
eingerichtet.  


Die Einkaufsbedingungen sowie weitere Informationen 
zum Thema Einkauf sind auf der BMW Group Website 
abrufbar unter: www.bmwgroup.com/de/verantwor-
tung/lieferanten-management.html  


Darüber hinaus pflegen wir mit allen unseren Lieferan-
ten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und för-
dern Engagement im Bereich Nachhaltigkeit.


 


 






